
Inhalt

BESCHLÜSSE
I. Änderung der Durchführungsbestimmung der Verordnung über die Wiederaufnahme in

die evangelische Kirche in Wiedereintrittsstellen der Lippischen Landeskirche (Wieder-
aufnahmeverordnung – WAVO)............................................................................... 130

SATZUNGEN
II. 18. Änderung der Satzung der Kirchlichen Zusatzversorgungskasse Rheinland-Westfalen 130

ARBEITSRECHTSREGELUNGEN
III. Arbeitsrechtsregelung zur Änderung des kirchlichen Arbeitsrechts - § 24 BAT-KF......... 148
IV. Arbeitsrechtsregelung zur Änderung des kirchlichen Arbeitsrechts - §§ 6a und 19 BAT-KF 148
V. Arbeitsrechtsregelung zur Änderung des BAT-KF – Allgemeiner Entgeltgruppenplan zum

BAT-KF – Anlage 1 zum BAT-KF – Schreibdienst..................................................... 148
VI. Arbeitsrechtsregelung zur Änderung der Ordnung zur Regelung der Rechtsverhältnisse der

kirchlichen Auszubildenden (AzubiO)....................................................................... 149
VII. Korrektur von Artikel 1, § 4 und § 5 der Arbeitsrechtsregelung zur Änderung des BAT-

KF und anderer Arbeitsrechtsregelungen – Mitarbeitende in der Pflege – vom 13. Novem-
ber 2019 (Anlage 4 c).............................................................................................. 149

BEKANNTMACHUNGEN
VIII. Staatliche Anerkennung des Kirchensteuerhebesatzes für das Steuerjahr 2020................ 151
IX. Bewertung der Personalunterkünfte........................................................................... 151
X. Heizkostenbeitrag für an dienstliche Sammelheizungen angeschlossene Dienstwohnungen

für den Abrechnungszeitraum 2018/2019................................................................... 151
XI. Bekanntmachung der Neufassung der Grundordnung der Evangelischen Kirche in

Deutschland (GO-EKD).......................................................................................... 152
XII. Bekanntmachung des Kirchengesetzes über Mitarbeitervertretungen in der Evangelischen

Kirche in Deutschland (MVG-EKD)......................................................................... 159

PERSONALNACHRICHTEN
XIII. Personalnachrichten................................................................................................ 180

129

Band 17 Nr. 4 29. Februar 2020



BESCHLÜSSE

I.
Änderung der

Durchführungsbestimmung der
Verordnung über die Wiederaufnahme

in die evangelische Kirche in
Wiedereintrittsstellen der Lippischen

Landeskirche
(Wiederaufnahmeverordnung –

WAVO)
vom 14. Januar 2020

Die Durchführungsbestimmung der Verordnung über
die Wiederaufnahme in die evangelische Kirche in
Wiedereintrittsstellen der Lippischen Landeskirche
(Wiederaufnahmeverordnung – WAVO), zuletzt ge-
ändert durch Verordnung vom 14. April 2015 (Ges. u.
VOBl. Bd. 13 S. 358) wird durch den Landeskirchen-
rat wie folgt geändert:

1. In Ziffer 1 der Durchführungsbestimmung zur Ver-
ordnung über die Wiederaufnahme in die evange-
lische Kirche in Wiedereintrittsstellen der Lippi-
schen Landeskirche – Wiederaufnahmeverord-
nung (WAVO) – wird der Buchstabe c) mit dem
Text „Ev.-ref. Kirchengemeinde Diakonissen-
haus“ ersatzlos gestrichen.

2. Die bisherigen Buchstaben d) bis g) werden zu c)
bis f).

3. Diese Regelung tritt zum 01. Januar 2020 in Kraft.

Detmold, den 14. Januar 2020
Der Landeskirchenrat

SATZUNGEN

II.
18. Änderung der Satzung der

Kirchlichen Zusatzversorgungskasse
Rheinland-Westfalen

vom 10. September 2019
Die Lippische Landeskirche ist gemäß Kirchengesetz
über den Beitritt der Lippischen Landeskirche zu der
„Kirchlichen Zusatzversorgungskasse Rheinland-
Westfalen“ vom 21. November 1955 (Ges. u. VOBl.
Bd. 4 S. 154) an die kirchliche Zusatzversorgungskas-
se Rheinland-Westfalen angeschlossen. Die Satzungs-
änderungen, die von den Trägern der Zusatzversor-
gungskasse Rheinland-Westfalen, d.h. der Evangeli-
schen Kirche im Rheinland und der Evangelischen
Kirche von Westfalen, beschlossen werden, werden
zur Information im Gesetz- und Verordnungsblatt der
Lippischen Landeskirche abgedruckt.
Nachstehend wird die Satzungsänderung sowie die
Genehmigungen der Kirchenleitungen und der Staats-
kanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen veröffent-
licht:

§ 1
18. Änderung der Satzung

Die Satzung der Kirchlichen Zusatzversorgungskasse
Rheinland-Westfalen, zuletzt geändert durch die
17. Änderungssatzung vom 11. Juli 2018, wird wie
folgt geändert:
1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

a) Die Angabe zu § 15 wird wie folgt gefasst:
„§ 15 Folgen einer Beendigung der Beteili-
gung“

b) Die Angabe zu § 15a wird wie folgt gefasst:
„§ 15a Finanzieller Ausgleich bei Unterde-
ckung“

c) Die Angabe zu § 15b wird wie folgt gefasst:
„§ 15b Berechnung des Nachfinanzierungs-
beitrags“

d) Die Angabe zu § 15c wird wie folgt gefasst:
„§ 15c Zahlungsform des Nachfinanzie-
rungsbeitrags“

e) Nach der Angabe zu § 15c werden folgende
Angaben eingefügt:
„§ 15d Alternativmodell jährliche Ver-
gleichsberechnung
§ 15e Kosten der versicherungsmathemati-
schen Gutachten, Kosten der jährlichen Ver-
gleichsberechnung
§ 15f Festsetzung des Nachfinanzierungs-
beitrags, Entscheidungsfrist
§ 15g Zahlungsfristen und -pflichten, An-
zeigepflichten“

f) In der Angabe zu § 79 wird die Angabe
„15b“ durch die Angabe „15g“ ersetzt.

g) Die Angabe zum Anhang 1 wird wie folgt
gefasst:
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„Durchführungsvorschriften zu den §§ 15
bis 15g“

2. § 1 Absatz 1 wird wie folgt geändert:
a) Nach Satz 2 wird folgender Satz eingefügt:

„3Die organisatorische und technische Ent-
wicklung oder anderweitige Beschaffung,
Bereithaltung sowie Nutzung der zur Erfül-
lung dieser Aufgaben benötigten IT-Infra-
struktur gehört zu den wesentlichen Aufga-
ben der Kasse.“

b) Die bisherigen Sätze 3 bis 6 werden zu den
Sätzen 4 bis 7.

3. § 2 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 2 wird wie folgt neu gefasst:

„1Die Angelegenheiten der Kasse werden
durch die Satzung und deren Durchfüh-
rungsvorschriften geregelt. 2Diese Durch-
führungsvorschriften sind Teil der Satzung
und werden im Anhang der Satzung ange-
geben.“

b) In Absatz 3 Satz 1 werden nach dem Wort
„kann“ die Wörter „einschließlich der
Durchführungsvorschriften“ eingefügt.

c) Absatz 5 wird gestrichen.
d) Der bisherige Absatz 6 wird der Absatz 5.

4. In § 4 Absatz 4 Buchstabe j werden nach dem
Wort „Satzungsänderungen“ die Wörter „und Er-
lass von Durchführungsvorschriften“ gestrichen.

5. § 14 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 3 wird das Wort „sechsmonatiger“

durch das Wort „dreimonatiger“ ersetzt.
b) In Absatz 4 werden die Wörter „nicht nach-

kommt (§ 13 Absatz 3 Satz 2 Buchstabe a)“
durch die Wörter „(§ 13 Absatz 3 Satz 2
Buchstabe a) oder der Erfüllung seiner Zah-
lungsverpflichtungen aus dem Beteiligungs-
verhältnis (§ 13 Absatz 4 Satz 1) trotz er-
folgter Mahnung nicht nachkommt“ ersetzt.

6. Die §§ 15 bis 15c werden wie folgt gefasst:
„§ 15

Folgen einer Beendigung der Beteiligung
(1) 1Die bis zur Beendigung des Beteiligungsver-
hältnisses erworbenen Anwartschaften und An-
sprüche der aktiven und ehemaligen Beschäftig-
ten des ausgeschiedenen Beteiligten bleiben be-
stehen und sind von der Kasse satzungsgemäß zu
erfüllen (beitragsfreie Pflichtversicherung, § 21
und Betriebsrenten, § 30). 2Zu diesem Zeitpunkt
kann ein Nachfinanzierungsbedarf in der Pflicht-
versicherung (Abrechnungsverband P, § 55 Ab-
satz 1 Buchstabe a und Abrechnungsverband S,
§ 55 Absatz 1 Buchstabe c) bestehen, an dessen
Deckung sich der ausgeschiedene Beteiligte
bei fortdauerndem Beteiligungsverhältnis gemäß
§ 61 Absatz 1 durch weitere Beiträge (Abrech-
nungsverband P) oder Stärkungsbeiträge (Ab-
rechnungsverband S) kollektiv beteiligen würde.
3Bei Ausscheiden eines Beteiligten entfällt man-

gels Bestehen von Beitragspflichten nach § 61 die
Möglichkeit, diesen mittels Beiträgen bzw. Stär-
kungsbeiträgen an der Nachfinanzierung zu be-
teiligen. 4Dem ist – sofern eine Unterdeckung
nach § 15a vorliegt – durch die nachfolgenden
Maßnahmen zu begegnen.
(2) 1Nach Beendigung des Beteiligungsverhält-
nisses hat der ausgeschiedene Beteiligte dement-
sprechend an die Kasse nach Maßgabe der §§ 15a
bis 15g einen finanziellen Ausgleich für die ihm
zum Zeitpunkt der Beendigung zuzurechnenden
ungedeckten Verpflichtungen aus der Pflichtver-
sicherung (Abrechnungsverband P und Abrech-
nungsverband S) zu erbringen. 2Bei Insolvenz des
Beteiligten ist der Zeitpunkt der Beendigung der
Beteiligung im Sinne der §§ 15a und 15b der
31. Dezember des Jahres, das der Insolvenz vor-
ausgeht.
(3) 1Zur Abschätzung der wirtschaftlichen Folgen
einer künftigen Beendigung seiner Beteiligung ist
jeder Beteiligte berechtigt, sich den finanziellen
Ausgleich errechnen zu lassen, den er zum Ende
des Vorjahres hätte leisten müssen. 2Die §§ 15a
bis 15c und § 15e Absatz 1 finden entsprechende
Anwendung.
(4) Der vom ausgeschiedenen Beteiligten zu leis-
tende finanzielle Ausgleich kann in unterschied-
licher Form erbracht werden und ist in den nach-
folgenden Paragrafen, namentlich
- § 15a (Finanzieller Ausgleich bei Unterde-

ckung),
- § 15b (Berechnung des Nachfinanzierungs-

beitrags),
- § 15c (Zahlungsform des Nachfinanzierungs-

beitrags),
- § 15d (Alternativmodell jährliche Vergleichs-

berechnung),
- § 15e (Kosten der versicherungsmathemati-

schen Gutachten, Kosten der jährlichen Ver-
gleichsberechnung),

- § 15f (Festsetzung des Nachfinanzierungsbei-
trags, Entscheidungsfrist),

- § 15g (Zahlungsfristen und -pflichten, Anzei-
gepflichten)

und in den dazugehörigen Durchführungsvor-
schriften im Anhang zur Satzung abschließend
geregelt.

§ 15a
Finanzieller Ausgleich bei Unterdeckung

(1) 1Ein finanzieller Ausgleich ist nur dann zu
leisten, wenn bei der Kasse im jeweiligen Ab-
rechnungsverband in der Pflichtversicherung
zum 31. Dezember des Kalenderjahres der Been-
digung der Beteiligung eine Unterdeckung vor-
liegt. 2Eine Unterdeckung ist für jeden Abrech-
nungsverband gesondert zu ermitteln. 3Sie liegt
vor, wenn der Kapitaldeckungsgrad kleiner als
100 vom Hundert ist.
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(2) Der Kapitaldeckungsgrad wird ermittelt, in-
dem das gemäß Absatz 3 ermittelte Vermögen im
jeweiligen Abrechnungsverband ins Verhältnis
zum gemäß Absätze 4 und 5 ermittelten Barwert
der Verpflichtungen im jeweiligen Abrechnungs-
verband gesetzt wird.
(3) 1Das Vermögen ergibt sich aus dem testierten
und festgestellten Jahresabschluss des Jahres der
Beendigung der Beteiligung. 2Es besteht im We-
sentlichen aus den Bilanzpositionen Kapitalanla-
gen und Laufende Guthaben. 3Die Durchfüh-
rungsvorschriften zu dieser Vorschrift im An-
hang der Satzung regeln abschließend, wie das
Vermögen zu ermitteln ist.
(4) 1Der Barwert der Verpflichtungen des jewei-
ligen Abrechnungsverbands ist nach den aner-
kannten Regeln der Versicherungsmathematik
vom Verantwortlichen Aktuar der Kasse zum
Zeitpunkt der Beendigung der Beteiligung auf
Grundlage der Rechnungsgrundlagen nach Ab-
satz 5 zu ermitteln. 2Für die Ermittlung des Bar-
werts sind alle unverfallbaren Anwartschaften
und Ansprüche im Abrechnungsverband einzu-
beziehen (Abrechnungsverbände S und P) ohne
Vorsorge für zukünftige soziale Komponenten
(Abrechnungsverband P, § 35 Absatz 4 der Sat-
zung), unabhängig davon, ob sie einzelnen Be-
teiligten zuordenbar sind oder nicht. 3Einzelhei-
ten sind in den Durchführungsvorschriften zu die-
ser Vorschrift im Anhang der Satzung abschlie-
ßend geregelt.
(5) 1Die für die Ermittlung des Barwerts der Ver-
pflichtungen des jeweiligen Abrechnungsver-
bands maßgeblichen Rechnungsgrundlagen sind:
- der Rechnungszins zur Abzinsung der Ver-

pflichtungen,
- die biometrischen Rechnungsgrundlagen,
- das Renteneintrittsalter und
- die Verwaltungskostenrückstellung.
2Als Rechnungszins ist eine Verzinsung in Höhe
des durchschnittlichen Marktzinssatzes zur Be-
rechnung von Rückstellungen aus den vergange-
nen sieben Geschäftsjahren mit einer Restlaufzeit
von 30 Jahren (§ 253 Absatz 2 HGB) zugrunde
zu legen; ist dieser Zinssatz kleiner als der in § 2
Absatz 1 der Deckungsrückstellungsverordnung
festgelegte und um 66 vom Hundert erhöhte
Höchstzinssatz, ist der um 66 vom Hundert er-
höhte Höchstzinssatz nach § 2 Absatz 1 De-
ckungsrückstellungsverordnung als Rechnungs-
zins zugrunde zu legen. 3Mit Ausnahme des vor-
genannten Rechnungszinses entsprechen die
Rechnungsgrundlagen den Rechnungsgrundla-
gen zur Ermittlung der Deckungsrückstellung,
wie sie der Technische Geschäftsplan zum Zeit-
punkt der Beendigung der Beteiligung vor-
schreibt und wie sie den Durchführungsvorschrif-
ten zu dieser Vorschrift im Anhang der Satzung
entnommen werden können. 4Die jährliche An-
passung der Betriebsrenten gemäß § 37 wird bei

der Ermittlung des Barwerts der Verpflichtungen
berücksichtigt.
(6) Liegt der testierte und festgestellte Jahresab-
schluss des Kalenderjahres der Beendigung der
Beteiligung vor, teilt die Kasse dem ausgeschie-
denen Beteiligten innerhalb von drei Monaten in
Textform mit, ob und in welcher Höhe eine Un-
terdeckung im jeweiligen Abrechnungsverband
besteht, die einen finanziellen Ausgleich des aus-
geschiedenen Beteiligten zur Folge hat.
(7) Einzelheiten zur Berechnungsmethode des
Kapitaldeckungsgrads nach Absatz 2, zur Ermitt-
lung des Vermögens nach Absatz 3, zur Ermitt-
lung, zu den einzelnen Bestandteilen und den
Rechnungsgrundlagen des Barwerts der Ver-
pflichtungen nach den Absätzen 4 und 5 sind in
den Durchführungsvorschriften zu dieser Vor-
schrift im Anhang der Satzung abschließend ge-
regelt.

§ 15b
Berechnung des Nachfinanzierungsbeitrags

(1) 1Der finanzielle Ausgleich wird als Nachfi-
nanzierungsbeitrag berechnet. 2Der Nachfinan-
zierungsbeitrag ist der nicht durch Vermögen ge-
deckte Barwert der Verpflichtungen, die dem aus-
geschiedenen Beteiligten zum Zeitpunkt der Be-
endigung der Beteiligung zuzurechnen sind. 3Der
Nachfinanzierungsbeitrag ist für jeden Abrech-
nungsverband der Pflichtversicherung getrennt
zu ermitteln.
(2) 1Für die Ermittlung des Barwerts der dem aus-
geschiedenen Beteiligten zuzurechnenden Ver-
pflichtungen sind zu berücksichtigen
a) Ansprüche von Betriebsrentenberechtigten

und künftige Ansprüche von deren Hinter-
bliebenen einschließlich der Ansprüche
nach §§ 69 bis 71 und ruhender Ansprüche
(§ 39),

b) Versorgungspunkte aus unverfallbaren An-
wartschaften; eine Anwartschaft ist dann un-
verfallbar, wenn die Wartezeit nach § 32
oder Unverfallbarkeit nach dem Betriebs-
rentengesetz eingetreten ist.

2Einzelheiten sind in den Durchführungsvor-
schriften zu dieser Vorschrift im Anhang der Sat-
zung abschließend geregelt.
(3) Der Barwert der Verpflichtungen, die dem
ausgeschiedenen Beteiligten zuzurechnen sind,
ist unter Verwendung der Rechnungsgrundlagen
aus § 15a Absatz 5 nach den anerkannten Regeln
der Versicherungsmathematik vom Verantwort-
lichen Aktuar der Kasse zum Zeitpunkt der Be-
endigung der Beteiligung zu ermitteln.
(4) Der nicht durch Vermögen gedeckte Anteil
des nach den Absätzen 2 und 3 ermittelten Bar-
werts der Verpflichtungen, die dem ausgeschie-
denen Beteiligten zuzurechnen sind, ergibt sich
aus dessen Multiplikation mit dem ermittelten
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Unterdeckungsgrad (1 – Kapitaldeckungsgrad
nach § 15a Absatz 2).
(5) Hat der ausgeschiedene Beteiligte zur Redu-
zierung des Stärkungsbeitrags nach § 63 eine Ein-
malzahlung nach § 64 an die Kasse geleistet, ver-
mindert sich der auf den Abrechnungsverband S
entfallende Nachfinanzierungsbeitrag um den
zum Ende des Beteiligungsverhältnisses beste-
henden Gegenwartwert der Einmalzahlung des
ausgeschiedenen Beteiligten nach § 64 und den
zugehörigen Durchführungsvorschriften zu § 64.
(6) 1Die Ermittlung des Nachfinanzierungsbei-
trags erfolgt durch ein versicherungsmathemati-
sches Gutachten des Verantwortlichen Aktuars
der Kasse. 2Liegen nicht alle für die Berechnung
des Nachfinanzierungsbeitrags erforderlichen
Daten vor, fordert die Kasse diese bei dem aus-
geschiedenen Beteiligten an. 3Dieser hat die an-
geforderten Daten der Kasse unverzüglich mit-
zuteilen.
(7) Der Nachfinanzierungsbeitrag wird vom Tag
nach Beendigung der Beteiligung bis zum Ende
des Folgemonats nach Erstellung des versiche-
rungsmathematischen Gutachtens mit dem Rech-
nungszins zur Abzinsung der Verpflichtungen
(Absatz 3 in Verbindung mit § 15a Absatz 5) auf-
gezinst, jedoch nicht länger als bis zum Ende des
fünften Monats, der auf die Mitteilung der Un-
terdeckung gemäß § 15a Absatz 6 folgt.
(8) Einzelheiten zur Ermittlung, zu den einzelnen
Bestandteilen und zu den Rechnungsgrundlagen
des nicht durch Vermögen gedeckten Barwerts
der Verpflichtungen sind in den Durchführungs-
vorschriften zu dieser Vorschrift im Anhang der
Satzung abschließend geregelt.

§ 15c
Zahlungsform des Nachfinanzierungsbeitrags
(1) Der ausgeschiedene Beteiligte hat den Nach-
finanzierungsbeitrag in Form eines Einmalbe-
trags innerhalb der in § 15g geregelten Frist zu
zahlen.
(2) 1Zudem kann er den Nachfinanzierungsbei-
trag auch in maximal 20 gleichbleibenden Jah-
resraten tilgen, wobei der ausgeschiedene Betei-
ligte den Tilgungszeitraum innerhalb der 20 Jahre
frei wählen und bestimmen kann (Ratenzahlung).
2Die auf den jeweiligen Tilgungszeitraum zu er-
bringenden annuitätischen Jahresraten enthalten
sowohl einen Zins- als auch einen Tilgungsanteil.
3Die jährliche Verzinsung auf den Betrag des ra-
tierlich zu erbringenden Nachfinanzierungsbe-
trags erfolgt dabei in Höhe des Rechnungszinses
zur Abzinsung der Verpflichtungen (§ 15b Ab-
satz 3 in Verbindung mit § 15a Absatz 5); maß-
geblich für die Verzinsung ist der Rechnungszins
zum Zeitpunkt der Beendigung der Beteiligung.
4Einzelheiten zur Berechnungsmethode der Ra-
tenzahlung regeln die Durchführungsvorschrif-
ten zu dieser Vorschrift im Anhang der Satzung.

(3) Der ausgeschiedene Beteiligte kann seine Ent-
scheidung zur Gestaltung der Zahlungsform des
Nachfinanzierungsbeitrags, Einmalbetrag oder
Ratenzahlung, gesondert nach den Abrechnungs-
verbänden P und S treffen.“

7. Nach § 15c werden die folgenden §§ 15d bis 15g
eingefügt:

„§ 15d
Alternativmodell

jährliche Vergleichsberechnung
(1) 1Optional zu der Zahlungsform Einmalbetrag
oder Ratenzahlung nach § 15c kann der ausge-
schiedene Beteiligte eine jährliche Vergleichsbe-
rechnung wählen, aus der jährliche Zahlungsver-
pflichtungen der Kasse oder des ausgeschiedenen
Beteiligten an die Kasse unter Berücksichtigung
der Bestandsentwicklung der Kasse resultieren
können. 2Der ausgeschiedene Beteiligte kann die
Option jährliche Vergleichsberechnung ebenfalls
gesondert nach den Abrechnungsverbänden P
und S treffen.
(2) 1Das Alternativmodell jährliche Vergleichs-
berechnung dient dem Ausgleich des Prognose-
risikos. 2Dieses Risiko liegt darin, dass der nach
§ 15b ermittelte Nachfinanzierungsbeitrag auf-
grund der angenommenen Vermögensverzinsung
oder der Entwicklung der zugerechneten Ver-
pflichtungen oder sich verändernder Rechnungs-
grundlagen zu hoch oder zu niedrig sein kann.
3Dazu wird jährlich über einen Zeitraum von ma-
ximal 20 Jahren seit Beendigung der Beteiligung
(Vergleichszeitraum) eine Vergleichsberech-
nung nach Maßgabe der nachfolgenden Absätze
durchgeführt und eine jeweilige Anpassung der
Zahlungspflichten vorgenommen.
(3) 1Zum Vergleichszeitpunkt (Absatz 4) wird ein
aktueller nach Absatz 5 ermittelter Barwert der
dem ausgeschiedenen Beteiligten zuzurechnen-
den Verpflichtungen bestimmt (Barwertaktuell).
2Der Barwertaktuell wird mit dem nach Absatz 6 er-
mittelten fortgeschriebenen Barwert (Barwertfort-

geschrieben) verglichen. 3Ist der Barwertaktuell kleiner
als der Barwertfortgeschrieben, hat der ausgeschiedene
Beteiligte Anspruch auf den Differenzbetrag; im
umgekehrten Fall hat die Kasse Anspruch auf den
Differenzbetrag. 4Die Begleichung des Diffe-
renzbetrags ist in Absatz 7 geregelt.
(4) 1Die Vergleichsberechnung erfolgt jährlich,
erstmalig für das Kalenderjahr, das auf die Been-
digung der Beteiligung folgt, und letztmalig für
das Kalenderjahr, mit dem der Vergleichszeit-
raum endet. 2Bewertungsstichtag ist jeweils der
31. Dezember des Berechnungsjahres (Ver-
gleichszeitpunkt). 3Die Kasse übermittelt dem
ausgeschiedenen Beteiligten die Vergleichsbe-
rechnung innerhalb von drei Monaten nach Fest-
stellung des Jahresabschlusses des Berechnungs-
jahres.
(5) Der Barwertaktuell wird anhand der zum Ver-
gleichszeitpunkt dem ausgeschiedenen Beteilig-
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ten noch zuzurechnenden Verpflichtungen (§ 15b
Absatz 2) und den zum Vergleichszeitpunkt je-
weils maßgeblichen Rechnungsgrundlagen
(§ 15b Absatz 3 in Verbindung mit § 15a Absatz
5) ermittelt (Barwertaktuell).
(6) 1Der Barwertfortgeschrieben wird aus dem Bar-
wertursprünglich berechnet. 2Bei der ersten Ver-
gleichsberechnung entspricht der Barwertursprüng-

lich dem Barwert der Verpflichtungen zum Zeit-
punkt der Beendigung der Beteiligung (§ 15b
Absatz 2 und 3). 3Bei den folgenden Vergleichs-
berechnungen wird als Barwertursprünglich der Bar-
wertaktuell der Vergleichsberechnung des Vorjah-
res verwendet. 4Der mit der Nettoverzinsung ver-
zinste und um die Rentenzahlungen reduzierte
Barwertursprünglich ergibt unter Berücksichtigung
der Erhöhungen und Verminderungen durch
Überleitungen den Barwertfortgeschrieben.
(7) 1Wie der Differenzbetrag zwischen dem Bar-
wertaktuell und dem Barwertfortgeschrieben beglichen
wird, ist davon abhängig, ob der ausgeschiedene
Beteiligte die Zahlungsform Einmalbetrag oder
Ratenzahlung gewählt hat. 2Bei der Zahlungs-
form Einmalbetrag haben die Kasse bzw. der aus-
geschiedene Beteiligte jährlich den Differenzbe-
trag zu zahlen. 3Hat der ausgeschiedene Beteiligte
die Ratenzahlung gewählt, erhöht bzw. verringert
der Differenzbetrag die noch zu zahlende Rest-
forderung für die Dauer der Restlaufzeit und ent-
sprechend die sich daraus ergebende festzulegen-
de Jahresrate. 4Nach Ende der Restlaufzeit richtet
sich die Zahlung eines Differenzbetrags nach
Satz 2.
(8) 1Ist der vom ausgeschiedenen Beteiligten zu
zahlende Differenzbetrag größer als 20 vom Hun-
dert des Nachfinanzierungsbeitrags nach § 15b
und wurde der Nachfinanzierungsbeitrag voll-
ständig gezahlt, gewährt die Kasse auf Antrag ei-
ne Ratenzahlung des Differenzbetrags. 2Die
Laufzeit der Ratenzahlung wird dabei so gewählt,
dass die jährliche Rate 10 vom Hundert des Nach-
finanzierungsbeitrags nach § 15b gerade nicht
übersteigt. 3Ist der Nachfinanzierungsbeitrag
noch nicht vollständig gezahlt, passt die Kasse
auf Antrag die Jahresrate bei unveränderter Rest-
laufzeit der Ratenzahlung an; steigt die Jahresrate
dabei auf über 10 vom Hundert des Nachfinan-
zierungsbeitrags, verlängert die Kasse auf Antrag
die Restlaufzeit der Ratenzahlung gemäß Satz 2
über den ursprünglich gewählten Ratenzahlungs-
zeitraum hinaus. 4Die Verzinsung und Berech-
nung der an den Differenzbetrag angepassten Ra-
tenzahlung richtet sich nach § 15c Absatz 2.
(9) 1Die jährliche Vergleichsberechnung wird
durch den Verantwortlichen Aktuar durchge-
führt. 2Einzelheiten zur Vergleichsberechnung,
zur Ermittlung, zu den einzelnen Bestandteilen
und zu den Rechnungsgrundlagen der Barwerte
nach den vorstehenden Absätzen regeln die
Durchführungsvorschriften zu dieser Vorschrift
im Anhang der Satzung abschließend.

§ 15e
Kosten

der versicherungsmathematischen Gutachten,
Kosten der jährlichen Vergleichsberechnung
(1) 1Die Kosten für das versicherungsmathema-
tische Gutachten über die Höhe des zu leistenden
Nachfinanzierungsbeitrags nach § 15b werden
dem ausgeschiedenen Beteiligten in Rechnung
gestellt. 2Die Kosten für die versicherungsmathe-
matische Ermittlung einer Unterdeckung nach
§ 15a trägt die Kasse.
(2) 1Hat der ausgeschiedene Beteiligte das Alter-
nativmodell jährliche Vergleichsberechnung
nach § 15d gewählt, tragen die Kasse und der
ausgeschiedene Beteiligte die Kosten des jährli-
chen versicherungsmathematischen Gutachtens
für die jährliche Vergleichsberechnung jeweils
zur Hälfte. 2Die hälftigen Kosten werden dem
ausgeschiedenen Beteiligten in Rechnung ge-
stellt.

§ 15f
Festsetzung des Nachfinanzierungsbeitrags,

Entscheidungsfrist
(1) 1Die Kasse setzt den jeweiligen Nachfinan-
zierungsbeitrag auf Basis des versicherungsma-
thematischen Gutachtens mittels Vorstandsent-
scheidung fest. 2In dem versicherungsmathema-
tischen Gutachten werden die Modelle mit ihren
Wirkungen je Abrechnungsverband dargestellt;
dazu enthält es
- die Höhe des Nachfinanzierungsbeitrags als

Einmalbetrag,
- die Jahresraten inklusive der jährlichen Ver-

zinsung für den maximalen Zeitraum von
20 Jahren oder eines anderen vom ausgeschie-
denen Beteiligten schon festgelegten Zah-
lungszeitraums für die Zahlungsform der Ra-
tenzahlung,

- eine beispielhafte Modellrechnung für den
maximalen Zeitraum von 20 Jahren für das
Alternativmodell jährliche Vergleichsberech-
nung.

3Die Kasse übermittelt dem ausgeschiedenen Be-
teiligten das versicherungsmathematische Gut-
achten des Verantwortlichen Aktuars zusammen
mit der Vorstandsentscheidung und fordert in
Textform den Nachfinanzierungsbeitrag als Ein-
malbetrag an. 4Der Nachfinanzierungsbeitrag ist
als Einmalbetrag innerhalb der Zahlungsfrist
nach § 15g zu zahlen, wenn sich der ausgeschie-
dene Beteiligte nicht gemäß Absatz 2 erklärt.
(2) 1Der ausgeschiedene Beteiligte kann der Kas-
se innerhalb von sechs Monaten nach Zugang der
Zahlungsaufforderung nach Absatz 1 durch Er-
klärung in Textform mitteilen, dass er den Nach-
finanzierungsbeitrag nicht als Einmalbetrag, son-
dern als Ratenzahlung unter Angabe der von ihm
gewünschten Anzahl an Jahresraten, maximal je-
doch bis zu 20 Jahresraten, wählt. 2Geht der Kasse
innerhalb dieser sechs Monate keine Entschei-
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dung des ausgeschiedenen Beteiligten zu und hat
der ausgeschiedene Beteiligte den unterbliebenen
Zugang zu vertreten, gilt dies als Wahl des Nach-
finanzierungsbeitrags in der Zahlungsform des
Einmalbetrags ohne Ratenzahlung. 3Die Kasse
weist den ausgeschiedenen Beteiligten mit der
Zahlungsaufforderung nach Absatz 1 auf diese
Rechtsfolge hin.
(3) 1Innerhalb von sechs Monaten nach Zugang
der Zahlungsaufforderung nach Absatz 1 kann
der ausgeschiedene Beteiligte der Kasse ebenfalls
durch Erklärung in Textform mitteilen, dass er
das Alternativmodell jährliche Vergleichsbe-
rechnung nach § 15d unter Angabe der von ihm
gewünschten Anzahl an Jahren, maximal jedoch
bis zu 20 Jahren, des Vergleichszeitraums wählt.
2Geht der Kasse innerhalb dieser sechs Monate
keine Entscheidung des ausgeschiedenen Betei-
ligten zu und hat der ausgeschiedene Beteiligte
den unterbliebenen Zugang zu vertreten, erlischt
die Option. 3Die Kasse weist den ausgeschiede-
nen Beteiligten mit der Zahlungsaufforderung
nach Absatz 1 auf diese Rechtsfolge hin.

§ 15g
Zahlungsfristen und -pflichten,

Anzeigepflichten
(1) 1Der Einmalbetrag ist innerhalb von sechs
Monaten nach Zugang der Zahlungsaufforderung
zu zahlen, wenn der ausgeschiedene Beteiligte
nicht die Ratenzahlung gemäß § 15f Absatz 2 ge-
wählt hat. 2§ 65 Satz 3 gilt entsprechend.
(2) 1Wählt der ausgeschiedene Beteiligte die Ra-
tenzahlung des Nachfinanzierungsbeitrags, er-
mittelt die Kasse die Höhe der zu leistenden Jah-
resraten inklusive Verzinsung und stellt unver-
züglich Rechnung. 2Die erste Rate wird zum
30. Juni des Jahres der Rechnungsstellung fällig,
wenn die Rechnungsstellung mindestens drei
Monate vorher erfolgt; andernfalls wird die Rate
zum 31. Dezember dieses Jahres fällig. 3Die nach-
folgenden Raten werden jeweils ein Jahr später
fällig. 4§ 65 Satz 3 gilt entsprechend. 5Ist der aus-
geschiedene Beteiligte mit einer Ratenzahlung
für einen oder beide Abrechnungsverbände mehr
als drei Monate in Verzug, ist die Kasse berech-
tigt, den Ratenzahlungszeitraum zu beenden und
sämtliche noch ausstehenden Raten fällig zu stel-
len. 6Der ausgeschiedene Beteiligte ist einmalig
während des Ratenzahlungszeitraums berechtigt,
die Rechtsfolgen der Fälligstellung abzuwenden,
wenn er den Betrag, mit dem er sich in Verzug
befindet, nebst hierauf angefallener Zinsen bin-
nen eines Monats nach Zugang der Fälligstellung
ausgleicht.
(3) 1Hat sich der ausgeschiedene Beteiligte für
das Alternativmodell jährliche Vergleichsbe-
rechnung (§ 15d) entschieden, ist beim Einmal-
betrag der Differenzbetrag innerhalb von drei
Monaten nach Zugang der Mitteilung über das
Ergebnis der Vergleichsberechnung seitens des
ausgeschiedenen Beteiligten oder der Kasse fäl-

lig. 2Innerhalb dieser Frist sind ebenfalls die hälf-
tigen Kosten des versicherungsmathematischen
Gutachtens an die Kasse (§ 15e Absatz 2) zu zah-
len. 3§ 65 Satz 3 gilt entsprechend. 4Bei noch
laufender Ratenzahlung teilt die Kasse das Er-
gebnis der Vergleichsberechnung und die daraus
errechneten Raten mit; die hälftigen Kosten des
versicherungsmathematischen Gutachtens sind
innerhalb von drei Monaten nach Zugang der
Mitteilung fällig. 5Für die Dauer der Restlaufzeit
der Ratenzahlung richtet sich die Zahlungsver-
pflichtung der noch zu leistenden Raten nach Ab-
satz 2; nach Ende der Restlaufzeit richtet sich die
Zahlungsverpflichtung des Differenzbetrags
nach den Sätzen 1 bis 3.
(4) § 13 Absatz 3 Satz 2 Buchstabe h gilt für den
ausgeschiedenen Beteiligten entsprechend, so-
lange bis der finanzielle Ausgleich vollständig
erbracht und – bei Wahl des Alternativmodells
nach § 15d – der Vergleichszeitraum beendet ist.“

8. In § 18 Absatz 1 wird der Satz 4 wie folgt gefasst:
„4Für Beschäftigte, die nach § 19 Absatz 1 – mit
Ausnahme der Buchstabe c bis e – nicht der Ver-
sicherungspflicht unterliegen, kann die Pflicht-
versicherung im Arbeitsvertrag ausdrücklich ver-
einbart werden, es sei denn, die Beteiligung des
Arbeitgebers ist auf die Durchführung der frei-
willigen Versicherung beschränkt.“

9. In § 23 Absatz 1 wird nach Satz 2 folgender Satz
eingefügt:
„3Abweichend von § 18 gelten für die Begrün-
dung einer freiwilligen Versicherung – mit Aus-
nahme einer Höherversicherung zur Pflichtversi-
cherung (Absatz 4) – auch Mitarbeiter in einem
öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis als Be-
schäftigte des Beteiligten.“

10. § 44 Absatz 5 wird wie folgt gefasst:
„1Soweit der Versorgungsausgleich nach dem
analogen Quasisplitting durchgeführt wurde, be-
rechnet sich der Kürzungsbetrag, indem der Be-
gründungsbetrag der familiengerichtlichen Ent-
scheidung durch den aktuellen Rentenwert zum
gesetzlichen Ehezeitende dividiert und mit dem
aktuellen Rentenwert zum Rentenbeginn verviel-
facht wird. 2Dieser Kürzungsbetrag wird entspre-
chend der Entwicklung des aktuellen Renten-
werts angepasst. 3Wurde im familiengerichtli-
chen Urteil in Entgeltpunkte (Ost) tenoriert, ist
der entsprechende aktuelle Rentenwert (Ost) zu
verwenden. 4In den Fällen mit einem ersten Ren-
tenbeginn vor dem 1. Februar 2018 erfolgt die
Berechnung des Kürzungsbetrags nach Satz 1 bis
3 nur auf Antrag der/des Betriebsrentenberech-
tigten. 5Bei einer Abfindung errechnet sich der
Abfindungsbetrag aus dem unter Berücksichti-
gung des durchgeführten Versorgungsausgleichs
gekürzten Betrags der Betriebsrente. 6Dies gilt
auch dann, wenn die Betriebsrente vor der Ab-
findung noch ungekürzt zu zahlen war.“

11. § 44a Absatz 6 wird wie folgt gefasst:
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„1Soweit der Versorgungsausgleich nach dem
analogen Quasisplitting durchgeführt wurde, be-
rechnet sich der Kürzungsbetrag, indem der Be-
gründungsbetrag der familiengerichtlichen Ent-
scheidung durch den aktuellen Rentenwert zum
gesetzlichen Ehezeitende dividiert und mit dem
aktuellen Rentenwert zum Rentenbeginn verviel-
facht wird. 2Dieser Kürzungsbetrag wird entspre-
chend der Entwicklung des aktuellen Renten-
werts angepasst. 3Wurde im familiengerichtli-
chen Urteil in Entgeltpunkte (Ost) tenoriert, ist
der entsprechende aktuelle Rentenwert (Ost) zu
verwenden. 4In den Fällen mit einem ersten Ren-
tenbeginn vor dem 1. Februar 2018 erfolgt die
Berechnung des Kürzungsbetrags nach Satz 1 bis
3 nur auf Antrag der/des Betriebsrentenberech-
tigten. 5Bei einer Abfindung errechnet sich der
Abfindungsbetrag aus dem unter Berücksichti-
gung des durchgeführten Versorgungsausgleichs
gekürzten Betrags der Betriebsrente. 6Dies gilt
auch dann, wenn die Betriebsrente vor der Ab-
findung noch ungekürzt zu zahlen war.“

12. In § 53 Absatz 2 wird nach Satz 1 folgender Satz
eingefügt:
„2Die Finanzierung der Leistungen erfolgt im Ka-
pitaldeckungsverfahren.“

13. § 79 wird wie folgt neu gefasst:
„§ 79

Übergangsregelungen zu den §§ 15 bis 15g
(1) Die Regelungen der §§ 15 bis 15g über den
finanziellen Ausgleich bei Beendigung der Be-
teiligung und die zugehörigen Durchführungs-
vorschriften zu den §§ 15 bis 15g gelten mit den
folgenden Besonderheiten auch gegenüber aus-
geschiedenen Beteiligten, deren Beteiligungsver-
hältnis mit der Kasse bis zum 10. September 2019
beendet wurde.
(2) Für Beendigungen der Beteiligung bis zum
6. April 2016 wird abweichend von den §§ 15 bis
15g von ausgeschiedenen Beteiligten ein finan-
zieller Ausgleich nur für den Abrechnungsver-
band S, nicht aber für den Abrechnungsverband
P erhoben.
(3) 1Für Beendigungen der Beteiligung bis zum
31. Dezember 2008 sind im Abrechnungsverband
S abweichend von § 2 in Abschnitt 3 der Durch-
führungsvorschriften zu den §§ 15 bis 15g als
biometrische Rechnungsgrundlagen die unmodi-
fizierten Sterbetafeln Heubeck Richttafeln 1998
zu verwenden und wird abweichend von § 15a
Absatz 5 Satz 4 in Verbindung mit § 4 in Ab-
schnitt 3 der Durchführungsvorschriften zu den
§§ 15 bis 15g die jährliche Anpassung der lau-
fenden Leistungen um 1 vom Hundert (§ 37 der
Satzung) nicht berücksichtigt. 2Entsprechend den
Durchführungsvorschriften zu den §§ 15 bis 15g
(dort § 2 Absatz 6 in Abschnitt 3) stellt die Kasse
dem ausgeschiedenen Beteiligten auf Verlangen
die Sterbetafeln Heubeck Richttafeln 1998 zur
Verfügung.

(4) Abweichend von § 15a Absatz 6 teilt die Kas-
se bis zum 31. März 2020 in Textform mit, ob und
in welcher Höhe zum Zeitpunkt der Beendigung
des Beteiligungsverhältnisses eine Unterdeckung
im jeweiligen Abrechnungsverband bestand, die
einen finanziellen Ausgleich des ausgeschiede-
nen Beteiligten zur Folge hat.
(5) Abweichend von § 15b Absatz 7 wird der aus-
geschiedene Beteiligte bei der Aufzinsung des
Nachfinanzierungsbeitrags hinsichtlich Zinsbe-
ginn und -höhe so behandelt, als hätte seine Be-
teiligung zum 31. Dezember 2019 geendet.
(6) 1Abweichend von § 15d und § 15g gilt in dem
Fall, dass sich der ausgeschiedene Beteiligte für
das Alternativmodell jährliche Vergleichsbe-
rechnung entscheidet, für die jährlichen Ver-
gleichsberechnungen bis zum Bewertungsstich-
tag 31. Dezember 2019, dass die Differenzbeträ-
ge der jährlichen Vergleichsberechnungen sal-
diert werden. 2Das Ergebnis dieser saldierten
Vergleichsberechnungen reduziert bzw. erhöht
den Einmalbetrag oder Ratenzahlungsbetrag des
Nachfinanzierungsbeitrags nach § 15c. 3Die Kos-
ten der versicherungsmathematischen Gutachten
für diese saldierten Vergleichsberechnungen
trägt die Kasse.“

14. Der Anhang 1 der Satzung wird wie folgt gefasst:
„Durchführungsvorschriften

zu den §§ 15 bis 15g
Die Durchführungsvorschriften zu den §§ 15 bis
15g der Satzung regeln die nähere Ausgestaltung
des vom ausgeschiedenen Beteiligten zu leisten-
den finanziellen Ausgleichs (§§ 15 bis 15g der
Satzung).
Der finanzielle Ausgleich wird als Nachfinanzie-
rungsbeitrag je Abrechnungsverband (Abrech-
nungsverband P und S) berechnet.
Der Nachfinanzierungsbeitrag ist als Einmalbe-
trag zu leisten, wenn sich der ausgeschiedene Be-
teiligte nicht für die Ratenzahlung entscheidet.
Zusätzlich hat der ausgeschiedene Beteiligte die
Option, das Alternativmodell jährliche Ver-
gleichsberechnung zu beiden Zahlungsformen zu
wählen.
Der ausgeschiedene Beteiligte kann seine Wahl
(Einmalbetrag/Ratenzahlung) und das Alterna-
tivmodell jährliche Vergleichsberechnung sepa-
rat pro Abrechnungsverband in der Pflichtversi-
cherung wählen.
Daher beziehen sich die der Satzung und in den
Durchführungsvorschriften aufgeführten Rech-
nungsgrundlagen, Berechnungsparameter und
Konkretisierungen der Satzungsregelungen je-
weils auf den Abrechnungsverband P und auf den
Abrechnungsverband S, wenn nicht in der Sat-
zung oder den Durchführungsvorschriften eine
Anwendung nur für einen bestimmten Abrech-
nungsverband geregelt ist.
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Diese Durchführungsvorschriften sind Teil der
Satzung.
Abschnitt 1: Zu § 15a –
Finanzieller Ausgleich bei Unterdeckung

§ 1
Formel zur Ermittlung

des Kapitaldeckungsgrads (§ 15a Absatz 2)
Der Kapitaldeckungsgrad des Abrechnungsver-
bands wird berechnet durch:

Kapitaldeckungsgrad =
Vermögen
Barwert

der Verpflichtungen

§ 2
Ermittlung des Vermögens (§ 15a Absatz 3)

(1) 1Das Vermögen setzt sich zusammen aus der
Summe der Bilanzpositionen „Aktiva C. Kapital-
anlagen“ und der Bilanzposition „Aktiva F.II
Laufende Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks
und Kassenbestand“ im Abrechnungsverband.
2Im Abrechnungsverband S werden bei der Er-
mittlung des Vermögens Sanierungsgelder, die
von den Beteiligten bis zum 31. Dezember 2017
erbracht wurden und von der Kasse noch zu er-
statten sind, jedoch noch nicht zum Ende des Ka-
lenderjahres der Beendigung der Beteiligung aus-
gezahlt wurden, bei der Ermittlung des Vermö-
gens in Abzug gebracht. 3Ebenfalls werden im
Abrechnungsverband S die auf freiwilligen Ein-
malzahlungen von Beteiligten beruhenden und
im Anhang zum Geschäftsbericht ausgewiesenen
Gegenwartwerte der Einmalzahlungen nach § 64
der Satzung in Abzug gebracht.
(2) Maßgeblich zur Ermittlung des Vermögens ist
der testierte und festgestellte Jahresabschluss des
Jahres der Beendigung der Beteiligung.

§ 3
Einzubeziehende Verpflichtungen

(§ 15a Absatz 4)
1Eine bei der Ermittlung des Barwerts der Ver-
pflichtungen des Abrechnungsverbands (§ 15a
Absatz 4 der Satzung) einzubeziehende Anwart-
schaft ist dann unverfallbar, wenn die Wartezeit
nach § 32 der Satzung oder Unverfallbarkeit nach
dem Betriebsrentengesetz eingetreten ist.
2Bei der Ermittlung dieses Barwerts werden die-
selben Anwartschaften und Ansprüche einbezo-
gen wie in die jeweiligen Bilanzpositionen De-
ckungsrückstellung unter Passiva E.II. in den Ab-
rechnungsverbänden P und S, allerdings ohne Be-
rücksichtigung von verfallbaren Anwartschaften
(Abrechnungsverbände P und S) und ohne Vor-
sorge für zukünftige soziale Komponenten (Ab-
rechnungsverband P, § 35 Absatz 4 der Satzung).

§ 4
Rechnungsgrundlagen

zur Ermittlung des Barwerts
der Verpflichtungen (§ 15a Absatz 5)

1Die Rechnungsgrundlagen zur Ermittlung des
Barwerts der Verpflichtungen (§ 15a Absatz 5 der
Satzung) sind dieselben wie die Rechnungs-
grundlagen zur Ermittlung des Barwerts der dem
ausgeschiedenen Beteiligten zuzurechnenden
Verpflichtungen (§ 15b Absatz 3 der Satzung).
2Einzelheiten zu diesen Rechnungsgrundlagen
regelt Abschnitt 3 dieser Durchführungsvor-
schriften.
Abschnitt 2: Zu § 15b –
Berechnung des Nachfinanzierungsbeitrags

§ 1
Einzubeziehende Verpflichtungen

(§ 15b Absatz 2)
(1) Bei der Ermittlung des Barwerts der dem aus-
geschiedenen Beteiligten zuzurechnenden Ver-
pflichtungen des Abrechnungsverbands (§ 15b
Absatz 2 der Satzung) sind die zuzurechnenden
Verpflichtungen im jeweiligen Abrechnungsver-
band nach Maßgabe der folgenden Absätze ein-
zubeziehen.
(2) Dem ausgeschiedenen Beteiligten zuzurech-
nende Verpflichtungen sind die unverfallbaren
Anwartschaften von Pflichtversicherten und bei-
tragsfrei Versicherten nach § 16 Absatz 1 Buch-
stabe a der Satzung (im Folgenden: Versicherte)
sowie die Ansprüche von Betriebsrentenberech-
tigten und künftige Ansprüche von deren Hinter-
bliebenen nach § 30 der Satzung (im Folgenden:
Rentner) des jeweiligen Abrechnungsverbands,
sofern diese vor Beendigung der Beteiligung
nicht zu einem anderen Beteiligten der Kasse ge-
wechselt haben und über diesen pflichtversichert
worden sind.
(3) Nicht zu berücksichtigen sind solche Pflicht-
versicherungen der Beschäftigten des ausge-
schiedenen Beteiligten, die in den 36 Monaten
vor dem Ausscheiden durchgehend oder zeitwei-
se bestanden haben und spätestens drei Monate
nach ihrer Beendigung über einen anderen Betei-
ligten oder mehrere andere Beteiligten, auf den
oder auf die die Aufgaben des früheren Beteilig-
ten übergegangen sind, fortgesetzt werden.
(4) Die Anwartschaften und Ansprüche je Ab-
rechnungsverband werden jeweils in der Höhe in
Ansatz gebracht, wie sie zum Stichtag der Been-
digung der Beteiligung im Sinne einer einheitli-
chen Pflichtversicherung gemäß § 15b in Verbin-
dung mit § 17 Satz 3 der Satzung als Verpflich-
tung in diesem Abrechnungsverband bestehen.
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§ 2
Rechnungsgrundlagen

zur Ermittlung des Barwerts
der dem ausgeschiedenen Beteiligten

zuzurechnenden Verpflichtungen
(§ 15b Absatz 3)

1Die Rechnungsgrundlagen nach § 15b Absatz 3
der Satzung zur Ermittlung des Barwerts der Ver-
pflichtungen, die dem ausgeschiedenen Beteilig-
ten zuzurechnen sind, entsprechen den Rech-
nungsgrundlagen zur Ermittlung des Barwerts
der Verpflichtungen (§ 15a Absatz 5 der Sat-
zung). 2Sie sind in Abschnitt 3 dieser Durchfüh-
rungsvorschriften geregelt.

§ 3
Erforderliche Bestandsdaten (§ 15b Absatz 6)
(1) Die Berechnungen erfolgen jeweils auf
Grundlage der Bestandsdaten bei der Kasse (im
Folgenden: Bestandsdaten).
(2) Die Bestandsdaten umfassen:
- Geburtsdatum und daraus abgeleitet das ver-

sicherungstechnische Alter zum Bewer-
tungsstichtag,

- Geschlecht (männlich, weiblich, divers),
- Status (Aktive/r; Altersrentner/in, Erwerbs-

minderungsrentner/in; Witwe/r, Waise),
- Anwartschaft in Versorgungspunkten bei

Versicherten bzw. Monatsrente (in €) bei
Rentnern getrennt nach den Abrechnungsver-
bänden P und S,

- Versicherungsnummer.
Abschnitt 3: Rechnungsgrundlagen
zur Ermittlung des Barwerts
nach 15a Absatz 5
und zur Ermittlung des Barwerts
nach § 15b Absatz 3
Der Barwert der Verpflichtungen des Abrech-
nungsverbands (§ 15a Absatz 4 der Satzung) und
der Barwert der dem ausgeschiedenen Beteiligten
zuzurechnenden Verpflichtungen (§ 15b Ab-
satz 2 der Satzung) wird mit folgenden Rech-
nungsgrundlagen (§ 15a Absatz 5 und § 15b Ab-
satz 3 der Satzung) berechnet:

§ 1
Rechnungszins

zur Abzinsung der Verpflichtungen
(1) 1Zur Berechnung des Barwerts der Verpflich-
tungen wird als Rechnungszins das Maximum
aus dem durchschnittlichen Marktzinssatz zur
Berechnung von Rückstellungen aus den vergan-
genen sieben Geschäftsjahren mit einer Restlauf-
zeit von 30 Jahren (§ 253 Absatz 2 HGB) und dem
um 66 vom Hundert erhöhten Höchstrechnungs-
zins nach § 2 Absatz 2 DeckRV zugrunde gelegt.
2Dieser Rechnungszins weicht von dem Rech-
nungszins ab, der für die Berechnung der bilan-
ziellen Deckungsrückstellung im jeweiligen Ab-
rechnungsverband (sog. bilanzieller Rechnungs-
zins) verwendet wird.

(2) 1Ein bilanzieller Barwert wird für eine Risi-
kogemeinschaft errechnet, in welcher die Betei-
ligten gemeinsam für ungeplante Entwicklungen
einstehen. 2Die dafür verwendeten Rechnungs-
grundlagen können bei veränderten Rahmenbe-
dingungen über eine Änderung des genehmigten
Technischen Geschäftsplanes angepasst werden.
3Die Berücksichtigung von entstehenden Risiken
für die Risikogemeinschaft der Beteiligten ist da-
mit jederzeit gewährleistet.
(3) 1Ein Beteiligter, der aufgrund seiner Beendi-
gung der Beteiligung aus dieser Risikogemein-
schaft ausscheidet, trägt Risiken ab dem Zeit-
punkt seines Ausscheidens nicht mehr mit. 2Diese
Risiken tragen die im Kollektiv verbleibenden
Beteiligten. 3Es wird daher für die Berechnung
des Barwerts der Verpflichtungen für die Ermitt-
lung der Unterdeckung nach § 15a der Satzung
und für die Berechnung des Nachfinanzierungs-
beitrags nach § 15b der Satzung ein anderer Rech-
nungszins als der bilanzielle Rechnungszins ver-
wendet. 4Für diesen anderen, in Absatz 1 gere-
gelten Rechnungszins werden zwei anerkannte
Zinssätze mit gesetzlicher Grundlage herangezo-
gen: der durchschnittlichen Marktzinssatz zur
Berechnung von Rückstellungen aus den vergan-
genen sieben Geschäftsjahren mit einer Restlauf-
zeit von 30 Jahren (§ 253 Absatz 2 HGB) und der
Höchstrechnungszins nach § 2 Absatz 2 DeckRV,
Letzterer zugunsten des ausgeschiedenen Betei-
ligten korrigiert um den dort eingerechneten Si-
cherheitsabschlag (d.h. erhöht um 66 vom Hun-
dert). 5Ebenfalls wird zugunsten des Beteiligten
als maßgeblicher Rechnungszins der höhere von
beiden Rechnungszinsen angewendet.

§ 2
Biometrische Rechnungsgrundlagen

(1) Hinsichtlich der Wahl der biometrischen
Rechnungsgrundlagen wird auf die Heubeck-
Richttafeln 2005G zurückgegriffen, die als soge-
nannte Generationentafeln ausgestaltet sind.
(2) 1Es wird eine modifizierte Fassung der Heu-
beck-Richttafeln mit entsprechenden Anpassun-
gen angewendet, die den kassenspezifischen Ver-
hältnissen entspricht. 2Die Modifikationen sind:
- eine Generationenverschiebung der in Ab-

satz 1 genannten Richttafeln (in Jahren),
- die Veränderung der standardmäßigen bio-

metrischen Grundwerte der in Absatz 1 ge-
nannten Richttafeln zur Invalidisierungs-
wahrscheinlichkeit, die durch Multiplikation
mit einem einheitlichen Faktor pauschal er-
höht oder vermindert werden.

3Mit der Wahl einer Generationenverschiebung
wird das Geburtsjahr der Versicherten und Rent-
ner rechnerisch um die entsprechende Anzahl in
Jahren erhöht, was bedeutet, dass sich der vorlie-
gende Bestand bezogen auf die erwartete, künf-
tige Entwicklung der Sterblichkeiten (Projektion)
so verhält, wie es bei Ansatz ohne eine entspre-
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chende Modifikation erst nach Ablauf der der
Verschiebung zugrunde liegenden Anzahl an Jah-
ren der Fall wäre. 4Für die Bestimmung des fi-
nanziellen Ausgleichs bei Beendigung einer Be-
teiligung ist jeweils der biometrische Ansatz
maßgeblich, der insoweit auch für die Ermittlung
der Deckungsrückstellung nach Maßgabe des
Technischen Geschäftsplans zum Zeitpunkt der
Beendigung der Beteiligung verwendet wurde
und der die beobachteten kassenspezifischen
Verhältnisse in geeigneter Weise abbildet.
(3) Derzeit werden als biometrische Rechnungs-
grundlagen die Richttafeln 2005G von Klaus
Heubeck mit folgenden Modifikationen verwen-
det:
- Generationenverschiebung um 10 Jahre, das

heißt, für jeden Geburtsjahrgang werden die
Ausscheidewahrscheinlichkeiten des 10 Jahre
später geborenen Jahrgangs unterstellt,

- die Invalidisierungswahrscheinlichkeiten der
Richttafeln 2005G werden durch Multiplika-
tion mit dem einheitlichen Faktor 0,65 pau-
schal vermindert.1

(4) 1Die Heubeck-Richttafeln unterscheiden im
Hinblick auf den Eintritt des vorzeitigen Versi-
cherungsfalls wegen Erwerbsminderung nicht
zwischen teilweiser und voller Erwerbsminde-
rung. 2Daher wird bei den entsprechenden Aus-
scheidewahrscheinlichkeiten stets auf den Bezug
einer Rente wegen voller Erwerbsminderung ab-
gestellt.
(5) 1Darüber hinaus sehen die Heubeck-Richtta-
feln keine expliziten Wahrscheinlichkeiten für
den Eintritt von Waisenrente vor. 2Die Anwart-
schaft auf Waisenrente wird daher durch einen
pauschalen Zuschlag in Höhe von 5 vom Hundert
auf die zukünftig erwarteten Witwen-/Witwer-
rentenanwartschaften für diejenigen Versicher-
ten und Rentner berücksichtigt, die zum Zeit-
punkt der Beendigung der Beteiligung noch nicht
das Renteneintrittsalter gemäß § 3 erreicht haben.
(6) Die Kasse stellt auf Verlangen dem ausge-
schiedenen Beteiligten die Heubeck-Richttafeln
2005G zur Verfügung.

§ 3
Renteneintrittsalter

und versicherungsmathematische Kürzungen
(1) Als rechnungsgemäßes Renteneintrittsalter
wird entsprechend dem Technischen Geschäfts-
plan bei Beendigungen der Beteiligung bis zum
31. Dezember 2018 die Vollendung des 63. Le-
bensjahres und danach die Vollendung des
64. Lebensjahres unterstellt.
(2) 1Die geburtsjahrabhängige Anhebung der Al-
tersgrenzen sowie auch der Altersgrenzen für die
vorzeitige Inanspruchnahme von Leistungen
(RV-Altersgrenzenanpassungsgesetz) wird bei
der Bewertung durch Ansatz modifizierter Kür-
zungsfaktoren berücksichtigt. 2Vereinfachend
werden dabei für die Geburtsjahrgänge bis 1952

(unterstellte Regelaltersgrenze: 65 Jahre), für Ge-
burtsjahrgänge von 1953 bis 1961 (unterstellte
Regelaltersgrenze: 66 Jahre) und für Geburtsjahr-
gänge ab 1962 (unterstellte Regelaltersgrenze:
67 Jahre) jeweils einheitliche Kürzungsfaktoren
(also 3,6 vom Hundert bzw. 7,2 vom Hundert
bzw. 10,8 vom Hundert) verwendet.
(3) 1Vor Erreichen des rechnungsgemäßen Ren-
teneintrittsalters gemäß Absatz 1 werden bei der
Barwertermittlung nur die Versicherungsfälle Er-
werbsminderung bzw. Tod (Hinterbliebenenren-
te) berücksichtigt. 2Die Kürzung der dann erwar-
teten Rentenansprüche wegen vorzeitiger Inan-
spruchnahme wird abhängig vom Geburtsjahr
entsprechend den Regelungen in der gesetzlichen
Rentenversicherung vorgenommen. 3Vereinfa-
chend wird dabei für Geburtsjahrgänge mit glei-
chem gerundeten Pensionierungsalter von einer
jeweils identischen Kürzung ausgegangen.
(4) 1Daraus ergeben sich im Einzelnen folgende
Kürzungsfaktoren:
Renteneintrittsalter 63:

Alter x bei
Eintritt des
Versor-
gungsfalls

Geburts-
jahrgän-
ge bis
1952

Geburts-
jahrgän-
ge von

1953 bis
1961

Geburts-
jahrgän-

ge ab
1962

x ≤ 60
(Invaliditäts-
rente)

10,8 % 10,8 % 10,8 %

x = 61
(Invaliditäts-
rente)

7,2 % 10,8 % 10,8 %

x = 62
(Invaliditäts-
rente)

3,6 % 7,2 % 10,8 %

x = 63
(Altersrente)

7,2 % 10,8 % 10,8 %

x = 64
(Altersrente)

3,6 % 7,2 % 10,8 %

x = 65
(Altersrente)

0,0 % 3,6 % 7,2 %

x = 66
(Altersrente)

0,0 % 0,0 % 3,6 %

x ≥ 67
(Altersrente)

0,0 % 0,0 % 0,0 %
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Renteneintrittsalter 64:

Alter x bei
Eintritt des
Versor-
gungsfalls

Geburts-
jahrgän-
ge bis
1952

Geburts-
jahrgän-
ge von

1953 bis
1961

Geburts-
jahrgän-

ge ab
1962

x ≤ 60
(Invaliditäts-
rente)

10,8 % 10,8 % 10,8 %

x = 61
(Invaliditäts-
rente)

7,2 % 10,8 % 10,8 %

x = 62
(Invaliditäts-
rente)

3,6 % 7,2 % 10,8 %

x = 63
(Invaliditäts-
rente)

0,0 % 3,6 % 7,2 %

x = 64
(Altersrente)

3,6 % 7,2 % 10,8 %

x = 65
(Altersrente)

0,0 % 3,6 % 7,2 %

x = 66
(Altersrente)

0,0 % 0,0 % 3,6 %

x ≥ 67
(Altersrente)

0,0 % 0,0 % 0,0 %

2Versicherte, die zum Zeitpunkt der Beendigung
der Beteiligung das Renteneintrittsalter gemäß
Absatz 1 bereits vollendet haben, werden so in
Ansatz gebracht, als würden sie am Tag nach Be-
endigung der Beteiligung erstmalig Altersrente in
Anspruch nehmen.

§ 4
Jährliche Anpassung der Betriebsrenten

Die jährliche Anpassung (Dynamisierung) der
laufenden Leistungen um 1 vom Hundert (§ 37
der Satzung) ist verbindlicher Teil der Versor-
gungszusage und wird dementsprechend bei der
Ermittlung des finanziellen Ausgleichs berück-
sichtigt.

§ 5
Sonstige Anpassungen

(1) Anwartschaften auf Witwen-/Witwerrente
werden in Abhängigkeit vom Geburtsjahrgang
der Versicherten und Rentner in Höhe von 55
vom Hundert (für Geburtsjahrgänge ab 1962)
bzw. 60 vom Hundert (für Geburtsjahrgänge bis
1961) berücksichtigt.
(2) Bei laufenden Leistungen an Waisen wird un-
terstellt, dass
- die Leistungszahlung nicht aufgrund biome-

trischer Ereignisse vorzeitig endet,
- die Leistung für noch nicht volljährige Waisen

bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres und

- die Leistung für 18-jährige und ältere Waisen
noch für ein weiteres Jahr, maximal bis zum
25. Lebensjahr, gezahlt wird.

(3) Folgende leistungsbestimmende Faktoren, die
sich auf die Höhe der zukünftigen Zahlungen un-
mittelbar auswirken, werden bei der Barwerter-
mittlung nicht berücksichtigt:
- Bezug der gesetzlichen Altersrente als Teil-

rente (§ 39 Absatz 1),
- Kürzungen der teilweisen oder vollen Er-

werbsminderungsrente wegen Hinzuver-
dienst (§ 39 Absatz 2 der Satzung),

- Ruhen der Rente gemäß § 39 der Satzung,
- Möglichkeit der Umwandlung einer teilwei-

sen Erwerbsminderungsrente in eine volle Er-
werbsminderungsrente und umgekehrt,

- Möglichkeit des Erlöschens einer teilweisen
oder vollen Erwerbsminderungsrente wegen
Reaktivierung,

- Möglichkeit des Erlöschens einer Hinterblie-
benenrente wegen Wiederverheiratung.

§ 6
Bestimmung

des maßgeblichen Geburtsjahrgangs
Das maßgebliche Geburtsjahr für die Generatio-
nentafeln, die Höhe der Hinterbliebenenrente und
die Höhe der versicherungsmathematischen Ab-
schläge ergeben sich aus dem Kalenderjahr der
Beendigung der Beteiligung abzüglich des versi-
cherungstechnischen Alters.

§ 7
Verwaltungskostenrückstellung

1Es wird eine Verwaltungskostenrückstellung in
Höhe von 1,5 vom Hundert im Abrechnungsver-
band S und 1,0 vom Hundert im Abrechnungs-
verband P des Nettobarwertes des jeweiligen Ab-
rechnungsverbandes in Ansatz gebracht. 2Der
Nettobarwert wird nach den Anlagen 1 und 2 zu
diesen Durchführungsvorschriften berechnet.
3Der Barwert nach den §§ 15a und 15b der Sat-
zung ergibt sich, indem der Nettobarwert um die
berechnete Verwaltungskostenrückstellung nach
Satz 1 erhöht wird.

§ 8
Formeln zur Berechnung des Nettobarwerts

Die Formeln zur Berechnung des Nettobarwerts
sind in den Anlagen 1 und 2 zu diesen Durchfüh-
rungsvorschriften aufgeführt, die ebenfalls Be-
standteil der Satzung sind.
Abschnitt 4: Zu § 15c Absatz 2 –
Ratenzahlung des Nachfinanzierungsbeitrags
(1) 1Die gleichbleibenden Jahresraten nach § 15c
Absatz 2 der Satzung enthalten sowohl einen
Zins- als auch einen Tilgungsanteil. 2Da der Zins
aus der jeweiligen Restschuld des Nachfinanzie-
rungsbeitrags berechnet wird, sinkt der Zinsanteil
der Rate mit fortlaufender Ratenzahlung, sodass
der Tilgungsanteil aufgrund der gleichbleibenden
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Ratenhöhe entsprechend steigt. 3Die so „erspar-
ten“ Zinsen werden also zur Tilgung verwendet,
sodass sich die Tilgung um die durch die fortlau-
fende Tilgung ersparten Zinsen erhöht. 4Die letzte
Rate kann von den übrigen Jahresraten betrags-
mäßig abweichen.
(2) 1Die Verzinsung des Nachfinanzierungsbei-
trags beginnt mit dem Tag, der auf das Ende der
Erklärungsfrist zur Ratenzahlung (§ 15f Absatz 2
der Satzung) folgt. 2Die Zinsen auf das geschul-
dete Restkapital werden jeweils nachschüssig
zum 1. des Folgemonats berechnet, der auf die
Fälligkeit der Jahresrate folgt.
(3) 1Die Berechnung der Jahresrate ermittelt sich
wie folgt:
N Anzahl der Jahresraten
i Zins nach § 15c Absatz 2 in Verbindung mit

§§ 15b Absatz 3, 15a Absatz 5 Satz 2 der
Satzung, d.h. Maximum aus dem zum Zeit-
punkt der Beendigung der Beteiligung gel-
tenden durchschnittlichen Marktzinssatz zur
Berechnung von Rückstellungen aus den
vergangenen sieben Geschäftsjahren mit ei-
ner Restlaufzeit von 30 Jahren (§ 253 Ab-
satz 2 HGB) und dem um 66 vom Hundert
erhöhten Höchstrechnungszins nach § 2 Ab-
satz 2 DeckRV

E Einmalbetrag nach § 15c Absatz 1 der Sat-
zung

2Damit ergibt sich für die jährlichen Raten:

 22/34 

fortlaufender Ratenzahlung, sodass der Tilgungsanteil aufgrund der gleichbleibenden 
Ratenhöhe entsprechend steigt. 3 Die so „ersparten“ Zinsen werden also zur Tilgung 
verwendet, so dass sich die Tilgung um die durch die fortlaufende Tilgung ersparten 
Zinsen erhöht. 4 Die letzte Rate kann von den übrigen Jahresraten betragsmäßig 
abweichen.  

 
(2) 1 Die Verzinsung des Nachfinanzierungsbeitrags beginnt mit dem Tag, der auf das Ende 

der Erklärungsfrist zur Ratenzahlung (§ 15 f Abs. 2 der Satzung) folgt. 2 Die Zinsen auf 
das geschuldete Restkapital werden jeweils nachschüssig zum 1. des Folgemonats 
berechnet, der auf die Fälligkeit der Jahresrate folgt.  

 
(3) 1 Die Berechnung der Jahresrate ermittelt sich wie folgt: 
 
N Anzahl der Jahresraten 
 
i Zins nach § 15 c Abs. 2 i.V.m. §§ 15 b Abs. 3, 15 a Abs. 5 Satz 2 der Satzung, d.h. 

Maximum aus dem zum Zeitpunkt der Beendigung der Beteiligung geltende 
durchschnittlichen Marktzinssatz zur Berechnung von Rückstellungen aus den 
vergangenen sieben Geschäftsjahren mit einer Restlaufzeit von 30 Jahren (§ 253 Abs. 2 
HGB) und dem um 66 v. H. erhöhten Höchstrechnungszins nach § 2 Abs. 2 DeckRV 

 
E Einmalbetrag nach § 15 c Abs. 1 der Satzung 
 
2 Damit ergibt sich für die jährlichen Raten: 

Grafik basteln 

 

 
 
Abschnitt 5: Zu § 15 d – Alternativmodell jährliche Vergleichsberechnung 
 

§ 1 

Vergleichszeitraum (§ 15 d Abs. 2) 

 
1 Der ausgeschiedene Beteiligte kann einen maximalen Vergleichszeitraum von 20 Jahren in 
ganzen Jahren wählen. 2 Der Vergleichszeitraum endet zwingend vorzeitig, wenn alle dem 
ausgeschiedene Beteiligten zuzurechnenden Verpflichtungen vor Ablauf des vereinbarten, 
maximal 20jährigen Zeitraums erloschen sind.  
 

§ 2 

Einzubeziehende Verpflichtungen beim Barwertaktuell (§ 15 d Abs. 5) 

 
1 Auch nach dem Zeitpunkt des Ausscheidens eingetretene Veränderungen in der Höhe der 
Anwartschaften und Leistungsansprüche sind bei der Ermittlung des Barwertaktuell zu 
berücksichtigen, soweit sie die dem ausgeschiedenen Beteiligten zuzurechnenden 
Verpflichtungen betreffen. 2 Das gleiche gilt für Anwartschaften und Leistungsansprüche, die 
erst nach Beendigung der Beteiligung unverfallbar geworden sind. 

Abschnitt 5: Zu § 15d –
Alternativmodell
jährliche Vergleichsberechnung

§ 1
Vergleichszeitraum (§ 15d Absatz 2)

1Der ausgeschiedene Beteiligte kann einen ma-
ximalen Vergleichszeitraum von 20 Jahren in
ganzen Jahren wählen. 2Der Vergleichszeitraum
endet zwingend vorzeitig, wenn alle dem ausge-
schiedenen Beteiligten zuzurechnenden Ver-
pflichtungen vor Ablauf des vereinbarten, maxi-
mal 20-jährigen Zeitraums erloschen sind.

§ 2
Einzubeziehende Verpflichtungen
beim Barwertaktuell (§ 15d Absatz 5)

1Auch nach dem Zeitpunkt des Ausscheidens ein-
getretene Veränderungen in der Höhe der An-
wartschaften und Leistungsansprüche sind bei
der Ermittlung des Barwertaktuell zu berücksichti-
gen, soweit sie die dem ausgeschiedenen Betei-
ligten zuzurechnenden Verpflichtungen betref-
fen. 2Das Gleiche gilt für Anwartschaften und
Leistungsansprüche, die erst nach Beendigung
der Beteiligung unverfallbar geworden sind.

§ 3
Einzubeziehende Verpflichtungen

beim Barwertfortgeschrieben (§ 15d Absatz 6)
1Auch nach dem Zeitpunkt des Ausscheidens ein-
getretene Veränderungen in der Höhe der An-
wartschaften und Leistungsansprüche sind bei
der Ermittlung des Barwertfortgeschrieben zu berück-
sichtigen, soweit sie die dem ausgeschiedenen
Beteiligten zuzurechnenden Verpflichtungen be-
treffen. 2Das Gleiche gilt für Anwartschaften und
Leistungsansprüche, die erst nach Beendigung
der Beteiligung unverfallbar geworden sind.

§ 4
Ermittlung des Barwertfortgeschrieben

(§ 15d Absatz 6)
(1) Es wird folgender Barwertursprünglich fortge-
schrieben:
- 1. Vergleichsberechnung: Barwertursprüng-

lich(d. h. Barwert nach § 15b Absatz 2 und 3
der Satzung)

- 2. bis letzte Vergleichsberechnung: Bar-
wertaktuell der Vergleichsberechnung des Vor-
jahrs

(2) 1Die Fortschreibung des Barwertursprünglich er-
gibt den Barwertfortgeschrieben der aktuellen Ver-
gleichsberechnung. 2Die Fortschreibung des Bar-
wertursprünglich in Form der Verzinsung mit der Net-
toverzinsung, Reduzierung um die laufenden
Rentenzahlungen und Überleitungsabgaben so-
wie Erhöhung um die Überleitungsannahmen er-
folgt nach Maßgabe der folgenden Absätze.
(3) Werden Anwartschaften von Versicherten des
ausgeschiedenen Beteiligten auf eine andere Kas-
se übergeleitet, reduziert sich der Barwertfortgeschrie-

ben um den Überleitungsbarwert, den die Kasse
gezahlt hat. Werden Anwartschaften eines Ver-
sicherten des ausgeschiedenen Beteiligten von ei-
ner anderen Kasse auf die Kasse übergeleitet, er-
höht sich der Barwertfortgeschrieben um den Überlei-
tungsbarwert, den die Kasse erhalten hat.
(4) Es seien dazu:

 

 

 

t-1 Jahr der letzten Vergleichsberechnung 

 

t Jahr der aktuellen Vergleichsberechnung 

 

i Rechnungszins nach § 15 b Abs. 3 der Satzung 

 

BW𝑡-1 Barwertursprünglich zum Zeitpunkt t-1 nach 

§ 15d Absatz 6 der Satzung  

 

𝐹𝑡 Fortschreibungswert zum Zeitpunkt t  

 

NZt tatsächlich erzielte Nettoverzinsung im Jahr t 

im Abrechnungsverband  

 

Rt Rentenzahlung des Jahres t an die dem ausgeschiedenen 

Beteiligten zuzurechnenden Leistungsempfänger 

 

ÜLt
Abg  Überleitungsabgabe im Jahr t für zuzurechnende 

Versicherte des ausgeschiedenen Beteiligten 

 

ÜLt
Ann  Überleitungsannahme im Jahr t für zuzurechnende 

Versicherte des ausgeschiedenen Beteiligten 

 

Damit ergibt sich: 

 

𝐹𝑡 = 𝐵𝑊𝑡−1 ∗ (1 + 𝑁𝑍𝑡) − (𝑅𝑡 − Ü𝐿𝑡
𝐴𝑛𝑛 +  Ü𝐿𝑡

𝐴𝑏𝑔
) ∗ (1 + 𝑁𝑍𝑡)

1

2  
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§ 5
Zahlung bzw. Verrechnung

des Differenzbetrags bei Ratenzahlung
(§ 15d Absatz 7 Satz 2)

Im Falle einer Ratenzahlung nach § 15c Absatz 2
der Satzung wird der Differenzbetrag der jährli-
chen Vergleichsberechnung auf die verbleiben-
den restlichen Raten als Erhöhung bzw. Verrin-
gerung der Restforderung unter Beibehaltung der
Restlaufzeit umgelegt. Dazu wird die Formel un-

ter Abschnitt 4 mit der Maßgabe angewendet,
dass N als die Anzahl der noch ausstehenden jähr-
lichen Raten definiert wird und E als der Diffe-
renzbetrag. Die so ermittelten zusätzlichen ggf.
negativen jährlichen Raten erhöhen bzw. vermin-
dern die bis zu diesem Zeitpunkt geltende Jah-
resrate.“

15. Die Anlagen 1 und 2 zum Anhang 1 der Satzung
werden wie folgt gefasst:

„Anlage zum Anhang 1
Berechnung des Barwertes

Es sei

x das versicherungstechnische Alter des Versicherten am Bilanzstichtag
PA das angenommene rechnungsmäßige Pensionierungsalter (Alter 63 bzw. 64)
AL die Summe der bis zum Stichtag erworbenen Versorgungspunkte, multipliziert mit 48 = 4 * 12
Rx+j die Höhe der im Alter x+j maßgebenden Rente bei Invalidität (ohne Berücksichtigung von Zurech-

nungszeiten) bzw. für x+j = PA die Höhe der Altersrente, jeweils entsprechend dem zum Bilanzstichtag
erreichten Stand

Wx+j die im Alter x+j maßgebende Witwen-/Witwerrente, wobei Wx+j bestimmt ist durch das Geburtsjahr
des Versicherten und die Rente Rx+j:

 24/34 

Rt Rentenzahlung des Jahres t an die dem ausgeschiedenen Beteiligten zuzurechnenden 
Leistungsempfänger 

 
ÜLt

Abg  Überleitungsabgabe im Jahr t für zuzurechnende Versicherte des ausgeschiedenen 
Beteiligten 

 
ÜLt

Ann  Überleitungsannahme im Jahr t für zuzurechnende Versicherte des ausgeschiedenen 
Beteiligten 

 
Damit ergibt sich: 
 

  
 

Bis hierhin 
 

§ 5 

Zahlung bzw. Verrechnung des Differenzbetrags bei Ratenzahlung (§ 15 d Abs. 7 Satz 2) 

 
Im Falle einer Ratenzahlung nach § 15 c Absatz 2 der Satzung wird der Differenzbetrag der 
jährlichen Vergleichsberechnung auf die verbleibenden restlichen Raten als Erhöhung bzw. 
Verringerung der Restforderung unter Beibehaltung der Restlaufzeit umgelegt. Dazu wird die 
Formel unter Abschnitt 4 mit der Maßgabe angewendet, dass N als die Anzahl der noch 
ausstehenden jährlichen Raten definiert wird und E als der Differenzbetrag. Die so ermittelten 
zusätzlichen ggf. negativen jährlichen Raten erhöhen bzw. vermindern die bis zu diesem 
Zeitpunkt geltende Jahresrate.“ 

 
15. Die Anlagen 1 und 2 zum Anhang 1 der Satzung werden wie folgt gefasst: 

 
„Anlage 1 zum Anhang 1 
 

Berechnung des Barwertes 

Es sei 
x das versicherungstechnische Alter des Versicherten am Bilanzstichtag, 
PA das angenommene rechnungsmäßige Pensionierungsalter (Alter 63 bzw. 64) 
AL die Summe der bis zum Stichtag erworbenen Versorgungspunkte, multipliziert mit 48 = 4 

* 12 
Rx+j die Höhe der im Alter x+j maßgebenden Rente bei Invalidität (ohne Berücksichtigung von 

Zurechnungszeiten) bzw. für x+j=PA die Höhe der Altersrente, jeweils entsprechend dem 
zum Bilanzstichtag erreichten Stand, 

Wx+j die im Alter x+j maßgebende Witwen-/Witwerrente, wobei Wx+j bestimmt ist durch das 
Geburtsjahr des Versicherten und die Rente Rx+j: 

 

________________________________________________________________ 
Rx+j ergibt sich gemäß der gesetzlichen Regelaltersgrenze und Kürzungsfaktoren wie folgt:

Rx+j Für Geburtsjahrgänge bis 1952 (Regelaltersgrenze 65):
Renteneintrittsalter 63 Renteneintrittsalter 64
= AL * 100 % für x+j ≥ 65 = AL * 100 % für x+j ≥ 65
= AL * (100 % – 3,6 %) für x+j = 64 = AL * (100 % – 3,6 %) für x+j = 64
= AL * (100 % – 7,2 %) für x+j = 63 = AL * 100,0 % für x+j = 63
= AL * (100 % – 3,6 %) für x+j = 62 = AL * (100 % – 3,6 %) für x+j = 62
= AL * (100 % – 7,2 %) für x+j = 61 = AL * (100 % – 7,2 %) für x+j = 61
= AL * (100 % – 10,8 %) für x+j ≤ 60 = AL * (100 % – 10,8 %) für x+j ≤ 60
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Für Geburtsjahrgänge 1953 bis 1961 (Regelaltersgrenze 66):
Renteneintrittsalter 63 Renteneintrittsalter 64
= AL * 100 % für x+j ≥ 66 = AL * 100 % für x+j ≥ 66
= AL * (100 % – 3,6 %) für x+j = 65 = AL * (100 % – 3,6 %) für x+j = 65
= AL * (100 % – 7,2 %) für x+j = 64 = AL * (100 % – 7,2 %) für x+j = 64
= AL * (100 % – 10,8 %) für x+j = 63 = AL * (100 % – 3,6 %) für x+j = 63
= AL * (100 % – 7,2 %) für x+j = 62 = AL * (100 % – 7,2 %) für x+j = 62
= AL * (100 % – 10,8 %) für x+j ≤ 61 = AL * (100 % – 10,8 %) für x+j ≤ 61

Für Geburtsjahrgänge ab 1962 (Regelaltersgrenze 67):
Renteneintrittsalter 63 Renteneintrittsalter 64
= AL * 100 % für x+j ≥ 67 = AL * 100 % für x+j ≥ 67
= AL * (100 % – 3,6 %) für x+j = 66 = AL * (100 % – 3,6 %) für x+j = 66
= AL * (100 % – 7,2 %) für x+j = 65 = AL * (100 % – 7,2 %) für x+j = 65
= AL * (100 % – 10,8 %) für x+j = 64 = AL * (100 % – 10,8 %) für x+j = 64
= AL * (100 % – 10,8 %) für x+j = 63 = AL * (100 % – 7,2 %) für x+j = 63
= AL * (100 % – 10,8 %) für x+j ≤ 62 = AL * (100 % – 10,8 %) für x+j ≤ 62

Anmerkung: Unterhalb des angenommenen Pensionierungsalters (hier: 63 bzw. 64, vgl. Abschnitt 3 § 3 Ab-
satz 1) wird eine Erwerbsminderungsrente bewertet. Die Abschläge bei Bezug von Erwerbsminderungsrente
beziehen sich nicht auf die Regelaltersgrenze, sondern vielmehr auf zwei Jahre vor Regelaltersgrenze. Bei-
spielsweise kann bei Regelaltersgrenze 65 eine Erwerbsminderungsrente im Alter 63 abschlagsfrei bezogen
werden. Im Falle der Regelaltersgrenze 67 bezieht sich der Abschlag im Alter 64 auf das Alter 65 (bei dem bei
Erwerbsminderung noch keine Kürzung erfolgt), sodass dieser nur für ein Jahr zu berechnen ist.
Die in den folgenden Formeln verwendeten und noch nicht beschriebenen Bezeichnungen, Kommutationswerte
und Barwerte werden in der Anlage 2 zum Anhang 1 definiert.
Dann ergibt sich der Barwert BWx für einen am Bilanzstichtag x-jährigen Anwärter aus der Formel:
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1. Bezeichnungen 
Für die Bewertung werden als biometrische Grundwerte die Richttafeln 2005G mit einer 
Generationenverschiebung von 10 Jahren und mit den nachfolgenden Bezeichnungen 
verwendet. Angegeben sind hierbei jeweils die Bezeichnungen für Männer, die 
entsprechenden Bezeichnungen für Frauen ergeben sich durch Ersatz von x durch y und 
umgekehrt. 

Ansprüche aus eigener Versicherung:
Mit Rx als Jahresrente an einen Versicherten des Alters x und Wx als der daraus abgeleiteten Anwartschaft auf
Hinterbliebenenrente ergibt sich
- für Empfänger einer Rente wegen Erwerbsminderung

 26/34 

Die in den folgenden Formeln verwendeten und noch nicht beschriebenen Bezeichnungen, 
Kommutationswerte und Barwerte werden in der Anlage 2 zum Anhang 1 definiert. 
 
Dann ergibt sich der Barwert BWx für einen am Bilanzstichtag x-jährigen Anwärter aus der 
Formel:  

Grafik basteln 

 

 
Ansprüche aus eigener Versicherung: 
Mit  als Jahresrente an einen Versicherten des Alters  und  als der daraus 
abgeleiteten Anwartschaft auf Hinterbliebenenrente ergibt sich 
 
� für Empfänger einer Rente wegen Erwerbsminderung  

� Grafik basteln 

 
 

� für Empfänger einer Altersrente 
� Grafik basteln 

 
 
Ansprüche von Hinterbliebenen: 
Mit  als Jahresrente an einen Hinterbliebenen des Alters  ergibt sich 
 
� für Empfänger einer Witwen-/Witwerrente 

� Grafik basteln 

 
 

� für Empfänger einer Waisenrente des Alters � 18 
� Grafik basteln 

 mit  für i‘≠0, 

 für i‘=0. 
 
 
Anlage 2 zum Anhang 1 
 

Formeln zur Herleitung der Kommutations- und Barwerte 
 
1. Bezeichnungen 
Für die Bewertung werden als biometrische Grundwerte die Richttafeln 2005G mit einer 
Generationenverschiebung von 10 Jahren und mit den nachfolgenden Bezeichnungen 
verwendet. Angegeben sind hierbei jeweils die Bezeichnungen für Männer, die 
entsprechenden Bezeichnungen für Frauen ergeben sich durch Ersatz von x durch y und 
umgekehrt. 

- für Empfänger einer Altersrente

 26/34 

Die in den folgenden Formeln verwendeten und noch nicht beschriebenen Bezeichnungen, 
Kommutationswerte und Barwerte werden in der Anlage 2 zum Anhang 1 definiert. 
 
Dann ergibt sich der Barwert BWx für einen am Bilanzstichtag x-jährigen Anwärter aus der 
Formel:  

Grafik basteln 

 

 
Ansprüche aus eigener Versicherung: 
Mit  als Jahresrente an einen Versicherten des Alters  und  als der daraus 
abgeleiteten Anwartschaft auf Hinterbliebenenrente ergibt sich 
 
� für Empfänger einer Rente wegen Erwerbsminderung  

� Grafik basteln 

 
 

� für Empfänger einer Altersrente 
� Grafik basteln 

 
 
Ansprüche von Hinterbliebenen: 
Mit  als Jahresrente an einen Hinterbliebenen des Alters  ergibt sich 
 
� für Empfänger einer Witwen-/Witwerrente 

� Grafik basteln 

 
 

� für Empfänger einer Waisenrente des Alters � 18 
� Grafik basteln 

 mit  für i‘≠0, 

 für i‘=0. 
 
 
Anlage 2 zum Anhang 1 
 

Formeln zur Herleitung der Kommutations- und Barwerte 
 
1. Bezeichnungen 
Für die Bewertung werden als biometrische Grundwerte die Richttafeln 2005G mit einer 
Generationenverschiebung von 10 Jahren und mit den nachfolgenden Bezeichnungen 
verwendet. Angegeben sind hierbei jeweils die Bezeichnungen für Männer, die 
entsprechenden Bezeichnungen für Frauen ergeben sich durch Ersatz von x durch y und 
umgekehrt. 

Ansprüche von Hinterbliebenen:
Mit Rx als Jahresrente an einen Hinterbliebenen des Alters x ergibt sich
- für Empfänger einer Witwen-/Witwerrente

 26/34 

Die in den folgenden Formeln verwendeten und noch nicht beschriebenen Bezeichnungen, 
Kommutationswerte und Barwerte werden in der Anlage 2 zum Anhang 1 definiert. 
 
Dann ergibt sich der Barwert BWx für einen am Bilanzstichtag x-jährigen Anwärter aus der 
Formel:  

Grafik basteln 

 

 
Ansprüche aus eigener Versicherung: 
Mit  als Jahresrente an einen Versicherten des Alters  und  als der daraus 
abgeleiteten Anwartschaft auf Hinterbliebenenrente ergibt sich 
 
� für Empfänger einer Rente wegen Erwerbsminderung  

� Grafik basteln 

 
 

� für Empfänger einer Altersrente 
� Grafik basteln 

 
 
Ansprüche von Hinterbliebenen: 
Mit  als Jahresrente an einen Hinterbliebenen des Alters  ergibt sich 
 
� für Empfänger einer Witwen-/Witwerrente 

� Grafik basteln 

 
 

� für Empfänger einer Waisenrente des Alters � 18 
� Grafik basteln 

 mit  für i‘≠0, 

 für i‘=0. 
 
 
Anlage 2 zum Anhang 1 
 

Formeln zur Herleitung der Kommutations- und Barwerte 
 
1. Bezeichnungen 
Für die Bewertung werden als biometrische Grundwerte die Richttafeln 2005G mit einer 
Generationenverschiebung von 10 Jahren und mit den nachfolgenden Bezeichnungen 
verwendet. Angegeben sind hierbei jeweils die Bezeichnungen für Männer, die 
entsprechenden Bezeichnungen für Frauen ergeben sich durch Ersatz von x durch y und 
umgekehrt. 

- für Empfänger einer Waisenrente des Alters x ≤18

 26/34 

Die in den folgenden Formeln verwendeten und noch nicht beschriebenen Bezeichnungen, 
Kommutationswerte und Barwerte werden in der Anlage 2 zum Anhang 1 definiert. 
 
Dann ergibt sich der Barwert BWx für einen am Bilanzstichtag x-jährigen Anwärter aus der 
Formel:  

Grafik basteln 

 

 
Ansprüche aus eigener Versicherung: 
Mit  als Jahresrente an einen Versicherten des Alters  und  als der daraus 
abgeleiteten Anwartschaft auf Hinterbliebenenrente ergibt sich 
 
� für Empfänger einer Rente wegen Erwerbsminderung  

� Grafik basteln 

 
 

� für Empfänger einer Altersrente 
� Grafik basteln 

 
 
Ansprüche von Hinterbliebenen: 
Mit  als Jahresrente an einen Hinterbliebenen des Alters  ergibt sich 
 
� für Empfänger einer Witwen-/Witwerrente 

� Grafik basteln 

 
 

� für Empfänger einer Waisenrente des Alters � 18 
� Grafik basteln 

 mit  für i‘≠0, 

 für i‘=0. 
 
 
Anlage 2 zum Anhang 1 
 

Formeln zur Herleitung der Kommutations- und Barwerte 
 
1. Bezeichnungen 
Für die Bewertung werden als biometrische Grundwerte die Richttafeln 2005G mit einer 
Generationenverschiebung von 10 Jahren und mit den nachfolgenden Bezeichnungen 
verwendet. Angegeben sind hierbei jeweils die Bezeichnungen für Männer, die 
entsprechenden Bezeichnungen für Frauen ergeben sich durch Ersatz von x durch y und 
umgekehrt. 

Gesetz- und Verordnungsblatt der Lippischen Landeskirche Band 17 Nr. 4 vom 29. Feb. 2020   143



Anlage 2 zum Anhang 1
Formeln zur Herleitung der Kommutations- und Barwerte

1. Bezeichnungen
Für die Bewertung werden als biometrische Grundwerte die Richttafeln 2005G mit einer Generationenver-
schiebung von 10 Jahren und mit den nachfolgenden Bezeichnungen verwendet. Angegeben sind hierbei jeweils
die Bezeichnungen für Männer, die entsprechenden Bezeichnungen für Frauen ergeben sich durch Ersatz von
x durch y und umgekehrt.
Bei den Sterbewahrscheinlichkeiten ist zu beachten, dass die Abgrenzung zwischen dem Gesamtbestand und
dem Altersrentnerbestand grundsätzlich durch das Pensionierungsalter z gegeben ist.
Zur rein technischen Berücksichtigung der laufenden Rentendynamik von 1,0 % zum 1. Juli werden die nach-
folgenden Formeln unter Ansatz eines „Ersatzzinses“ i‘ (wobei i der Rechnungszins ist)
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Bei den Sterbewahrscheinlichkeiten ist zu beachten, dass die Abgrenzung zwischen dem 
Gesamtbestand und dem Altersrentnerbestand grundsätzlich durch das Pensionierungsalter z 
gegeben ist.  
 
Zur rein technischen Berücksichtigung der laufenden Rentendynamik von 1,0 % zum 1.7. 
werden  
die nachfolgenden Formeln unter Ansatz eines „Ersatzzinses“ i‘ (wobei i der Rechnungszins ist)  

Grafik basteln? 

 

für die Zeit während des Rentenbezugs angewendet. 
Bei unterjähriger Zahlungsweise gilt dieser Ansatz unter der Bedingung, dass die Anpassung  
(anteilig) ebenfalls unterjährig erfolgt. 

Grafik basteln? 
 
X Alter in Jahren 

Eine Person gilt als x-jährig an dem Tag, an dem sie das x-te Lebensjahr vollendet. Für 
die Anwendung der Richttafeln können die für das Alter x angegebenen Werte für alle 
Personen angewendet werden, die innerhalb des dem Bewertungsstichtag folgenden 
oder diesem vorausgehenden halben Jahres das x-te Lebensjahr vollenden 
(versicherungsmathematische Altersbestimmung). 

aa
xq  Wahrscheinlichkeit für einen x-jährigen Aktiven, innerhalb des Zeitraumes [x,x+1[ als 

Aktiver zu versterben (Aktivensterbewahrscheinlichkeit) 

xi  Wahrscheinlichkeit für einen x-jährigen Aktiven, innerhalb des Zeitraumes [x,x+1[ 
invalide zu werden (Invalidisierungswahrscheinlichkeit) 

i
xq  Wahrscheinlichkeit für einen x-jährigen Invaliden, innerhalb des Zeitraumes [x,x+1[ zu 

versterben (Invalidensterbewahrscheinlichkeit) 

g
xq  Wahrscheinlichkeit für ein x-jähriges Mitglied des Gesamtbestandes, innerhalb des 

Zeitraumes [x,x+1[ zu sterben (Gesamtsterbewahrscheinlichkeit) 

r
xq  Wahrscheinlichkeit für einen x-jährigen Altersrentner, innerhalb des Zeitraumes 

[x,x+1[ zu versterben (Rentnersterbewahrscheinlichkeit).  

w
xq  Wahrscheinlichkeit für einen x-jährigen Witwer, innerhalb des Zeitraumes [x,x+1[ zu 

versterben (Witwersterbewahrscheinlichkeit) 

xh  Wahrscheinlichkeit für einen Mann, bei Tod im Zeitraum [x,x+1[ verheiratet zu sein 
(Verheiratungswahrscheinlichkeit im Tode)  

y(x) Alter der Witwe am Beginn des Todesjahres des Mannes, bei Tod des Mannes im 
Zeitraum [x,x+1[ 

z Schlussalter für Aktive/Invalide 

� Schlussalter für Altersrentner/Witwer, hier � = 115 

i Rechnungszins 

v Diskontierungsfaktor 

a
xl  Anzahl der Aktiven des Alters x (20 < x < 75) 

� �a a aa a
x 1 x x x 20l l 1 q i ; l 100.000� � 	 
 
 �  

i
xl  Anzahl der Invaliden des Alters x (20 < x < 75) 

� �i i i i
x 1 x x 20l l 1 q ; l 100.000� � 	 
 �  

für die Zeit während des Rentenbezugs angewendet.
Bei unterjähriger Zahlungsweise gilt dieser Ansatz unter der Bedingung, dass die Anpassung (anteilig) ebenfalls
unterjährig erfolgt.
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Für die Berücksichtigung der unterjährigen Zahlungsweise wird bei t Zahlungen jährlich ein altersunabhängiges
Abzugsglied k(t) verwendet. Bei unterstellter Gleichverteilung der Todesfälle innerhalb eines Jahres und Ver-
zicht auf unterjährige Zinseszinsen ergibt sich hierfür der Ansatz

 28/34 

g
xl  Anzahl der Mitglieder des Gesamtbestandes des Alters x (20 < x < 64) 

� �g g g g
x 1 x x 20l l 1 q ; l 100.000� � 	 
 �  

r
xl  Anzahl der Altersrentner des Alters x (z < x < 115) 

� �r r r r g
x 1 x x 65 65l l 1 q ; l l� � 	 
 �  

w
x1  Anzahl der Witwer des Alters x (20 < x < 115) 

� �w w w w
x 1 x x 20l l 1 q ; l 100.000� � 	 
 �  

 
Für die Berücksichtigung der unterjährigen Zahlungsweise wird bei t Zahlungen jährlich ein 
altersunabhängiges Abzugsglied k(t) verwendet. Bei unterstellter Gleichverteilung der 
Todesfälle innerhalb eines Jahres und Verzicht auf unterjährige Zinseszinsen ergibt sich hierfür 
der Ansatz 
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2. Kommutationswerte 
 
Die Kommutationswerte ergeben sich aus den Grundwerten wie folgt: 
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3. Barwerte 
 
3.1 Rentenbarwerte 
 
3.1.1 Aktivenrente 
Barwert einer längstens z-x Jahre lang vorschüssig an einen x-jährigen Aktiven zu zahlenden 
Aktivenrente vom Jahresbetrag 1 bei monatlicher Zahlungsweise 
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 herrscht die bekannte (und hier modifizierte) Beziehung
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2. Kommutationswerte 
 
Die Kommutationswerte ergeben sich aus den Grundwerten wie folgt: 
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2. Kommutationswerte
Die Kommutationswerte ergeben sich aus den Grundwerten wie folgt:
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 3.1.2 Abgekürzte Invalidenrente
Barwert einer längstens z–x Jahre lang an einen x-jährigen Invaliden vorschüssig zahlbaren Invalidenrente vom
Jahresbetrag 1 bei monatlicher Zahlungsweise
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3.1.3 Altersrente 
Barwert einer lebenslänglich an einen x-jährigen Altersrentner vorschüssig zahlbaren 
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3.1.6 Witwerrente
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3.2 Anwartschaftsbarwerte für Leistungsempfänger
3.2.1 Anwartschaftsbarwerte auf Witwenrente für Altersrentner
Barwert einer Anwartschaft eines x-jährigen Altersrentners auf eine lebenslänglich vorschüssig zahlbare Wit-
wenrente vom Jahresbetrag 1 (kollektive Methode)
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3.3 Anwartschaftsbarwerte für Aktive 
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3.3.2 Anwartschaft eines Aktiven auf Invaliden- und Altersrente 
Barwert einer Anwartschaft eines x-jährigen Aktiven auf eine monatlich vorschüssig zahlbare 
lebenslängliche Invalidenrente und Altersrente - letztere ab Alter z - (gleichbleibende 
Anwartschaft vom Jahresbetrag 1): 
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Barwert einer Anwartschaft eines x-jährigen Aktiven auf eine lebenslängliche Witwenrente 
(gleichbleibende Anwartschaft vom Jahresbetrag 1): 

Grafik basteln 

 aw
xa  = 

aw
x
a
x

N

D
 

  = aaw aiw
x xa a�  

 mit aw
xN  = 

z x 1
aw a rw
x k z z

k 0

D D a

 


�
�

� 	�  

 und aw
xD  = aaw aiw

x xD D� “ 
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1 Diese Satzungsänderung tritt zum 11. September 2019 in Kraft. 2 Abweichend von Satz 1 
treten § 1 Nr. 10 und Nr. 11 zum 1. Februar 2018 in Kraft. 
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Barwert einer Anwartschaft eines x-jährigen Aktiven auf eine lebenslängliche Witwenrente 
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1 Diese Satzungsänderung tritt zum 11. September 2019 in Kraft. 2 Abweichend von Satz 1 
treten § 1 Nr. 10 und Nr. 11 zum 1. Februar 2018 in Kraft. 
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Barwert einer Anwartschaft eines x-jährigen Aktiven auf eine lebenslängliche Witwenrente nach Tod als In-
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1 Diese Satzungsänderung tritt zum 11. September 2019 in Kraft. 2 Abweichend von Satz 1 
treten § 1 Nr. 10 und Nr. 11 zum 1. Februar 2018 in Kraft. 

Barwert einer Anwartschaft eines x-jährigen Aktiven auf eine lebenslängliche Witwenrente (gleichbleibende
Anwartschaft vom Jahresbetrag 1):

 31/34 

Barwert einer Anwartschaft eines x-jährigen Aktiven auf monatlich vorschüssig zahlbare 
Altersrente, unabhängig davon, ob das Beginnalter z der Altersrente als Aktiver oder Invalider 
erreicht wird (gleichbleibende Anwartschaft vom Jahresbetrag 1): 

Grafik basteln 
� � � � � �12 12 ai zaiA

x xa a
  

 
3.3.4 Anwartschaft eines Aktiven auf Witwenrente 
Barwert einer Anwartschaft eines x-jährigen Aktiven auf eine lebenslängliche Witwenrente 
nach Tod als Aktiver oder Altersrentner ohne vorhergehende Invalidität (gleichbleibende 
Anwartschaft vom Jahresbetrag 1): 

Grafik basteln 

 aaw
xa  = 

aaw
x
a
x

N

D
 mit aaw

xN  = 
z x 1

aaw a rw
x k z z

k 0

D D a

 


�
�

� 	�  , 

 aaw
x kD �

 = � �
1
2

1
2

a aa w
x k x k x k y x k

D q h a v� � � � �	 	 	 	  für

 0 k z x 1� � 
 
  

Barwert einer Anwartschaft eines x-jährigen Aktiven auf eine lebenslängliche Witwenrente 
nach Tod als Invalider (gleichbleibende Anwartschaft vom Jahresbetrag 1): 

Grafik basteln 

 aiw
xa  = 

aiw
x
a
x

N

D
 mit aiw

xN  = 
z x 1

aiw
x k

k 0

D

 


�
�
�  und

 
1
2

1
2

aiw a iw
x x x x

D D i a v�� 	 	 	  

    wobei 1
2

iw

x
a �  = 

11
62

2
3

ii 1
iw wxx 2
x 1 x y(x)i i1 1

x x2 2

q1 q
v a h a v

1 q 1 q� �



	 	 � 	 	 	


 

 

    und 2
3

w

y
a �  = 

1
3

w
y w

y 1w2
y3

1 q
v a

1 q �
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§ 2 

Inkrafttreten 

 
1 Diese Satzungsänderung tritt zum 11. September 2019 in Kraft. 2 Abweichend von Satz 1 
treten § 1 Nr. 10 und Nr. 11 zum 1. Februar 2018 in Kraft. 

§ 2
Inkrafttreten

1Diese Satzungsänderung tritt zum 11. September
2019 in Kraft. 2Abweichend von Satz 1 treten § 1
Nr. 10 und Nr. 11 zum 1. Februar 2018 in Kraft.

Dortmund, 10. September 2019
Der Verwaltungsrat

der Kirchlichen Zusatzversorgungskasse
Rheinland-Westfalen

(L. S.) Fröhlich Dr. Kupke

Die vorstehende 18. Änderung der Satzung der Kirch-
lichen Zusatzversorgungskasse Rheinland-Westfalen
wird hiermit genehmigt.

Bielefeld, 28. Oktober 2019
Evangelische Kirche von Westfalen

Die Kirchenleitung
(L. S.) Schlüter Dr. Kupke

Düsseldorf, 5. November 2019
Evangelische Kirche im Rheinland

Die Kirchenleitung
(L. S.) Rudolph Rekowski

Die 18. Änderung der Satzung der Kirchlichen Zu-
satzversorgungskasse Rheinland-Westfalen wird
staatsaufsichtlich genehmigt.

Düsseldorf, 11. November 2019
Staatskanzlei

des Landes Nordrhein-Westfalen
(L. S.) Hof

1 [Die Fußnote betrifft Anhang 1 Abschnitt 3 § 2 Absatz 3]
Die Modifikation der Invalidisierungswahrscheinlichkeiten findet unter
Berücksichtigung der Konsistenzgleichungen auf der Basistafel statt. Aus der Basistafel
werden für jeden einzelnen Jahrgang unter Berücksichtigung der Konsistenzgleichungen
Generationstafeln erzeugt.
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ARBEITSRECHTSREGELUNGEN

III.
Arbeitsrechtsregelung

zur Änderung des kirchlichen
Arbeitsrechts - § 24 BAT-KF

vom 18. Dezember 2019

§ 1
Änderung des BAT-KF

Der Bundes-Angestellten-Tarifvertrag in kirchlicher
Fassung (BAT-KF), der zuletzt durch die Arbeits-
rechtsregelung vom 9. Oktober 2019 geändert worden
ist, wird wie folgt geändert:
§ 24 wird wie folgt geändert:
In Absatz 3 wird die Angabe „10. September 2019“
durch die Angabe „27. November 2019“ ersetzt.

§ 2
Inkrafttreten

Die Arbeitsrechtsregelung tritt am 18. Dezember 2019
in Kraft.

Dortmund, den 18. Dezember 2019
Rheinisch-Westfälisch-Lippische

Arbeitsrechtliche Kommission
Der Vorsitzende

Koopmann

IV.
Arbeitsrechtsregelung

zur Änderung des kirchlichen
Arbeitsrechts - §§ 6a und 19 BAT-KF

vom 18. Dezember 2019

§ 1
Änderung des BAT-KF

Der Bundes-Angestellten-Tarifvertrag in kirchlicher
Fassung (BAT-KF), der zuletzt durch die Arbeits-
rechtsregelung vom 9. Oktober 2019 geändert worden
ist, wird wie folgt geändert:
1. § 6a wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 wird die Angabe „§ 170 SGB III“
durch die Angabe „§ 96 SGB III“ ersetzt.

b) In Absatz 5 wird die Angabe „§ 170 Absatz 4
SGB III“ durch die Angabe „§ 96 Absatz 4
SGB III“ ersetzt.

2. § 19 Absatz 3 Nr. 1 Buchstabe b) wird wie folgt
gefasst:

„b) Beschäftigungsverboten nach § 3 Absatz 1 und 2
MuSchG“

§ 2
Inkrafttreten

Die Arbeitsrechtsregelung tritt am 18. Dezember 2019
in Kraft.

Dortmund, den 18. Dezember 2019
Rheinisch-Westfälisch-Lippische

Arbeitsrechtliche Kommission
Der Vorsitzende

Koopmann

V.
Arbeitsrechtsregelung zur Änderung

des BAT-KF –
Allgemeiner Entgeltgruppenplan zum
BAT-KF – Anlage 1 zum BAT-KF –

Schreibdienst
vom 22. Januar 2020

§ 1
Änderung des BAT-KF – Allgemeiner

Entgeltgruppenplan zum BAT-KF – Anlage 1
zum

BAT-KF
Der Allgemeine Entgeltgruppenplan zum BAT-KF
(AEGP-BAT-KF) Anlage 1 zum BAT-KF, zuletzt
geändert durch Arbeitsrechtsregelungen vom 13. No-
vember 2019, wird wie folgt geändert:
1. In der Gliederung wird Ziffer „5.3 Mitarbeiterin-

nen im Schreibdienst“ gestrichen.
2. Die Fallgruppen 1 bis 4 der Berufsgruppe 5.1 „Mit-

arbeiterinnen in der allgemeinen Verwaltung“
werden wie folgt gefasst:

„1. Mitarbeiterinnen in der Verwaltung mit
einfacher Tätigkeit (zum Beispiel in
Hausdruckereien, als Botinnen, Pförtne-
rinnen, Telefonistinnen,Schreibkräfte)

2

2. Mitarbeiterinnen in der Verwaltung mit
schwieriger Tätigkeit (zum Beispiel in
Hausdruckereien, als Botinnen, Pförtne-
rinnen und Schreibkräfte mit schwieriger
Tätigkeit sowie als Telefonistinnen in
großen Vermittlungsstellen)

3

3. Mitarbeiterinnen in der Verwaltung, die
sich aus der Fallgruppe 2 dadurch heraus-
heben, dass sie Tätigkeiten ausüben, die
mindestens zu einem Drittel gründliche
Fachkenntnisse erfordern

4
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4. Mitarbeiterinnen in der Verwaltung, in
Tätigkeiten, die gründliche Fachkenntnis-
se erfordern“

5

3. In den Berufsgruppen wird Berufsgruppe 5.3 „Mit-
arbeiterinnen im Schreibdienst“ gestrichen.

§ 2
Übergangsregelungen

Mitarbeiterinnen, die nach den bis 31. Dezember 2019
geltenden Fallgruppen 1 bis 4 der Berufsgruppe
5.3 eingruppiert sind, sind ab 1. Januar 2020 stufen-
gleich, einschließlich individueller Endstufe, und un-
ter Berücksichtigung der in ihrer Stufe zurückgelegten
Stufenlaufzeit wie folgt eingruppiert:

Eingruppierung am
31. Dezember 2019
Berufsgruppe 5.3

Eingruppierung am
1. Januar 2020
Berufsgruppe 5.1

Fallgruppe 1,
Entgeltgruppe 2

Fallgruppe 1,
Entgeltgruppe 2

Fallgruppe 2,
Entgeltgruppe 3

Fallgruppe 2,
Entgeltgruppe 3

Fallgruppe 3,
Entgeltgruppe 5

Fallgruppe 4,
Entgeltgruppe 5

Fallgruppe 4,
Entgeltgruppe 6

Fallgruppe 5,
Entgeltgruppe 6

Der weitere Stufenaufstieg richtet sich nach den Re-
gelungen des BAT-KF.

§ 3
Inkrafttreten

Die Arbeitsrechtsregelung tritt am 1. Januar 2020 in
Kraft.

Dortmund, den 22. Januar 2020
Rheinisch-Westfälisch-Lippische

Arbeitsrechtliche Kommission
Der Vorsitzende

Kunze

VI.
Arbeitsrechtsregelung zur Änderung

der Ordnung zur Regelung der
Rechtsverhältnisse der kirchlichen

Auszubildenden (AzubiO)
vom 22. Januar 2020

§ 1
Ordnung zur Regelung der

Arbeitsbedingungen der Rechtsverhältnisse der
kirchlichen Auszubildenden

Die Ordnung zur Regelung der Rechtsverhältnisse der
Rechtsverhältnisse der kirchlichen Auszubildenden

(AzubiO), zuletzt geändert durch Arbeitsrechtsrege-
lung vom 19. Dezember 2018, wird wie folgt geändert:
In § 8 Absatz 1 wird folgender Satz 2 angefügt:
„Abweichend davon bestimmt sich das Ausbildungs-
entgelt der Schülerinnen und Schüler nach § 1 Absatz
1 Satz 2 nach § 1 Absatz 1 Buchstabe a) der Entgelt-
ordnung für die Schülerinnen und Schüler in der Aus-
bildung nach dem Krankenpflegegesetz, nach dem
Hebammengesetz und in der Krankenpflegehilfe
(KrSchEntO).“

§ 2
Übergangsregelungen

Schülerinnen und Schüler in praxisintegrierten Aus-
bildungsgängen zur Erzieherin/zum Erzieher sowie
zur Heilerziehungspflegerin/Heilerziehungspfleger,
deren praxisintegrierter Ausbildungsgang frühestens
am 1. August 2019 begonnen hat, erhalten ab 1. Au-
gust 2020 ein Ausbildungsentgelt nach dieser Arbeits-
rechtsregelung.

§ 3
Inkrafttreten

Die Arbeitsrechtsregelung tritt am 1. Januar 2020 in
Kraft.

Dortmund, den 22. Januar 2020
Rheinisch-Westfälisch-Lippische

Arbeitsrechtliche Kommission
Der Vorsitzende

Kunze

VII.
Korrektur von Artikel 1, § 4 und § 5 der

Arbeitsrechtsregelung
zur Änderung des BAT-KF und

anderer Arbeitsrechtsregelungen
– Mitarbeitende in der Pflege – vom 13.

November 2019 (Anlage 4 c)
vom 22. Januar 2020

Anlage 4 c zum BAT-KF, die zuletzt durch die Ar-
beitsrechtsregelung vom 13. Juni 2018 geändert wor-
den ist, wird wie folgt gefasst:
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„Anlage 4 c zum BAT-KF
KR-Anwendungstabelle Tabellenentgelt

– monatlich in Euro –
gültig vom 1. Januar 2020 bis 29. Februar 2020

Entgelt-
gruppe

Grundentgelt Entwicklungsstufen

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
12a 4.305,57 4.456,51 4.943,88 5.512,01 5.762,61
11b 4.213,10 4.351,23 4.696,57 5.109,85 5.267,70
11a 4.111,17 4.245,97 4.582,95 5.040,79 5.124,34
10a 4.009,25 4.140,70 4.469,31 4.706,60 4.767,86
9d 3.805,37 3.930,15 4.242,07 4.433,67 4.522,79
9c 3.601,52 3.719,60 4.014,82 4.210,87 4.299,99
9b 3.397,67 3.509,06 3.820,98 3.971,36 4.066,05
9a 3.230,56 3.397,67 3.509,06 3.720,71 3.809,83
8a 2.813,42 2.972,62 3.117,28 3.302,97 3.452,95 3.660,96
7a 2.615,13 2.801,30 2.972,44 3.235,75 3.367,37 3.502,98
4a 2.353,39 2.511,84 2.669,68 3.005,36 3.090,93 3.248,88
3a 2.258,01 2.474,64 2.538,06 2.643,35 2.722,35 2.907,93
2a 2.253,31 2.368,77 2.408,57 2.461,41 2.543,96 2.638,28

„Anlage 4 c zum BAT-KF
KR-Anwendungstabelle Tabellenentgelt

– monatlich in Euro –
gültig vom 1. März 2020

Entgelt-
gruppe

Grundentgelt Entwicklungsstufen

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
12a 4.350,53 4.503,05 4.995,51 5.569,57 5.822,79
11b 4.257,10 4.396,67 4.745,61 5.163,22 5.322,71
11a 4.154,10 4.290,31 4.630,81 5.093,43 5.177,85
10a 4.051,12 4.183,94 4.515,99 4.755,75 4.817,65
9d 3.845,11 3.971,19 4.286,37 4.479,97 4.570,02
9c 3.639,13 3.758,45 4.056,75 4.254,84 4.344,90
9b 3.433,15 3.545,70 3.860,88 4.012,84 4.108,51
9a 3.261,30 3.433,15 3.545,70 3.759,57 3.849,62
8a 2.830,58 3.004,13 3.149,83 3.337,47 3.489,01 3.699,19
7a 2.631,08 2.830,56 3.003,48 3.269,54 3.402,54 3.539,56
4a 2.367,67 2.538,09 2.697,56 3.036,75 3.123,21 3.282,80
3a 2.284,28 2.500,89 2.564,56 2.670,95 2.750,78 2.938,30
2a 2.279,45 2.398,38 2.435,79 2.489,23 2.572,70 2.668,09

Dortmund, den 22. Januar 2020
Rheinisch-Westfälisch-Lippische

Arbeitsrechtliche Kommission
Der Vorsitzende

Kunze
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BEKANNTMACHUNGEN

VIII.
Staatliche Anerkennung des

Kirchensteuerhebesatzes für das
Steuerjahr 2020

vom 26. November 2019
Das Finanzministerium und die Staatskanzlei des
Landes Nordrhein-Westfalen haben den Kirchensteu-
erbeschluss für das Steuerjahr 2020 gem. §§ 16, 17
KiStG staatlich anerkannt.
Düsseldorf, 13. Dezember 2019

Staatskanzlei des Landes
Nordrhein-Westfalen

IX.
Bewertung der Personalunterkünfte

Bewertung der Personalunterkünfte
ab 1. Januar 2020

Nach § 4 Satz 1 der Ordnung über die Bewertung der
Personalunterkünfte für kirchliche Mitarbeiter erhö-
hen oder vermindern sich die in § 3 Absatz 1 und Ab-
satz 4 Unterabsatz 3 dieser Ordnung genannten Be-
träge zu demselben Zeitpunkt und um denselben Pro-
zentsatz, um den der auf Grund § 17 Absatz 1 Satz 1
Nummer 3 SGB IV in der Sozialversicherungsentgelt-
verordnung (SvEV) allgemein festgesetzte Wert für
Wohnungen mit Heizung und Beleuchtung erhöht
oder vermindert wird.
Der maßgebende Bezugswert ist bedingt durch den
Anstieg des Verbraucherindex in § 2 Absatz 3 SvEV
vom 1. Januar 2020 an von bisher 231 € auf 235 €
erhöht worden. Auf dieser Grundlage erhöhen sich
daher vom 1. Januar 2020 an auch die in § 3 Absatz 1
und Absatz 4 Unterabsatz 3 der o. a. Ordnung genann-
ten Beträge.
§ 3 Absatz 1 Unterabsatz 1 der Ordnung ist daher vom
1. Januar 2020 an in folgender Fassung anzuwenden:
„(1) Der Wert der Personalunterkünfte wird wie folgt
festgelegt:

Wert-
klasse

Personalunterkünfte € je m2

Nutzfläche
monatlich

1 ohne ausreichende Gemein-
schaftseinrichtungen 7,89

2 mit ausreichenden Gemein-
schaftseinrichtungen 8,75

3 mit eigenem Bad oder eigener
Dusche 10,00

Wert-
klasse

Personalunterkünfte € je m2

Nutzfläche
monatlich

4 mit eigener Toilette und eige-
nem Bad oder eigener Dusche 11,12

5 mit einer Kochnische und Toi-
lette sowie eigenem Bad oder
eigener Dusche 11,85

An die Stelle des Betrages von „4,65 €“ in § 3 Ab-
satz 4 Unterabsatz 3 der o. a. Ordnung tritt der Betrag
von „4,73 €“.

Detmold, den 2. Januar 2020
Das Landeskirchenamt

X.
Heizkostenbeitrag für an dienstliche

Sammelheizungen angeschlossene
Dienstwohnungen für den

Abrechnungszeitraum 2018/2019
vom 9. Januar 2020

Das Finanzministerium NRW hat durch Runderlass
vom 9. Januar 2020 - B 2730 - 13.1.2 - IV A 2 (MBl.
NRW vom 24. Januar 2020) die neu festgesetzten
Kostensätze gem. § 10 Abs. 1 Satz 1 Dienstwohnungs-
verordnung (DWVO) für den Abrechnungszeitraum
vom  1. Juli 2018 bis 30. Juni 2019 bekannt gegeben:

Energieträger Euro
Fossile Brennstoffe 9,80
Fernwärme und übrige Hei-
zungsarten

13,12

Um Kenntnisnahme und Beachtung wird gebeten.

Detmold, den 29. Januar 2020
Das Landeskirchenamt
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XI.
Bekanntmachung der Neufassung der

Grundordnung der Evangelischen
Kirche in Deutschland (GO-EKD)

vom 15. Januar 2020
Das Landeskirchenamt der Evangelischen Kirche in
Deutschland hat eine Neufassung der Grundordnung
der EKD im Amtsblatt am 15. Januar 2020 bekannt
gemacht, die wir nachstehend veröffentlichen.
Auf Grund des Artikels 4 des Kirchengesetzes vom
13. November 2019 (ABl. EKD S. 320) wird nachste-
hend der Wortlaut der Grundordnung der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland in der seit dem 1. Januar
2020 geltenden Fassung bekannt gemacht. Die Neu-
fassung berücksichtigt:
1. die Fassung der Bekanntmachung des Gesetzes

vom 20. November 2003 (ABl. EKD 2004 S. 1),
2. den am 8. Dezember 205 in Kraft getretenen Arti-

kel 1 Nr. 1 bis 5, Nr. 8 bis 12 sowie Nr. 16 und Nr.
17,
sowie den am 1. Januar 2007 in Kraft getretenen
Artikel 1 Nr. 6 und 7, Nr. 13 bis 15 und Nr. 18 bis
20 sowie Artikel 2 und 3 des Kirchengesetzes vom
10. November 2005 (ABl. EKD S. 549),

3. den am 7. Dezember 2012 in Kraft getretenen Ar-
tikel 1 des Kirchengesetzes vom 7. November 2012
(ABl. EKD S. 451),

4. den am 7. Dezember 2013 in Kraft getretenen Ar-
tikel 1 des Kirchengesetzes vom 12. November
2013 (ABl. EKD S. 446),

5. den am 1. Januar 2018 in Kraft getretenen Artikel
1 des Kirchengesetzes vom 15. November 2017
(ABl. EKD S. 350),

6. den am 22. September 2019 durch Verordnung
vom 18. Oktober 2019, diese berichtigt am 2. De-
zember 2019, in Kraft getretenen Artikel 1 des Kir-
chengesetzes vom 11. November 2015 (ABl. EKD
S. 311),

7. den am 1. Januar 2020 in Kraft getretenen Artikel
1 des Kirchengesetzes vom 13. November 2019
(ABl. EKD S. 320).

Grundordnung der Evangelischen Kirche in
Deutschland (GO-EKD)

Grundlage der Evangelischen Kirche in Deutschland
ist das Evangelium von Jesus Christus, wie es uns in
der Heiligen Schrift Alten und Neuen Testaments ge-
geben ist. Indem sie diese Grundlage anerkennt, be-
kennt sich die Evangelische Kirche in Deutschland zu
dem Einen Herrn der einen heiligen allgemeinen und
apostolischen Kirche.
Gemeinsam mit der alten Kirche steht die Evangeli-
sche Kirche in Deutschland auf dem Boden der alt-
kirchlichen Bekenntnisse.
Für das Verständnis der Heiligen Schrift wie auch der
altkirchlichen Bekenntnisse sind in den lutherischen,
reformierten und unierten Gliedkirchen und Gemein-

den die für sie geltenden Bekenntnisse der Reforma-
tion maßgebend.

I. Grundbestimmungen
Artikel 1

(1) Die Evangelische Kirche in Deutschland ist die
Gemeinschaft ihrer lutherischen, reformierten und
unierten Gliedkirchen. Sie versteht sich als Teil der
einen Kirche Jesu Christi. Sie achtet die Bekenntnis-
grundlage der Gliedkirchen und Gemeinden und setzt
voraus, dass sie ihr Bekenntnis in Lehre, Leben und
Ordnung der Kirche wirksam werden lassen. Sie ist als
Gemeinschaft ihrer Gliedkirchen Kirche.
(2) Zwischen den Gliedkirchen besteht Kirchenge-
meinschaft im Sinne der Konkordie reformatorischer
Kirchen in Europa (Leuenberger Konkordie). Die
Evangelische Kirche in Deutschland fördert darum
das Zusammenwachsen ihrer Gliedkirchen in der Ge-
meinsamkeit des christlichen Zeugnisses und Dienstes
gemäß dem Auftrag des Herrn Jesus Christus.
(3) Mit ihren Gliedkirchen bejaht die Evangelische
Kirche in Deutschland die von der ersten Bekenntnis-
synode in Barmen getroffenen Entscheidungen. Sie
weiß sich verpflichtet, als bekennende Kirche die Er-
kenntnisse des Kirchenkampfes über Wesen, Auftrag
und Ordnung der Kirche zur Auswirkung zu bringen.
Sie ruft die Gliedkirchen zum Hören auf das Zeugnis
der Brüder und Schwestern. Sie hilft ihnen, wo es ge-
fordert wird, zur gemeinsamen Abwehr kirchenzers-
törender Irrlehre.
(4) Durch seine Mitgliedschaft in einer Kirchenge-
meinde und in einer Gliedkirche gehört das Kirchen-
mitglied zugleich der Evangelischen Kirche in
Deutschland an.

Artikel 2
(1) Das Recht der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land und ihrer Gliedkirchen muss auf der im Vor-
spruch und in Artikel 1 bezeichneten Grundlage ruhen.
(2) Die gesamtkirchliche Rechtsetzung darf das Be-
kenntnis der Gliedkirchen nicht verletzen; die Recht-
setzung der Gliedkirchen darf dem gesamtkirchlichen
Recht nicht widersprechen. Das Bekenntnis ist nicht
Gegenstand der Gesetzgebung.
(3) Die Evangelische Kirche in Deutschland steht in
der Ordnung der Ökumene.

Artikel 3
(1) Die Evangelische Kirche in Deutschland ist um ih-
res Auftrages willen unabhängig in der Aufstellung
ihrer Grundsätze, in der Ordnung und Verwaltung ih-
rer Angelegenheiten und in der Verleihung und Aber-
kennung ihrer Ämter.
(2) Die Regelung ihres Verhältnisses zum Staat bleibt
einem Übereinkommen vorbehalten.
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Artikel 4
(1) In der Evangelischen Kirche in Deutschland gilt
für den Dienst der Verkündigung und der Sakraments-
verwaltung:
1. Die in einer Gliedkirche ordnungsgemäß vollzo-

gene Taufe wird in allen Gliedkirchen anerkannt.
2. Es besteht Kanzel- und Abendmahlsgemeinschaft.
3. Die in einer Gliedkirche ordnungsgemäß vollzo-

gene Ordination wird in allen Gliedkirchen aner-
kannt; Ordinierte sind in allen Gliedkirchen zum
Dienst der Verkündigung, zur Vornahme von Tau-
fen und Amtshandlungen zugelassen.

4. Ordnungsgemäß vollzogene Amtshandlungen
werden in allen Gliedkirchen anerkannt.

(2) Die gliedkirchlichen Ordnungen und Vereinbarun-
gen zwischen den Gliedkirchen bleiben unberührt.

Artikel 5
Die Ordnung des Verhältnisses der Gliedkirchen zu-
einander und zur Evangelischen Kirche in Deutsch-
land ist eine Ordnung der Geschwisterlichkeit. Ver-
handlungen und Auseinandersetzungen sowie die Gel-
tendmachung von Rechten und Pflichten zwischen ih-
nen sollen in diesem Geiste stattfinden.

II. Aufgaben
Artikel 6

(1) Die Evangelische Kirche in Deutschland bemüht
sich um die Festigung und Vertiefung der Gemein-
schaft unter den Gliedkirchen, hilft ihnen bei der Er-
füllung ihres Dienstes und fördert den Austausch ihrer
Kräfte und Mittel.
(2) Sie wirkt dahin, dass die Gliedkirchen, soweit nicht
ihr Bekenntnis entgegensteht, in den wesentlichen
Fragen des kirchlichen Lebens und Handelns nach
übereinstimmenden Grundsätzen verfahren.

Artikel 7
Die Evangelische Kirche in Deutschland fördert und
unterstützt Einrichtungen und Arbeiten von gesamt-
kirchlicher Bedeutung, insbesondere die wissen-
schaftliche Forschung auf den Gebieten der Theologie
und des Kirchenrechts, die Kirchenmusik, die kirch-
liche Kunst und die Herausgabe kirchlichen Schrift-
tums.

Artikel 8
Die Evangelische Kirche in Deutschland kann den
Gliedkirchen für ihre Arbeit Anregungen geben, ins-
besondere für die Ordnungen der Gliedkirchen, für die
Zuordnung der kirchlichen Werke innerhalb einer
Gliedkirche zu deren Leitung und für die Gestaltung
der kirchlichen Presse.

Artikel 9
Die Evangelische Kirche in Deutschland kann Richt-
linien aufstellen, insbesondere

a) für die wissenschaftliche und praktische Ausbil-
dung der Pfarrer und Pfarrerinnen sowie der übri-
gen kirchlichen Amtsträger und Amtsträgerinnen;

b) für die Rechtsverhältnisse und für die wirtschaft-
liche Versorgung der Pfarrer und Pfarrerinnen so-
wie der übrigen kirchlichen Amtsträger und Amts-
trägerinnen;

c) für die Erhebung kirchlicher Abgaben;
d) für die Verwaltung des kirchlichen Vermögens;
e) für die Vereinheitlichung der kirchlichen Amts-

bezeichnungen und die Benennung der kirchli-
chen Amtsstellen;

f) für das Archiv- und Kirchenbuchwesen und für
die kirchliche Statistik.

Artikel 10
(1) Die Evangelische Kirche in Deutschland kann ihre
Angelegenheiten und ihre Beziehungen zu Kirchen im
Ausland durch Kirchengesetz regeln, soweit hierfür
wegen der Bedeutung der Sache ein Bedürfnis besteht.
(2) Einer kirchengesetzlichen Regelung bedarf es
a) zur Änderung der Grundordnung der Evangeli-

schen Kirche in Deutschland und zur Änderung
oder Aufhebung von Kirchengesetzen,

b) soweit Staatskirchenverträge, die die Evangeli-
sche Kirche in Deutschland abschließt, Rege-
lungsgegenstand sind,

c) in den Fällen des Artikels 33 Absatz 2.

Artikel 10a
(1) 1Die Evangelische Kirche in Deutschland kann
Kirchengesetze für Sachgebiete, die durch Kirchen-
gesetz der Evangelischen Kirche in Deutschland für
alle oder mehrere Gliedkirchen oder für einen oder
mehrere gliedkirchliche Zusammenschlüsse und die
ihnen angehörenden Glied- oder Mitgliedskirchen ein-
heitlich geregelt sind, mit Wirkung für die betroffenen
Gliedkirchen oder gliedkirchlichen Zusammenschlüs-
se und die ihnen angehörenden Glied- oder Mitglieds-
kirchen erlassen, wenn die Kirchenkonferenz durch
Beschluss nach Artikel 26a Absatz 4 zustimmt. 2Das
Zustimmungserfordernis gilt nicht für Kirchengesetze
nach Artikel 33 Absatz 2.
(2) 1Die Evangelische Kirche in Deutschland kann
Kirchengesetze für Sachgebiete, die noch nicht ein-
heitlich durch Kirchengesetz der Evangelischen Kir-
che in Deutschland geregelt sind, mit Wirkung für die
Gliedkirchen oder gliedkirchlichen Zusammenschlüs-
se und die ihnen angehörenden Glied- oder Mitglieds-
kirchen erlassen, soweit die Gesetzgebungskompe-
tenz bei den Gliedkirchen oder den gliedkirchlichen
Zusammenschlüssen liegt, und zwar
a) für alle Gliedkirchen, wenn alle Gliedkirchen dem

Kirchengesetz zustimmen,
b) für mehrere Gliedkirchen, wenn diese dem Kir-

chengesetz zustimmen oder
c) für gliedkirchliche Zusammenschlüsse und die ih-

nen angehörenden Glied- oder Mitgliedskirchen,
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wenn der jeweilige gliedkirchliche Zusammen-
schluss dem Kirchengesetz zustimmt.

2Die Zustimmung ist gegenüber dem Rat der Evange-
lischen Kirche in Deutschland zu erklären. 3Sie kann
auch nach Verkündung des Kirchengesetzes binnen
eines Jahres erklärt werden, wenn nichts anderes be-
stimmt ist. 4Die Frist beginnt mit dem Tage der He-
rausgabe des Amtsblatts der Evangelischen Kirche in
Deutschland, das die Verkündung nach Artikel 26a
Absatz 6 enthält.
(3) 1In einem Kirchengesetz der Evangelischen Kirche
in Deutschland nach Absatz 2 kann den betroffenen
Gliedkirchen für sich oder den gliedkirchlichen Zu-
sammenschlüssen für sich und die ihnen angehören-
den Glied- oder Mitgliedskirchen die Möglichkeit ein-
geräumt werden, jederzeit dieses Kirchengesetz in der
zurzeit gültigen Fassung außer Kraft zu setzen. 2Für
Gliedkirchen, die vor der Zustimmung zu einem Kir-
chengesetz aufgrund mitgliedschaftlicher Bindung
das Kirchengesetz eines gliedkirchlichen Zusammen-
schlusses angewendet haben, kann bestimmt werden,
dass diese das Kirchengesetz für sich nur gemeinsam
außer Kraft setzen können. 3Satz 1 und 2 gelten nicht
für Teile von Kirchengesetzen und nicht für Kirchen-
gesetze nach Artikel 33 Absatz 2. Das Außer-Kraft-
Setzen ist gegenüber dem Rat der Evangelischen Kir-
che in Deutschland zu erklären. 4Der Rat stellt durch
Verordnung fest, dass und zu welchem Zeitpunkt das
Kirchengesetz für die betroffene Gliedkirche oder den
gliedkirchlichen Zusammenschluss und die ihm ange-
hörenden Glied- oder Mitgliedskirchen außer Kraft
getreten ist.

Artikel 10b
Kirchengesetze der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land können eine Ermächtigung zum Erlass ausführ-
ender Regelungen vorsehen. Inhalt, Zweck und Aus-
maß der erteilten Ermächtigung müssen im jeweiligen
Kirchengesetz bestimmt werden.

Artikel 11
Die Gliedkirchen nehmen über die Bestellung des oder
der Vorsitzenden ihrer Kirchenleitung mit dem Rat der
Evangelischen Kirche in Deutschland Fühlung.

Artikel 12
Kirchengesetze und sonstige Ordnungen mit Geset-
zeskraft legen die Gliedkirchen spätestens mit der
Verkündung dem Rat der Evangelischen Kirche in
Deutschland vor. Sie sind abzuändern, wenn der Rat
mitteilt, dass sie gegen gesamtkirchliche Ordnungen
verstoßen.

Artikel 13
Alle Gliedkirchen gemeinsam oder einzelne von ihnen
können der Evangelischen Kirche in Deutschland mit
Zustimmung des Rates einzelne Aufgaben übertragen
oder die Entscheidung in Fragen überlassen, für wel-
che die Gliedkirchen zuständig sind.

Artikel 14
Die Evangelische Kirche in Deutschland fördert die
Zusammenfassung der der Kirche aufgetragenen Ar-
beit an den verschiedenen Gruppen von Gliedern der
Kirche, insbesondere an den Männern, den Frauen und
der Jugend, soweit sie über den Bereich der Gliedkir-
chen hinausgeht und gesamtkirchlicher Ordnungen
oder Organe bedarf. Sie regelt die kirchliche Zuord-
nung dieser Arbeit so, dass die Mitarbeit freier Kräfte
gewährleistet ist.

Artikel 15
(1) Die Evangelische Kirche in Deutschland und die
Gliedkirchen sind gerufen, Christi Liebe in Wort und
Tat zu verkündigen. Diese Liebe verpflichtet alle Glie-
der der Kirche zum Dienst und gewinnt in besonderer
Weise Gestalt im Diakonat der Kirche; demgemäß
sind die diakonisch-missionarischen Werke Wesens-
und Lebensäußerung der Kirche.
(2) Die Evangelische Kirche in Deutschland fördert
die in ihrem Gesamtbereich arbeitenden Werke der
Inneren Mission, ungeachtet deren Rechtsform. Ihre
Verbindung mit der Kirche und den Gemeinden sowie
die freie Gestaltung ihrer Arbeit werden in Vereinba-
rungen und entsprechenden Richtlinien gesichert.
(3) Das Hilfswerk der Evangelischen Kirche in
Deutschland wird von der Evangelischen Kirche in
Deutschland, den Gliedkirchen und ihren Gemeinden
getragen. Es dient dem kirchlichen Wiederaufbau so-
wie der Linderung und Behebung der Notstände der
Zeit. Die Ordnung des Hilfswerkes bedarf eines Ge-
setzes der Evangelischen Kirche in Deutschland.

Artikel 16
(1) Die Evangelische Kirche in Deutschland und die
Gliedkirchen wissen, dass die Kirche Christi das
Evangelium an die ganze Welt zu bezeugen hat. Im
Gehorsam gegen den Sendungsauftrag ihres Herrn
treiben sie das Werk der Äußeren Mission. Die Evan-
gelische Kirche in Deutschland fördert die Arbeit der
Äußeren Mission in Zusammenarbeit mit der von den
Missionsgesellschaften bestellten Vertretung. Sie
kann für diese Zusammenarbeit Grundsätze aufstellen.
(2) Ebenso weiß sich die Evangelische Kirche in
Deutschland zum Dienst an der evangelischen Dias-
pora gerufen. Sie fördert die zur Erfüllung dieses
Dienstes bestehenden Einrichtungen und die anderen
kirchlichen Werke, soweit sie im Gesamtbereich der
Evangelischen Kirche in Deutschland ihren Dienst
tun. Sie kann ihnen unter Wahrung ihrer sachlich er-
forderten Selbständigkeit für ihre Arbeit und ihre Ord-
nung Richtlinien geben.

Artikel 17
(1) Die Evangelische Kirche in Deutschland arbeitet
in der Ökumene mit.
(2) Die Evangelische Kirche in Deutschland ist Mit-
glied im Ökumenischen Rat der Kirchen, in der Kon-
ferenz Europäischer Kirchen und in der Arbeitsge-
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meinschaft christlicher Kirchen. Sie pflegt Beziehun-
gen mit den weltweiten christlichen Gemeinschaften,
mit ökumenischen Organisationen sowie mit anderen
Kirchen.
(3) Die Evangelische Kirche in Deutschland fördert
den Dienst an evangelischen Christen und Christinnen
deutscher Sprache oder Herkunft im Ausland in part-
nerschaftlicher Zusammenarbeit mit deren Kirchen
und Gemeinden oder nimmt diesen Dienst in Gemein-
schaft mit anderen Kirchen wahr.
(4) Die Evangelische Kirche in Deutschland fördert in
ihrem Bereich den Dienst der Gliedkirchen an Chris-
ten und Christinnen fremder Sprache oder Herkunft in
partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit den Kirchen
der Heimatländer.
(5) Die Evangelische Kirche in Deutschland, die
Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüs-
se sowie die kirchlichen Werke, Verbände und Ein-
richtungen nehmen ihre ökumenischen Aufgaben un-
beschadet ihrer unmittelbaren Beziehungen und Ver-
pflichtungen in gegenseitiger Fühlungnahme wahr.
Gemeinsam sind sie bemüht, das Bewusstsein öku-
menischer Verantwortung zu stärken.

Artikel 18
Die Evangelische Seelsorge in der Bundeswehr und
die Evangelische Seelsorge in der Bundespolizei sind
je Gemeinschaftsaufgaben der Evangelischen Kirche
in Deutschland und der ihr verbundenen Gliedkirchen.

Artikel 19
Die Evangelische Kirche in Deutschland vertritt die
gesamtkirchlichen Anliegen gegenüber allen Inhabern
öffentlicher Gewalt. Sie erstrebt ein einheitliches Han-
deln ihrer Gliedkirchen auf allen Gebieten des öffent-
lichen Lebens.

Artikel 20
(1) 1In Erfüllung ihrer Aufgaben kann die Evangeli-
sche Kirche in Deutschland Ansprachen und Kundge-
bungen ergehen lassen, die leitenden Stellen der
Gliedkirchen zu Besprechungen versammeln und von
ihnen Auskunft oder Stellungnahme einholen.
(2) 1Sie kann zur Erfüllung bestimmter Aufgaben Kol-
lekten ausschreiben, die in allen Gliedkirchen einzu-
sammeln sind. 2Ihre Zahl soll jährlich nicht mehr als
drei betragen. 3Die Erhebung weiterer gesamtkirchli-
cher Kollekten kann sie den Gliedkirchen empfehlen.

III. Gliederung
Artikel 21

(1) 1Gliedkirchen der Evangelischen Kirche in
Deutschland sind die bestehenden Landes- und Pro-
vinzialkirchen.
(2) 1Der Zusammenschluss, die Neubildung und die
Auflösung von Gliedkirchen erfolgt im Benehmen mit
der Evangelischen Kirche in Deutschland. 2Das Glei-
che gilt, wenn sich Gliedkirchen ohne Aufgabe ihres

rechtlichen Bestandes innerhalb der Evangelischen
Kirche in Deutschland zusammenschließen.
(3) 1Jede Gliedkirche steht, unbeschadet ihrer Zuge-
hörigkeit zu einem konfessionell oder territorial be-
stimmten gliedkirchlichen Zusammenschluss, im un-
mittelbaren Verhältnis zur Leitung der Evangelischen
Kirche in Deutschland.
(4) 1Bekenntnisverwandte kirchliche Gemeinschaften
können der Evangelischen Kirche in Deutschland
durch Vereinbarung angeschlossen werden. 2Die Ver-
einbarung bedarf der Bestätigung durch Kirchenge-
setz.

IIIa. Gliedkirchliche Zusammenschlüsse in der
Evangelischen Kirche in Deutschland

Artikel 21a
(1) Gliedkirchliche Zusammenschlüsse können ihren
Auftrag in der Evangelischen Kirche in Deutschland
wahrnehmen.
(2) Das Nähere wird durch Vertrag geregelt.

IV. Organe und Amtsstellen
Artikel 22

(1) Die Organe der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land sind
- die Synode der Evangelischen Kirche in Deutsch-

land,
- die Kirchenkonferenz,
- der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland.
(2) Zur Beratung der leitenden Organe sind für be-
stimmte Sachgebiete kirchliche Kammern aus sach-
verständigen kirchlichen Persönlichkeiten zu bilden.
Dabei ist die Ausgewogenheit des Geschlechterver-
hältnisses zu beachten.

Artikel 23
(1) Die Synode hat die Aufgabe, der Erhaltung und
dem inneren Wachstum der Evangelischen Kirche in
Deutschland zu dienen.
(2) Sie beschließt Kirchengesetze nach Maßgabe des
Artikels 26a, erlässt Kundgebungen, bespricht die Ar-
beit der Evangelischen Kirche in Deutschland, erörtert
Fragen des kirchlichen Lebens und gibt dem Rat
Richtlinien.
(3) Sie wählt in Gemeinschaft mit der Kirchenkonfe-
renz gemäß Artikel 30 den Rat der Evangelischen Kir-
che in Deutschland.

Artikel 24
(1) Die Synode besteht aus
- 100 Mitgliedern, die von den synodalen Organen

der Gliedkirchen gewählt werden,
und

- 28 Mitgliedern, die vom Rat berufen werden.
Die Synodalen müssen zum Zeitpunkt der Wahl oder
Berufung volljährig sein. Für jeden Synodalen und je-
de Synodale sind zwei Stellvertreter oder Stellvertre-
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terinnen zu bestimmen. Von den gewählten und beru-
fenen Synodalen darf nicht mehr als die Hälfte Theo-
logen und Theologinnen sein.
(2)  Jede Gliedkirche hat in der Synode mindestens
zwei Sitze. Mindestens zwölf der zu wählenden Syn-
odalen dürfen am 1. Januar des Jahres, in dem die
Amtszeit der Synode beginnt, das 27. Lebensjahr nicht
vollendet haben. Absatz 1 Sätze 3 und 4 sind entspre-
chend anzuwenden. Bei der Wahl soll auf ein ausge-
wogenes Geschlechterverhältnis geachtet werden.
Das Nähere, insbesondere die Verteilung der zu wäh-
lenden Synodalen auf die Gliedkirchen, wird durch
Gesetz geregelt.
(3) Unter den vom Rat zu berufenden Synodalen sind
besonders Persönlichkeiten zu berücksichtigen, die für
das Leben der Gesamtkirche und für die Arbeit der
kirchlichen Werke Bedeutung haben. Acht der 28 vom
Rat zu berufenden Synodalen dürfen am 1. Januar des
Jahres, in dem die Amtszeit der Synode beginnt, das
27. Lebensjahr nicht vollendet haben. Absatz 1 Sätze
3 und 4 sind entsprechend anzuwenden. Vorschlags-
berechtigt für die Synodalen nach Satz 2 sind Verbän-
de der Jugend- und Studierendenarbeit, die bei ihrem
Vorschlag die bekenntnismäßige und landschaftliche
Gliederung der Evangelischen Kirche in Deutschland
zu berücksichtigen haben. Bei der Berufung der Syn-
odalen hat der Rat die Ausgewogenheit des Ge-
schlechterverhältnisses zu beachten.
(4) Die Mitglieder der Synode sind an Weisungen
nicht gebunden.
(5) Die von den Gliedkirchen in die Kirchenkonferenz
entsandten Vertreterinnen und Vertreter nehmen an
den Beratungen der Synode ohne Stimmrecht teil. Ar-
tikel 30 Absatz 1 bleibt unberührt.

Artikel 25
(1) Die Synode wird für 6 Jahre gebildet. Ihre Amtszeit
beginnt mit dem ersten Zusammentritt und endet mit
dem ersten Zusammentritt der nächsten Synode, der
frühestens 70 und spätestens 73 Monate nach Beginn
der Amtszeit stattfinden soll.
(2) Die Synode tritt in der Regel einmal im Jahr zu
einer ordentlichen Tagung zusammen. Sie ist außer-
dem einzuberufen, wenn der Rat oder 30 Synodale es
verlangen.
(3) Sie wird mit einem Gottesdienst eröffnet. Ihrer Ta-
gung wird im Gottesdienst aller Gemeinden fürbittend
gedacht.

Artikel 26
(1) Die Synode wählt für ihre Amtsdauer aus ihrer
Mitte ein Präsidium, bestehend aus dem oder der Prä-
ses, zwei Vizepräsides und den Beisitzern oder Bei-
sitzerinnen. Bei der Wahl ist die Ausgewogenheit des
Geschlechterverhältnisses zu beachten. Die Mitglie-
der des Präsidiums bleiben bis zur Wahl ihrer Nach-
folger oder Nachfolgerinnen im Amt. Der oder die
Vorsitzende des Rates soll nicht gleichzeitig Präses
der Synode sein.

(2) Die Synode beschließt mit Stimmenmehrheit. Sie
ist beschlussfähig, wenn zwei Drittel der Synodalen
anwesend sind. Sie gibt sich eine Geschäftsordnung.
(3) Erhebt der Rat gegen einen Beschluss der Synode
Einwendungen, so hat die Synode über den Gegen-
stand in einer nicht am gleichen Tage stattfindenden
Sitzung erneut zu beschließen. Erklären sich zwei
Drittel der anwesenden Mitglieder der Synode für die
Aufrechterhaltung des Beschlusses, so bleibt er beste-
hen. Gegen Wahlen durch die Synode kann der Rat
Einwendungen nicht erheben.

Artikel 26a
(1) Entwürfe zu Kirchengesetzen werden vom Rat,
von der Kirchenkonferenz oder aus der Mitte der Sy-
node eingebracht. Sie sind mit einer Begründung zu
versehen. Vorlagen des Rates sind der Kirchenkonfe-
renz, Vorlagen der Kirchenkonferenz dem Rat zur
Stellungnahme zuzuleiten. Der Rat legt der Synode
alle Vorlagen mit den Stellungnahmen vor.
(2) Kirchengesetze bedürfen vor der Beschlussfas-
sung der Beratung.
(3) Kirchengesetze, die die Grundordnung ändern
oder die Gegenstände nach Artikel 10 Absatz 2 Buch-
stabe b betreffen, bedürfen einer Stimmenmehrheit
von zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder der Sy-
node.
(4) Kirchengesetze nach Artikel 10 Absatz 2 Buchsta-
ben a und b sowie Artikel 10a Absatz 1 und 2 bedürfen
der Zustimmung der Kirchenkonferenz. In Kirchen-
gesetzen nach Artikel 10 Absatz 1 kann das Erforder-
nis der Zustimmung der Kirchenkonferenz vorgese-
hen werden. Zustimmungsbedürftige Kirchengesetze
werden nach ihrer Verabschiedung durch die Synode
von dem oder der Präses unverzüglich der Kirchen-
konferenz zugeleitet.
(5) Kirchengesetze, die die Grundordnung ändern, be-
dürfen in der Kirchenkonferenz einer Mehrheit von
zwei Dritteln der gesetzlichen Stimmenzahl.
(6) Kirchengesetze sind im Amtsblatt der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland zu verkünden.
(7) Kirchengesetze nach Artikel 10 Absatz 2 und Ar-
tikel 10a Absatz 1 treten mit dem 14. Tage nach der
Herausgabe des Amtsblattes in Kraft, wenn nicht je-
weils etwas anderes bestimmt ist. Kirchengesetze nach
Artikel 10a Absatz 2 treten in Kraft, nachdem die be-
troffenen Gliedkirchen ihre Zustimmung erklärt ha-
ben. Den Zeitpunkt, zu dem diese Kirchengesetze in
Kraft treten, bestimmt der Rat der Evangelischen Kir-
che in Deutschland durch Verordnung.

Artikel 27
(1) Werden in der Synode gegen eine Vorlage Beden-
ken erhoben mit der Begründung, dass sie dem luthe-
rischen, dem reformierten oder einem unierten Be-
kenntnis widerspreche, und können die Bedenken
durch eine Aussprache in der Synode nicht behoben
werden, so versammeln sich die Angehörigen des Be-
kenntnisses zu einem Konvent.
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(2) Die Zugehörigkeit der Synodalen zu einem Kon-
vent richtet sich nach dem Bekenntnisstand der Glied-
kirchen, denen sie angehören. Unierte Gliedkirchen
können bestimmen, ob die von ihnen entsandten Syn-
odalen dem unierten oder demjenigen Konvent bei-
treten sollen, der ihrem persönlichen Bekenntnisstand
entspricht.
(3) Bestätigt der Konvent die Bedenken und können
sie auch bei nochmaliger Beratung in der Synode nicht
behoben werden, so kann die Synode in dieser Frage
nicht gegen die Stellungnahme des Konvents entschei-
den.

Artikel 28
(1) Die Kirchenkonferenz hat die Aufgabe, über die
Arbeit der Evangelischen Kirche in Deutschland und
die gemeinsamen Anliegen der Gliedkirchen zu bera-
ten und Vorlagen oder Anregungen an die Synode und
den Rat gelangen zu lassen. Sie wirkt bei der Wahl des
Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland und
bei der Gesetzgebung nach Maßgabe von Artikel 23
Absatz 3 und Artikel 26a Absätze 1 und 4 mit. Die
Kirchenkonferenz kann der Synode über ihre Arbeit
berichten.
(2) Die Kirchenkonferenz wird von den Kirchenlei-
tungen der Gliedkirchen gebildet. Jede Kirchenleitung
entsendet zwei Vertreter oder Vertreterinnen, die nicht
dem Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland an-
gehören. Die Verteilung der Stimmen in der Kirchen-
konferenz wird durch Gesetz geregelt. Die Mitglieder
des Rates nehmen an den Sitzungen ohne Stimmrecht
teil.
(3) Die Kirchenkonferenz kann Ausschüsse bilden.
(4) Die Kirchenkonferenz wird von dem oder der Vor-
sitzenden des Rates geleitet. Sie tritt auf Einladung des
oder der Vorsitzenden des Rates nach Bedarf zusam-
men. Auf Verlangen von drei Gliedkirchen muss sie
einberufen werden.

Artikel 28a
(1) Die Vertreter und Vertreterinnen der zu einem
gliedkirchlichen Zusammenschluss nach Artikel 21a
gehörenden Gliedkirchen in der Kirchenkonferenz bil-
den einen Konvent. Nicht zu einem gliedkirchlichen
Zusammenschluss gehörenden Gliedkirchen kann in
diesen Konventen Gaststatus eingeräumt werden.
(2) Die gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können
die Zuständigkeit zur Erfüllung bestimmter Aufgaben
an sich ziehen. Dies erfolgt durch Beschluss des Kon-
vents des jeweiligen gliedkirchlichen Zusammen-
schlusses in der Kirchenkonferenz mit Zustimmung
der zuständigen Organe des gliedkirchlichen Zusam-
menschlusses. Der Beschluss bedarf im Konvent einer
Mehrheit von drei Vierteln der in diesem Konvent
vertretenen Gliedkirchen, die mindestens zwei Drittel
der dem Konvent zuzurechnenden Kirchenglieder ver-
treten.
(3) Nach Absatz 2 erworbene Zuständigkeiten gelten
nur für den jeweiligen gliedkirchlichen Zusammen-

schluss. Die Zuständigkeit der Evangelischen Kirche
in Deutschland im Übrigen bleibt unberührt.

Artikel 29
(1) Der Rat hat die Aufgabe, die Evangelische Kirche
in Deutschland zu leiten und zu verwalten. Soweit die
Befugnisse nicht anderen Organen beigelegt sind, ist
er für alle Aufgaben der Evangelischen Kirche in
Deutschland zuständig. Der Rat vertritt die Evangeli-
sche Kirche in Deutschland nach außen. Er kann
Kundgebungen erlassen, wenn die Synode nicht ver-
sammelt ist. Er legt der Synode auf jeder ordentlichen
Tagung einen Rechenschaftsbericht vor, der zu be-
sprechen ist.
(2) Gegenstände, die durch Gesetz zu ordnen sind,
können ausnahmsweise durch Verordnung des Rates
geregelt werden, wenn die Sache keinen Aufschub
duldet, die Synode nicht versammelt und ihre Einbe-
rufung nicht möglich oder der Bedeutung der Sache
nicht entsprechend ist. Die Grundordnung der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland darf durch Verord-
nung nicht geändert werden. Verordnungen sind der
Synode bei ihrem nächsten Zusammentritt vorzule-
gen. Die Synode kann eine Verordnung des Rates än-
dern oder aufheben. Verordnungen bedürfen der Zu-
stimmung der Kirchenkonferenz, sofern sie Gegen-
stände betreffen, deren gesetzliche Regelung gemäß
Artikel 26a Absatz 4 der Zustimmung der Kirchen-
konferenz bedürfen. Artikel 26a Absatz 6 findet An-
wendung.

Artikel 30
(1) Der Rat besteht aus 15 Mitgliedern. 14 Mitglieder
werden von der Synode und der Kirchenkonferenz ge-
meinsam in geheimer Abstimmung mit Zweidrittel-
mehrheit gewählt. Die Kirchenkonferenz kann Vor-
schläge machen. Die Wahl findet in der zweiten Ta-
gung der Synode statt. Als weiteres Mitglied gehört
der oder die Präses der Synode dem Rat an.
(2) Bei der Wahl der Mitglieder des Rates ist die be-
kenntnismäßige und landschaftliche Gliederung der
Evangelischen Kirche in Deutschland zu berücksich-
tigen. Die Ausgewogenheit des Geschlechterverhält-
nisses ist zu beachten.
(3) Der oder die Vorsitzende des Rates sowie der oder
die stellvertretende Vorsitzende des Rates werden aus
der Mitte der Ratsmitglieder von der Synode und der
Kirchenkonferenz gemeinsam in getrennten Wahlgän-
gen mit Zweidrittelmehrheit gewählt. Der Rat kann
Vorschläge machen.
(4) Die Amtsdauer des Rates beträgt 6 Jahre. Wieder-
wahl ist zulässig. Die Mitglieder bleiben bis zur Wahl
ihrer Nachfolger und Nachfolgerinnen im Amt. Nach
dem Ausscheiden eines Mitgliedes erfolgt Neuwahl
gemäß Absatz 1 und 3.
(5) Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland
tritt nach Bedarf zu Sitzungen zusammen. In den Sit-
zungen wird mit Stimmenmehrheit entschieden; bei
Stimmengleichheit gibt der oder die Vorsitzende den
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Ausschlag. Der Rat gibt sich eine Geschäftsordnung.
Sie kann vorsehen, dass die Erledigung bestimmter
Aufgaben einem engeren Ausschuss des Rates über-
tragen wird.

Artikel 31
(1) 1Das Kirchenamt dient den Organen der Evange-
lischen Kirche in Deutschland sowie der gliedkirchli-
chen Zusammenschlüsse nach Artikel 21a zur Erfül-
lung ihrer Aufgaben. 2Es führt die Verwaltung und die
laufenden Geschäfte nach Richtlinien oder Weisungen
des Rates im Rahmen des kirchlichen Rechts und der
vertraglichen Regelungen gemäß Artikel 21a.
(2) 1Das Kirchenamt hat für die Evangelische Kirche
in Deutschland insbesondere
1. die Organe in der Erfüllung ihrer Aufgaben zu un-

terstützen und für sie die Aufgaben einer Ge-
schäftsstelle wahrzunehmen sowie für die Ge-
schäftsführung in den Kammern und Kommissio-
nen zu sorgen,

2. an der ständigen Zusammenarbeit zwischen der
Evangelischen Kirche in Deutschland, ihren Glied-
kirchen und den gliedkirchlichen Zusammen-
schlüssen sowie den kirchlichen Werken, Verbän-
den und Einrichtungen mitzuwirken,

3. Stellungnahmen und Auskünfte der Gliedkirchen,
der gliedkirchlichen Zusammenschlüsse sowie der
kirchlichen Werke, Verbände und Einrichtungen
in Angelegenheiten von gesamtkirchlicher Bedeu-
tung einzuholen,

4. durch Beratung und Information die Gliedkirchen
bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben zu unter-
stützen,

5. Arbeiten und Planungen der Evangelischen Kirche
in Deutschland einzuleiten und Entscheidungen
der Organe, insbesondere auf dem Gebiet der
Rechtsetzung, vorzubereiten,

6. die ökumenischen Verbindungen der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland wahrzunehmen,

7. die ihm kirchengesetzlich auf dem Gebiet der Aus-
landsarbeit und in anderen Bereichen zugewiese-
nen Aufgaben zu erfüllen,

8. gesamtkirchliche Anliegen gegenüber staatlichen
und anderen Stellen im Rahmen von Regelungen
des Rates zu bearbeiten und sie zu vertreten, soweit
die Vertretung nicht besonderen Bevollmächtigten
übertragen ist,

9. die Öffentlichkeit über die Arbeit der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland zu unterrichten und
im Rahmen von Regelungen des Rates öffentliche
Erklärungen abzugeben.

(3) 1Das Kirchenamt wird von einem Kollegium unter
Vorsitz eines Präsidenten oder einer Präsidentin im
Rahmen des kirchlichen Rechts und der vertraglichen
Regelungen gemäß Artikel 21a Absatz 2 geleitet. 2Der
Rat erlässt Richtlinien für die Organisation und Ge-
schäftsverteilung und gibt dem Kirchenamt eine Ge-
schäftsordnung.

(4) 1Der Präsident oder die Präsidentin sowie die Vi-
zepräsidenten und Vizepräsidentinnen des Kirchen-
amtes werden vom Rat im Benehmen mit der Kir-
chenkonferenz berufen. 2Verträge nach Artikel 21a
Absatz 2 können vorsehen, dass und wie die glied-
kirchlichen Zusammenschlüsse bei der Berufung zu
beteiligen sind.
(5) 1Bei der Auswahl der Mitglieder des Kollegiums
sowie der Referenten und Referentinnen ist auf eine
ausgewogene Berücksichtigung der unterschiedlichen
Bekenntnisbindungen zu achten. 2Die Ausgewogen-
heit des Geschlechterverhältnisses ist zu beachten.

Artikel 32
(1) Die Auslegung kirchlichen Rechts, das gegründet
ist auf der Heiligen Schrift und den Bekenntnisschrif-
ten, erfolgt durch die verfassungsmäßigen Organe der
Evangelischen Kirche in Deutschland. Unbeschadet
der Einheit der verfassungsmäßigen Organe der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland haben die Kirchen-
gerichte der Evangelischen Kirche in Deutschland die
Aufgabe der Streitschlichtung. Die kirchliche Recht-
sprechung in der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land ist Richtern und Richterinnen anvertraut.
(2) Kirchengerichte der Evangelischen Kirche in
Deutschland sind
1. der Verfassungsgerichtshof der Evangelischen

Kirche in Deutschland,
2. das Kirchengericht der Evangelischen Kirche in

Deutschland als Kirchengericht erster Instanz und
3. der Kirchengerichtshof der Evangelischen Kirche

in Deutschland als Kirchengericht zweiter Instanz.
(3) Durch Kirchengesetz kann die Evangelische Kir-
che in Deutschland für sich die Zuständigkeit von Kir-
chengerichten ihrer Gliedkirchen und deren glied-
kirchlichen Zusammenschlüssen begründen, soweit
dies das Recht der Gliedkirchen und gliedkirchlichen
Zusammenschlüsse zulässt.
(4) Durch Kirchengesetz kann die Evangelische Kir-
che in Deutschland ihren Gliedkirchen, deren glied-
kirchlichen Zusammenschlüssen und für kirchliche
und freikirchliche Einrichtungen, Werke und Dienste
im Bereich der evangelischen Kirchen die Möglich-
keit eröffnen, die Zuständigkeit der Kirchengerichte
der Evangelischen Kirche in Deutschland zu begrün-
den.

Artikel 32a
(1) Die Richter und Richterinnen des Verfassungsge-
richtshofs der Evangelischen Kirche in Deutschland
sowie je ein stellvertretendes Mitglied werden auf ge-
meinsamen Vorschlag des Rates, der Kirchenkonfe-
renz und des Präsidiums der Synode durch die Synode
gewählt. Die Richter und Richterinnen des Kirchen-
gerichts und des Kirchengerichtshofs der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland werden vom Rat der
Evangelischen Kirche in Deutschland berufen. Sie
sind an die Heilige Schrift und an ihr Bekenntnis sowie
an das in der Kirche geltende Recht gebunden. In die-
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sem Rahmen üben sie ihr Amt unparteiisch und in
richterlicher Unabhängigkeit aus. Sie haben sich in-
nerhalb und außerhalb ihres Amtes, auch bei politi-
scher Betätigung, so zu verhalten, dass das Vertrauen
in ihre Unabhängigkeit nicht gefährdet wird.
(2) Zu Richtern und Richterinnen der Kirchengerichte
der Evangelischen Kirche in Deutschland können nur
Kirchenmitglieder der Evangelischen Kirche in
Deutschland berufen werden, die zu kirchlichen Äm-
tern in einer Gliedkirche der Evangelischen Kirche in
Deutschland wählbar sind. Nicht berufen werden kön-
nen die Mitglieder der verfassungsmäßigen Organe
der Evangelischen Kirche in Deutschland.
(3) Die Richter und Richterinnen der Kirchengerichte
der Evangelischen Kirche in Deutschland können ge-
gen ihren Willen nur auf kirchengesetzlich geordne-
tem Wege ihres Amtes enthoben oder an der Aus-
übung ihres Amtes gehindert werden.

Artikel 32b
Der Verfassungsgerichtshof der Evangelischen Kir-
che in Deutschland entscheidet über die Auslegung der
Grundordnung aus Anlass von Meinungsverschieden-
heiten zwischen den verfassungsmäßigen Organen der
Evangelischen Kirche in Deutschland oder eines an-
deren durch Kirchengesetz Berechtigten, wenn der
Antragsteller oder die Antragstellerin geltend macht,
durch eine Maßnahme oder Unterlassung des Antrags-
gegners oder der Antragsgegnerin in eigenen Rechten
verletzt oder unmittelbar gefährdet zu sein.

Artikel 32c
(1) Hält ein Kirchengericht ein Kirchengesetz oder ei-
ne Verordnung der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land, auf dessen oder deren Gültigkeit es bei der Ent-
scheidung ankommt, für mit der Grundordnung nicht
vereinbar, so hat es das Verfahren auszusetzen und die
Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland einzuholen.
(2) Die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes
der Evangelischen Kirche in Deutschland hat Geset-
zeskraft. Soweit ein Kirchengesetz oder eine Verord-
nung mit der Grundordnung für unvereinbar und daher
für nichtig erklärt wird, ist die Entscheidungsformel
im Amtsblatt der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land zu veröffentlichen.

V. Besondere und Übergangsbestimmungren
Artikel 33

(1) Die Einnahmen und Ausgaben der Evangelischen
Kirche in Deutschland sind für ein Jahr oder mehrere
Jahre auf einen Haushaltsplan zu bringen. Ausgaben,
die durch eigene Einnahmen nicht gedeckt sind, wer-
den auf die Gliedkirchen umgelegt.
(2) Der Haushaltsplan sowie die Höhe und der Ver-
teilungsmaßstab der Umlage werden durch Gesetz
festgelegt. Das Gleiche gilt für Anleihen und Sicher-
heitsleistungen, die nicht aus Mitteln des laufenden
Rechnungsjahres gedeckt werden können.

(3) Über die Haushalts- und Kassenführung ist jähr-
lich Rechnung zu legen. Die Rechnung wird von ei-
nem hierzu bestimmten Ausschuss geprüft. Aufgrund
seines Berichts beschließt die Synode über die Entlas-
tung.
(4) Das Nähere über das Haushalts-, Umlagen- und
Kassenwesen wird durch eine Verordnung des Rates
geregelt.

Artikel 34
(1) Die Evangelische Kirche in Deutschland wird in
Rechtsangelegenheiten durch den Rat vertreten. Ur-
kunden, welche die Evangelische Kirche in Deutsch-
land Dritten gegenüber verpflichten sollen, und Voll-
machten sind von dem oder der Vorsitzenden des Ra-
tes oder dem oder der stellvertretenden Vorsitzenden
des Rates zu vollziehen; das Siegel ist beizudrücken.
Dadurch wird die Rechtmäßigkeit der Beschlussfas-
sung festgestellt.
(2) Der Rat kann die Vertretung allgemein oder im
Einzelfall auf das Kirchenamt übertragen und dabei
regeln, durch wen Urkunden, welche die Evangelische
Kirche in Deutschland Dritten gegenüber verpflichten
sollen, und Vollmachten zu vollziehen sind.

Artikel 35
Die Evangelische Kirche in Deutschland als öffent-
lich-rechtliche Körperschaft ist Trägerin der Rechte
und Verbindlichkeiten des Deutschen Evangelischen
Kirchenbundes und der Deutschen Evangelischen Kir-
che. Die Verfassung der Deutschen Evangelischen
Kirche vom 11. Juli 1933 wird hiermit aufgehoben. Im
Übrigen bleibt das gesamtkirchliche Recht in Kraft,
soweit es dieser Grundordnung nicht widerspricht.

Detmold, den 14. Januar 2020
Das Landeskirchenamt

XII.
Bekanntmachung des Kirchengesetzes
über Mitarbeitervertretungen in der
Evangelischen Kirche in Deutschland

(MVG-EKD)

Die 35. ordentliche Landessynode der Lippischen
Landeskirche hat auf ihrer Tagung am 24. Mai 2014
dem Zweiten Kirchengesetz über Mitarbeitervertre-
tungen in der Evangelischen Kirche in Deutschland
2013 vom 12. November 2013 (ABl. EKD 2013 S.
425) zugestimmt (Ges. u. VOBl. Bd. 15 Nr. 8, S. 302).
Der Rat der EKD hatte am 13. Dezember 2014 die
Dritte Verordnung über das Inkrafttreten des Zweiten
Kirchengesetzes über Mitarbeitervertretungen in der
Evangelischen Kirche in Deutschland 2013 (ABl.
EKD 2015 S. 8) beschlossen. Mit dieser Verordnung
wurde das MVG-EKD in der Lippischen Landeskir-
che zum 29. Juli 2014 in Kraft gesetzt.
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Im Amtsblatt der EKD 2019 ist auf Seite 2 das Kir-
chengesetz über Mitarbeitervertretungen in der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland (MVG-EKD) in der
Neufassung vom 1. Januar 2019 veröffentlicht wor-
den. Die Veröffentlichung der letzten Änderung vom
13. November 2019 erfolgte im Amtsblatt der EKD
2019 auf Seite 322.
Nachfolgend wird der Wortlaut des Gesetzestextes
veröffentlicht:

Kirchengesetz
über Mitarbeitervertretungen in der
Evangelischen Kirche in Deutschland

(MVG-EKD)
In der Bekanntmachung der Neufassung

vom 1. Januar 2019
(ABl. EKD S. 2)

geändert am 13. November 2019
(ABl. EKD S. 322)

Präambel
1Kirchlicher Dienst ist durch den Auftrag bestimmt,
das Evangelium in Wort und Tat zu verkündigen. 2Alle
Frauen und Männer, die beruflich in Kirche und Dia-
konie tätig sind, wirken als Mitarbeiter und Mitarbei-
terinnen an der Erfüllung dieses Auftrages mit. 3Die
gemeinsame Verantwortung für den Dienst der Kirche
und ihrer Diakonie verbindet Dienststellenleitungen
und Mitarbeiter wie Mitarbeiterinnen zu einer Dienst-
gemeinschaft und verpflichtet sie zu vertrauensvoller
Zusammenarbeit.

I. Abschnitt
Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Grundsatz

(1)  Für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der
Dienststellen der Körperschaften, Anstalten, Stiftun-
gen und Werke sowie der rechtlich selbstständigen
Einrichtungen der Diakonie innerhalb der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland und der Gliedkirchen
sind nach Maßgabe dieses Kirchengesetzes Mitarbei-
tervertretungen zu bilden.
(2)  Einrichtungen der Diakonie nach Absatz 1 sind
das Evangelische Werk für Diakonie und Entwicklung
e.V. sowie die gliedkirchlichen Diakonischen Werke
und die ihnen angeschlossenen selbstständigen Wer-
ke, Einrichtungen und Geschäftsstellen.
(2a) Für Einrichtungen der Diakonie, die rechtlich
nicht selbstständige Einrichtungsteile in mehreren
Gliedkirchen unterhalten, gilt dieses Kirchengesetz in
der für die Evangelische Kirche in Deutschland gel-
tenden Fassung, soweit das gliedkirchliche Recht dem
nicht entgegensteht.
(3)  Andere kirchliche und freikirchliche Einrichtun-
gen, Werke und Dienste im Bereich der evangelischen
Kirchen können dieses Kirchengesetz aufgrund von
Beschlüssen ihrer zuständigen Gremien anwenden.

§ 2
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen

(1)  Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Sinne dieses
Kirchengesetzes sind alle in öffentlich-rechtlichen
Dienst- oder privatrechtlichen Dienst- und Arbeits-
verhältnissen oder zu ihrer Ausbildung Beschäftigten
einer Dienststelle, soweit die Beschäftigung oder Aus-
bildung nicht überwiegend ihrer Heilung, Wiederein-
gewöhnung, beruflichen oder sozialen Rehabilitation
oder ihrer Erziehung dient.
(2)  Das gliedkirchliche Recht kann für Personen, die
im pfarramtlichen Dienst, in der Ausbildung oder Vor-
bereitung dazu stehen, andere Regelungen vorsehen;
Gleiches gilt für die Lehrenden an kirchlichen Hoch-
schulen und Fachhochschulen.
(3) 1Personen, die aufgrund von Gestellungsverträgen
beschäftigt sind, gelten als Mitarbeiter und Mitarbei-
terinnen im Sinne dieses Kirchengesetzes; ihre recht-
lichen Beziehungen zu der entsendenden Stelle blei-
ben unberührt. 2Angehörige von kirchlichen oder dia-
konischen Dienst- und Lebensgemeinschaften, die
aufgrund von Gestellungsverträgen in Dienststellen
(§ 3) arbeiten, sind Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen
dieser Dienststellen, soweit sich aus den Ordnungen
der Dienst- und Lebensgemeinschaften nichts anderes
ergibt.

§ 3
Dienststellen

(1)  Dienststellen im Sinne dieses Kirchengesetzes
sind die Körperschaften, Anstalten, Stiftungen und
Werke sowie die rechtlich selbstständigen Einrichtun-
gen der Diakonie innerhalb der Evangelischen Kirche
in Deutschland und der Gliedkirchen.
(2) 1Als Dienststellen im Sinne von Absatz 1 gelten
Dienststellenteile, die durch Aufgabenbereich und Or-
ganisation eigenständig oder räumlich weit entfernt
vom Sitz des Rechtsträgers sind und bei denen die
Voraussetzungen des § 5 Absatz 1 vorliegen, wenn die
Mehrheit ihrer wahlberechtigten Mitarbeiter und Mit-
arbeiterinnen dies in geheimer Abstimmung be-
schließt und darüber Einvernehmen mit der Dienst-
stellenleitung herbeigeführt wird. 2Ist die Eigenstän-
digkeit solcher Dienststellenteile dahingehend einge-
schränkt, dass bestimmte Entscheidungen, die nach
diesem Kirchengesetz der Mitberatung oder Mitbe-
stimmung unterliegen, bei einem anderen Dienststel-
lenteil verbleiben, ist in diesen Fällen dessen Dienst-
stellenleitung Partner der Mitarbeitervertretung. 3In
rechtlich selbstständigen Einrichtungen der Diakonie
mit mehr als 2.000 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen
können Teildienststellen abweichend vom Verfahren
nach Satz 1 durch Dienstvereinbarung gebildet wer-
den. 4Besteht eine Gesamtmitarbeitervertretung, ist
diese Dienstvereinbarungspartner der Dienststellen-
leitung.
(3) 1Entscheidungen nach Absatz 2 über die Geltung
von Dienststellenteilen sowie Einrichtungen der Dia-
konie als Dienststellen können für die Zukunft mit
Beginn der nächsten Amtszeit der Mitarbeitervertre-
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tung widerrufen werden. 2Für das Verfahren gilt Ab-
satz 2 entsprechend. 3Bei Widerruf durch die Mitar-
beiter und Mitarbeiterinnen entsprechend Absatz 2
Satz 1 ist ein Einvernehmen mit der Dienststellenlei-
tung nicht notwendig.
(4)  Die Dienststellenleitung kann ihr Einvernehmen
nach Absatz 2 Satz 1 für die Zukunft mit Beginn der
nächsten Amtszeit der Mitarbeitervertretung widerru-
fen.

§ 4
Dienststellenleitungen

(1)  Dienststellenleitungen sind die nach Verfassung,
Gesetz oder Satzung leitenden Organe oder Personen
der Dienststellen.
(2) 1Zur Dienststellenleitung gehören auch die mit der
Geschäftsführung beauftragten Personen und ihre
ständigen Vertreter oder Vertreterinnen. 2Daneben ge-
hören die Personen zur Dienststellenleitung, die allein
oder gemeinsam mit anderen Personen ständig und
nicht nur in Einzelfällen zu Entscheidungen in Ange-
legenheiten befugt sind, die nach diesem Kirchenge-
setz der Mitberatung oder Mitbestimmung unterlie-
gen. 3Die Personen, die zur Dienststellenleitung ge-
hören, sind der Mitarbeitervertretung zu benennen.

II. Abschnitt
Bildung und Zusammensetzung

der Mitarbeitervertretung

§ 5
Mitarbeitervertretungen

(1) 1In Dienststellen, in denen die Zahl der wahlbe-
rechtigten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Re-
gel mindestens fünf beträgt, von denen mindestens
drei wählbar sind, sind Mitarbeitervertretungen zu bil-
den. 2Das gliedkirchliche Recht kann bestimmen, dass
für einzelne Gruppen von Mitarbeitern und Mitarbei-
terinnen gesonderte Mitarbeitervertretungen zu bilden
sind.
(2) 1Unabhängig von den Voraussetzungen des Absat-
zes 1 kann im Rahmen einer Wahlgemeinschaft eine
Gemeinsame Mitarbeitervertretung für mehrere be-
nachbarte Dienststellen gebildet werden, wenn im
Einvernehmen zwischen allen beteiligten Dienststel-
lenleitungen und den jeweiligen Mehrheiten der Mit-
arbeiter und Mitarbeiterinnen dies auf Antrag eines der
Beteiligten schriftlich festgelegt worden ist. 2Die Bil-
dung einer Gemeinsamen Mitarbeitervertretung ist
auch über den Bereich einer Gliedkirche hinaus mög-
lich. 3In einer Dienstvereinbarung ist festzulegen, wel-
ches Mitarbeitervertretungsrecht zur Anwendung
kommen soll.
(3)  Die Gliedkirchen können bestimmen, dass für
Dienststellen von Kirchenkreisen, Dekanaten, Deka-
natsbezirken, Kirchenbezirken oder in anderen Be-
darfsfällen Gemeinsame Mitarbeitervertretungen ge-
bildet werden; hierbei kann von den Voraussetzungen
des Absatzes 1 Satz 1 abgewichen werden.

(4)  Liegen bei einer dieser Dienststellen die Voraus-
setzungen des Absatzes 1 nicht vor, so soll die Dienst-
stellenleitung rechtzeitig vor Beginn des Wahlverfah-
rens bei einer der benachbarten Dienststellen den An-
trag nach Absatz 2 stellen.
(5) 1Die Gemeinsame Mitarbeitervertretung ist zu-
ständig für alle von der Festlegung betroffenen Dienst-
stellen. 2Partner der Gemeinsamen Mitarbeitervertre-
tung sind die beteiligten Dienststellenleitungen.
(6) 1Entscheidungen nach Absatz 2 über die Bildung
einer Gemeinsamen Mitarbeitervertretung können für
die Zukunft mit Beginn der nächsten Amtszeit der
Mitarbeitervertretung widerrufen werden. 2Der
schriftliche Widerruf durch einen der Beteiligten muss
spätestens bis zur Einleitung des Wahlverfahrens er-
folgen.

§ 6
Gesamtmitarbeitervertretungen

(1)  Bestehen bei einer kirchlichen Körperschaft, An-
stalt, Stiftung oder einem Werk oder bei einer Ein-
richtung der Diakonie mehrere Mitarbeitervertretun-
gen, ist auf Antrag der Mehrheit dieser Mitarbeiter-
vertretungen eine Gesamtmitarbeitervertretung zu bil-
den; bei zwei Mitarbeitervertretungen genügt der An-
trag einer Mitarbeitervertretung.
(2) 1Die Gesamtmitarbeitervertretung ist zuständig für
die Aufgaben der Mitarbeitervertretung, soweit sie
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus mehreren oder
allen Dienststellen nach Absatz 1 betreffen. 2Darüber
hinaus übernimmt die Gesamtmitarbeitervertretung
bis zu sechs Monate die Aufgaben der Mitarbeiterver-
tretung, wenn in einer Dienststelle im Sinne des § 3
Absatz 2 eine Mitarbeitervertretung nicht vorhanden
ist.
(3) 1Die Gesamtmitarbeitervertretung wird aus den
Mitarbeitervertretungen nach Absatz 1 gebildet, die je
ein Mitglied in die Gesamtmitarbeitervertretung ent-
senden.2Die Zahl der Mitglieder der Gesamtmitarbei-
tervertretung kann abweichend von Satz 1 durch
Dienstvereinbarung geregelt werden. 3In der Dienst-
vereinbarung können auch Regelungen über die Zu-
sammensetzung und Arbeitsweise der Gesamtmitar-
beitervertretung getroffen werden.
(4) 1Zur ersten Sitzung der Gesamtmitarbeitervertre-
tung lädt die Mitarbeitervertretung der Dienststelle
mit der größten Zahl der wahlberechtigten Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen ein. 2Der Vorsitzende oder die
Vorsitzende dieser Mitarbeitervertretung leitet die Sit-
zung, bis die Gesamtmitarbeitervertretung über den
Vorsitz entschieden hat.
(5) 1Die nach den §§ 49 bis 53 Gewählten haben das
Recht, an den Sitzungen der Gesamtmitarbeitervertre-
tung teilzunehmen wie an den Sitzungen der Mitar-
beitervertretung. 2Bestehen in einer Dienststelle meh-
rere Interessenvertretungen gleicher Mitarbeitergrup-
pen, wählen sie aus ihrer Mitte eine Person für die
Teilnahme und regeln die Vertretung.
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(6)  Für die Gesamtmitarbeitervertretung gelten im
Übrigen die Bestimmungen für die Mitarbeitervertre-
tung mit Ausnahme des § 20 Absatz 2 bis 4 sinngemäß.

§ 6a
Gesamtmitarbeitervertretung

im Dienststellenverbund
(1) 1Ein Dienststellenverbund liegt vor, wenn die ein-
heitliche und beherrschende Leitung einer Mehrzahl
rechtlich selbstständiger diakonischer Einrichtungen
bei einer dieser Einrichtungen liegt. 2Eine einheitliche
und beherrschende Leitung ist insbesondere dann ge-
geben, wenn Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für
Funktionen nach § 4 für mehrere Einrichtungen des
Dienststellenverbundes bestimmt und Entscheidun-
gen über die Rahmenbedingungen der Geschäftspoli-
tik und der Finanzausstattung für den Dienststellen-
verbund getroffen werden. 3Auf Grundlage einer
Dienstvereinbarung kann eine Gesamtmitarbeiterver-
tretung im Dienststellenverbund auch in anderen Be-
darfsfällen eingerichtet werden; Absatz 3 und 4 gelten
entsprechend.
(2)  Auf Antrag der Mehrheit der Mitarbeitervertre-
tungen eines Dienststellenverbundes ist eine Gesamt-
mitarbeitervertretung zu bilden; bei zwei Mitarbeiter-
vertretungen genügt der Antrag einer Mitarbeiterver-
tretung.
(3)  Die Gesamtmitarbeitervertretung des Dienststel-
lenverbundes ist zuständig für die Aufgaben der Mit-
arbeitervertretung, soweit sie Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen aus mehreren oder allen Dienststellen des
Dienststellenverbundes betreffen.
(4)  Für die Gesamtmitarbeitervertretung des Dienst-
stellenverbundes gelten im Übrigen die Vorschriften
des § 6 Absatz 3 bis 6 sinngemäß.

§ 7
Neubildung von Mitarbeitervertretungen

(1) 1Sofern keine Mitarbeitervertretung besteht, hat
die Dienststellenleitung, im Falle des § 6 die Gesamt-
mitarbeitervertretung, unverzüglich eine Mitarbeiter-
versammlung zur Bildung eines Wahlvorstandes ein-
zuberufen. 2Kommt die Bildung einer Mitarbeiterver-
tretung nicht zu Stande, so ist auf Antrag von mindes-
tens drei Wahlberechtigten und spätestens nach Ab-
lauf einer Frist von jeweils längstens einem Jahr erneut
eine Mitarbeiterversammlung einzuberufen, um einen
Wahlvorstand zu bilden.
(2)  Wird die Neubildung einer Mitarbeitervertretung
dadurch erforderlich, dass Dienststellen gespalten
oder zusammengelegt worden sind, so bleiben beste-
hende Mitarbeitervertretungen für die jeweiligen Mit-
arbeiter und Mitarbeiterinnen zuständig, bis die neue
Mitarbeitervertretung gebildet worden ist, längstens
jedoch bis zum Ablauf von sechs Monaten nach Wirk-
samwerden der Umbildung.
(3)  Geht eine Dienststelle durch Stilllegung, Spaltung
oder Zusammenlegung unter, so bleibt die Mitarbei-
tervertretung solange im Amt, wie dies zur Wahrneh-

mung der mit der Organisationsänderung im Zusam-
menhang stehenden Mitwirkungs- und Mitbestim-
mungsrechte erforderlich ist.

§ 8
Zusammensetzung

(1) 1Die Mitarbeitervertretung besteht bei Dienststel-
len mit in der Regel

5-15 Wahlberechtigten aus einer Person,
16-50 Wahlberechtigten aus drei

Mitgliedern,
51-150 Wahlberechtigten aus fünf

Mitgliedern,
151-300 Wahlberechtigten aus sieben

Mitgliedern,
301-600 Wahlberechtigten aus neun

Mitgliedern,
601-1.000 Wahlberechtigten aus elf

Mitgliedern,
1.001-1.500 Wahlberechtigten aus dreizehn

Mitgliedern,
1.501-2.000 Wahlberechtigten aus fünfzehn

Mitgliedern.

2Bei Dienststellen mit mehr als 2.000 Wahlberechtig-
ten erhöht sich die Zahl der Mitglieder für je angefan-
gene 1.000 Wahlberechtigte um zwei weitere Mitglie-
der.
(2)  Veränderungen in der Zahl der Wahlberechtigten
während der Amtszeit haben keinen Einfluss auf die
Zahl der Mitglieder der Mitarbeitervertretung.
(3)  Bei der Bildung von Gemeinsamen Mitarbeiter-
vertretungen (§ 5 Absatz 2) ist die Gesamtzahl der
Wahlberechtigten dieser Dienststellen maßgebend.

III. Abschnitt
Wahl der Mitarbeitervertretung

§ 9
Wahlberechtigung

(1)  Wahlberechtigt sind alle Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen nach § 2, die am Wahltag das 18. Lebens-
jahr vollendet haben.
(2)  Wer zu einer anderen Dienststelle abgeordnet ist,
wird dort nach Ablauf von drei Monaten wahlberech-
tigt; zum gleichen Zeitpunkt erlischt das Wahlrecht in
der bisherigen Dienststelle für die Dauer der Abord-
nung.
(3) 1Nicht wahlberechtigt sind Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen, die am Wahltag aufgrund einer Alters-
teilzeitvereinbarung freigestellt oder seit mehr als drei
Monaten und für wenigstens weitere drei Monate be-
urlaubt sind. 2Nicht wahlberechtigt sind daneben Mit-
glieder der Dienststellenleitung und die Personen nach
§ 4 Absatz 2, es sei denn, dass sie nach Gesetz oder
Satzung als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin in die lei-
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tenden oder aufsichtführenden Organe gewählt oder
entsandt worden sind.

§ 10
Wählbarkeit

(1) 1Wählbar sind alle Wahlberechtigten nach § 9, die
am Wahltag der Dienststelle seit mindestens sechs
Monaten angehören. 2Die Gliedkirchen können be-
stimmen, dass nur Glieder einer christlichen Kirche
oder Gemeinschaft, die der Arbeitsgemeinschaft
Christlicher Kirchen in Deutschland angeschlossen
ist, wählbar sind. 3Besteht die Dienststelle bei Erlass
des Wahlausschreibens noch nicht länger als sechs
Monate, so sind auch diejenigen wählbar, die zu die-
sem Zeitpunkt Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der
Dienststelle sind.
(2)  Nicht wählbar sind Wahlberechtigte, die
a) infolge Richterspruchs die Fähigkeit, Rechte aus

öffentlichen Wahlen zu erlangen, nicht besitzen,
b) am Wahltag noch für einen Zeitraum von mehr

als sechs Monaten beurlaubt sind,
c) zu ihrer Berufsausbildung beschäftigt werden,
d) als Vertretung der Mitarbeiter und Mitarbeiterin-

nen in das Leitungsorgan der Dienststelle gewählt
worden sind,

e) als Ehegatten, Lebenspartner oder Lebenspartne-
rinnen, Verwandter oder Verschwägerter ersten
Grades in häuslicher Gemeinschaft mit einem
Mitglied der Dienststellenleitung oder einer Per-
son nach § 4 Absatz 2 leben.

§ 11
Wahlverfahren

(1) 1Die Mitglieder der Mitarbeitervertretung werden
in gleicher, freier, geheimer und unmittelbarer Wahl
gemeinsam und nach den Grundsätzen der Mehrheits-
wahl (Persönlichkeitswahl) gewählt. 2Die Wahlbe-
rechtigten haben das Recht, Wahlvorschläge zu ma-
chen. 3Für Dienststellen mit in der Regel nicht mehr
als 100 Wahlberechtigten soll ein vereinfachtes Wahl-
verfahren (Wahl in der Versammlung der wahlberech-
tigten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen) vorgesehen
werden. 4Die Gliedkirchen können das vereinfachte
Wahlverfahren auch für andere Bedarfsfälle in ihren
Anwendungsbestimmungen vorsehen.
(2)  Weitere Einzelheiten der Wahl und des Verfahrens
regelt der Rat der EKD durch Rechtsverordnung
(Wahlordnung).

§ 12
Wahlvorschläge

Bei den Wahlvorschlägen soll angestrebt werden,
Frauen und Männer sowie Mitarbeiter und Mitarbei-
terinnen der verschiedenen in der Dienststelle vertre-
tenen Berufsgruppen und Arbeitsbereiche entspre-
chend ihren Anteilen in der Dienststelle angemessen
zu berücksichtigen.

§ 13
Wahlschutz, Wahlkosten

(1) 1Niemand darf die Wahl der Mitarbeitervertretung
behindern oder in unlauterer Weise beeinflussen. 2Ins-
besondere dürfen Wahlberechtigte in der Ausübung
des aktiven oder des passiven Wahlrechts nicht be-
schränkt werden.
(2)  Die Versetzung, Zuweisung oder Abordnung ei-
nes Mitgliedes des Wahlvorstandes oder eines Wahl-
bewerbers oder einer Wahlbewerberin ist ohne seine
oder ihre Zustimmung bis zur Dauer von sechs Mo-
naten nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses unzu-
lässig.
(3) 1Die Kündigung eines Mitgliedes des Wahlvor-
standes ist vom Zeitpunkt seiner Bestellung an, die
Kündigung eines Wahlbewerbers oder einer Wahlbe-
werberin vom Zeitpunkt der Aufstellung des Wahl-
vorschlages an nur zulässig, wenn Tatsachen vorlie-
gen, die den Dienstgeber zur außerordentlichen Kün-
digung berechtigen. 2Satz 1 gilt für eine Dauer von
sechs Monaten nach Bekanntgabe des Wahlergebnis-
ses entsprechend. 3Die außerordentliche Kündigung
bedarf der Zustimmung der Mitarbeitervertretung.
4§ 38 Absatz 3 und 4 gelten mit der Maßgabe entspre-
chend, dass die Dienststellenleitung die Frist bis auf
drei Arbeitstage verkürzen kann. 5Der besondere Kün-
digungsschutz nach Satz 1 gilt nicht für Mitglieder ei-
nes Wahlvorstandes, die durch kirchengerichtlichen
Beschluss abberufen worden sind.
(4)  Die Dienststelle trägt die Kosten der Wahl; bei der
Wahl einer Gemeinsamen Mitarbeitervertretung wer-
den die Kosten der Wahl auf die einzelnen Dienststel-
len im Verhältnis der Zahlen ihrer Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen umgelegt, sofern keine andere Ver-
teilung der Kosten vorgesehen wird.
(5)  Mitglieder des Wahlvorstands haben für die Teil-
nahme an Schulungsveranstaltungen, die ihnen für ih-
re Tätigkeit erforderliche Kenntnisse vermitteln, An-
spruch auf Arbeitsbefreiung von bis zu zwei Arbeits-
tagen ohne Minderung der Bezüge.

§ 14
Anfechtung der Wahl

(1)  Die Wahl kann innerhalb von zwei Wochen, vom
Tag der Bekanntgabe des Wahlergebnisses an gerech-
net, von mindestens drei Wahlberechtigten oder der
Dienststellenleitung bei dem Kirchengericht schrift-
lich angefochten werden, wenn geltend gemacht wird,
dass gegen wesentliche Bestimmungen über die Wahl-
berechtigung, die Wählbarkeit oder das Wahlverfah-
ren verstoßen und der Verstoß nicht behoben worden
ist.
(2)  Wird kirchengerichtlich festgestellt, dass durch
den Verstoß das Wahlergebnis beeinflusst oder geän-
dert werden konnte, so ist das Wahlergebnis für un-
gültig zu erklären und die Wiederholung der Wahl an-
zuordnen.
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IV. Abschnitt
Amtszeit

§ 15
Amtszeit

(1)  Die Amtszeit der Mitarbeitervertretung beträgt
vier Jahre.
(2) 1Die regelmäßigen Mitarbeitervertretungswahlen
im Geltungsbereich dieses Kirchengesetzes finden al-
le vier Jahre in der Zeit vom 1. Januar bis 30. April
statt. 2Die Amtszeit der bisherigen Mitarbeitervertre-
tung endet am 30. April. 3Die Amtszeit der neu ge-
wählten Mitarbeitervertretung beginnt am 1. Mai.
(3) 1Findet außerhalb der allgemeinen Wahlzeit eine
Mitarbeitervertretungswahl statt, so ist unabhängig
von der Amtszeit der Mitarbeitervertretung in der
nächsten allgemeinen Wahlzeit erneut zu wählen. 2Ist
eine Mitarbeitervertretung am 30. April des Jahres der
regelmäßigen Mitarbeitervertretungswahl noch nicht
ein Jahr im Amt, so ist nicht neu zu wählen; die Amts-
zeit verlängert sich um die nächste regelmäßige Amts-
zeit.
(4) 1Die bisherige Mitarbeitervertretung führt die Ge-
schäfte bis zu deren Übernahme durch die neu ge-
wählte Mitarbeitervertretung weiter, längstens jedoch
sechs Monate über den Ablauf ihrer Amtszeit hinaus.
2Alsdann ist nach § 7 zu verfahren.

§ 16
Neu- und Nachwahl der Mitarbeitervertretung

vor Ablauf der Amtszeit
(1)  Die Mitarbeitervertretung ist vor Ablauf ihrer
Amtszeit unverzüglich neu zu wählen, wenn
a) (weggefallen)
b) die Mitarbeitervertretung mit den Stimmen der

Mehrheit der Mitglieder ihren Rücktritt beschlos-
sen hat,

c) die Mitarbeitervertretung nach § 17 aufgelöst
worden ist.

(2) 1In den Fällen des Absatzes 1 ist unverzüglich das
Verfahren für die Neuwahl einzuleiten. 2Bis zum Ab-
schluss der Neuwahl nimmt der Wahlvorstand die
Aufgaben der Mitarbeitervertretung wahr, sofern nicht
die Gesamtmitarbeitervertretung nach § 6 Absatz 2
Satz 2 zuständig ist. 3Dies gilt längstens für einen Zeit-
raum von sechs Monaten, soweit nicht die Wahl im
vereinfachten Verfahren durchgeführt wird oder die
Mitarbeitervertretung am Sitz des Rechtsträgers nach
§ 6 Absatz 2 Satz 3 zuständig ist.
(3) 1Die Mitarbeitervertretung ist vor Ablauf ihrer
Amtszeit durch Nachwahl auf die nach § 8 Absatz 1
erforderliche Zahl der Mitglieder unverzüglich zu er-
gänzen, wenn die Zahl ihrer Mitglieder nach Eintreten
sämtlicher Ersatzmitglieder um mehr als ein Viertel
der in § 8 Absatz 1 vorgeschriebenen Zahl gesunken
ist. 2Für die Nachwahl gelten die Vorschriften über das
Wahlverfahren entsprechend. 3Hat die Amtszeit der
Mitarbeitervertretung im Fall von Satz 1 bereits mehr

als drei Jahre betragen, so findet anstelle einer Nach-
wahl eine Neuwahl statt.

§ 17
Ausschluss eines Mitgliedes

oder Auflösung der Mitarbeitervertretung
Auf schriftlichen Antrag eines Viertels der Wahlbe-
rechtigten, der Mitarbeitervertretung oder der Dienst-
stellenleitung kann kirchengerichtlich der Ausschluss
eines Mitgliedes der Mitarbeitervertretung oder die
Auflösung der Mitarbeitervertretung wegen groben
Missbrauchs von Befugnissen oder wegen grober Ver-
letzung von Pflichten, die sich aus diesem Kirchenge-
setz ergeben, beschlossen werden.

§ 18
Erlöschen und Ruhen der Mitgliedschaft,

Ersatzmitgliedschaft
(1) 1Die Mitgliedschaft in der Mitarbeitervertretung
erlischt durch
a) Ablauf der Amtszeit,
b) Niederlegung des Amtes,
c) Beendigung des Dienst- oder Arbeitsverhältnis-

ses,
d) Ausscheiden aus der Dienststelle,
e) Verlust der Wählbarkeit,
f) Beschluss nach § 17.
2Abweichend von Buchstabe d erlischt die Mitglied-
schaft nicht, wenn übergangslos ein neues Dienst-
oder Arbeitsverhältnis zu einem anderen Dienstherrn
oder Arbeitgeber begründet wird, der zum Zuständig-
keitsbereich derselben Mitarbeitervertretung gehört.
(2)  Die Mitgliedschaft in der Mitarbeitervertretung
ruht,
a) solange einem Mitglied die Wahrnehmung seiner

dienstlichen Aufgaben untersagt ist,
b) wenn ein Mitglied voraussichtlich länger als drei

Monate an der Wahrnehmung seiner dienstlichen
Aufgaben oder seines Amtes als Mitglied der
Mitarbeitervertretung gehindert ist,

c) wenn ein Mitglied für länger als drei Monate be-
urlaubt oder aufgrund einer Arbeitsrechtsrege-
lung oder von gesetzlichen Vorschriften freige-
stellt wird.

(3)  In den Fällen des Absatzes 1 und für die Dauer des
Ruhens der Mitgliedschaft nach Absatz 2 rückt die
Person als Ersatzmitglied in die Mitarbeitervertretung
nach, die bei der vorhergehenden Wahl die nächst-
niedrigere Stimmenzahl erreicht hat.
(4)  Das Ersatzmitglied nach Absatz 3 tritt auch dann
in die Mitarbeitervertretung ein, wenn ein Mitglied
verhindert ist, an einer Sitzung teilzunehmen, sofern
dies zur Sicherstellung der Beschlussfähigkeit der
Mitarbeitervertretung erforderlich ist.
(5) 1Bei Beendigung der Mitgliedschaft in der Mitar-
beitervertretung haben die Mitarbeiter und Mitarbei-
terinnen alle in ihrem Besitz befindlichen Unterlagen,
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die sie in ihrer Eigenschaft als Mitglied der Mitarbei-
tervertretung erhalten haben, der Mitarbeitervertre-
tung auszuhändigen. 2Besteht die Mitarbeitervertre-
tung nach § 8 Absatz 1 aus einer Person, sind die Un-
terlagen der neuen Mitarbeitervertretung auszuhändi-
gen.

V. Abschnitt
Rechtsstellung der Mitglieder

der Mitarbeitervertretung

§ 19
Ehrenamt, Behinderungs- und

Begünstigungsverbot, Arbeitsbefreiung
(1) 1Die Mitglieder der Mitarbeitervertretung üben ihr
Amt unentgeltlich als Ehrenamt aus. 2Sie dürfen weder
in der Ausübung ihrer Aufgaben oder Befugnisse be-
hindert noch wegen ihrer Tätigkeit benachteiligt oder
begünstigt werden; dies gilt auch für ihre berufliche
Entwicklung.
(2) 1Die für die Tätigkeit notwendige Zeit ist den Mit-
gliedern der Mitarbeitervertretung ohne Minderung
ihrer Bezüge innerhalb der allgemeinen Arbeitszeit zu
gewähren, soweit die Aufgaben nicht in der Zeit der
Freistellung nach § 20 erledigt werden können. 2Ist ei-
nem Mitglied der Mitarbeitervertretung die volle Aus-
übung seines Amtes in der Regel innerhalb seiner Ar-
beitszeit nicht möglich, so ist es auf Antrag von den
ihm obliegenden Aufgaben in angemessenem Umfang
zu entlasten. 3Dabei sind die besonderen Gegebenhei-
ten des Dienstes und der Dienststelle zu berücksichti-
gen. 4Soweit erforderlich soll die Dienststellenleitung
für eine Ersatzkraft sorgen. 5Können die Aufgaben der
Mitarbeitervertretung aus dienstlichen Gründen nicht
innerhalb der Arbeitszeit wahrgenommen werden, so
ist hierfür auf Antrag Freizeitausgleich zu gewähren.
(3) 1Den Mitgliedern der Mitarbeitervertretung ist für
die Teilnahme an Tagungen und Lehrgängen, die ih-
nen für die Tätigkeit in der Mitarbeitervertretung er-
forderliche Kenntnisse vermitteln, die dafür notwen-
dige Arbeitsbefreiung ohne Minderung der Bezüge
oder des Erholungsurlaubs bis zur Dauer von insge-
samt vier Wochen während einer Amtszeit zu gewäh-
ren. 2Berücksichtigt wird die tatsächliche zeitliche In-
anspruchnahme, höchstens aber die bis zur täglichen
Arbeitszeit einer vollzeitbeschäftigten Mitarbeiterin
oder eines vollzeitbeschäftigten Mitarbeiters. 3Über
die Aufteilung des Anspruchs auf Arbeitsbefreiung
zur Teilnahme an Tagungen und Lehrgängen auf die
einzelnen Mitglieder kann eine Dienstvereinbarung
abgeschlossen werden. 4Die Dienststellenleitung kann
die Arbeitsbefreiung versagen, wenn dienstliche Not-
wendigkeiten nicht ausreichend berücksichtigt wor-
den sind.

§ 20
Freistellung von der Arbeit

(1)  Über die Freistellung von Mitgliedern der Mitar-
beitervertretung von der Arbeit soll eine Dienstver-
einbarung zwischen der Mitarbeitervertretung und der

Dienststellenleitung für die Dauer der Amtszeit der
Mitarbeitervertretung getroffen werden.
(2) 1Kommt eine Dienstvereinbarung nach Absatz 1
nicht zu Stande, sind zur Wahrnehmung der Aufgaben
der Mitarbeitervertretung auf deren Antrag von ihrer
übrigen dienstlichen Tätigkeit in Dienststellen mit in
der Regel

151-300 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen
ein Mitglied der Mitarbeitervertretung,

301-600 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen
zwei Mitglieder der Mitarbeiterver-
tretung,

601-1.000 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen
vier Mitglieder der Mitarbeiterver-
tretung,

mehr als insgesamt 1.000 Mitarbeitern und Mitarbei-
terinnen je angefangene 500 ein weiteres Mitglied der
Mitarbeitervertretung jeweils mit der Hälfte der regel-
mäßigen wöchentlichen Arbeitszeit Vollbeschäftigter
freizustellen. 2Maßgeblich ist die Zahl der wahlbe-
rechtigten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nach § 9.
3Satz 1 gilt nicht für die Wahrnehmung von Aufgaben
als Mitglied der Gesamtmitarbeitervertretung (§ 6) so-
wie des Gesamtausschusses (§ 54).
(3)  An Stelle von je zwei nach Absatz 2 Freizustel-
lenden ist auf Antrag der Mitarbeitervertretung ein
Mitglied ganz freizustellen.
(4) 1Die freizustellenden Mitglieder werden nach Er-
örterung mit der Dienststellenleitung unter Berück-
sichtigung der dienstlichen Notwendigkeit von der
Mitarbeitervertretung bestimmt. 2Die Aufgaben der
Mitarbeitervertretung sind vorrangig in der Zeit der
Freistellung zu erledigen.

§ 21
Abordnungs- und Versetzungsverbot,

Kündigungsschutz
(1) 1Die Mitglieder der Mitarbeitervertretung dürfen
ohne ihre Zustimmung nur abgeordnet oder versetzt
werden, wenn dies aus wichtigen dienstlichen Grün-
den unvermeidbar ist und die Mitarbeitervertretung
zustimmt. 2Besteht die Mitarbeitervertretung nach
§ 8 Absatz 1 aus einer Person, hat die Dienststellen-
leitung die Zustimmung des Ersatzmitgliedes nach
§ 18 Absatz 3 einzuholen.
(2) 1Einem Mitglied der Mitarbeitervertretung darf nur
gekündigt werden, wenn Tatsachen vorliegen, die den
Dienstgeber zur außerordentlichen Kündigung be-
rechtigen. 2Die außerordentliche Kündigung bedarf
der Zustimmung der Mitarbeitervertretung oder der
Zustimmung des Ersatzmitgliedes, falls die Mitarbei-
tervertretung nur aus einer Person besteht. 3Die Sätze
1 und 2 gelten für einen Zeitraum von einem Jahr nach
Beendigung der Amtszeit entsprechend, es sei denn,
dass die Amtszeit durch Beschluss nach § 17 beendet
wurde. 4§ 38 Absatz 3 und 4 gelten mit der Maßgabe
entsprechend, dass die Dienststellenleitung die Frist
bis auf drei Arbeitstage verkürzen kann.
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(3) 1Wird die Dienststelle ganz oder zu einem wesent-
lichen Teil aufgelöst, ist eine Kündigung frühestens
zum Zeitpunkt der Auflösung zulässig, es sei denn,
dass wegen zwingender betrieblicher Gründe zu ei-
nem früheren Zeitpunkt gekündigt werden muss. 2Die
Kündigung bedarf der Zustimmung der Mitarbeiter-
vertretung oder, falls die Mitarbeitervertretung nur aus
einer Person besteht, der Zustimmung des Ersatzmitg-
liedes; Absatz 2 gilt entsprechend.
(4)  Für das Verfahren gilt § 38 entsprechend.

§ 22
Schweigepflicht und Datenschutz

(1) 1Personen, die Aufgaben oder Befugnisse nach
diesem Kirchengesetz wahrnehmen oder wahrgenom-
men haben, sind verpflichtet, über die ihnen dabei be-
kannt gewordenen Angelegenheiten und Tatsachen
Stillschweigen zu bewahren. 2Diese Schweigepflicht
besteht nicht für Angelegenheiten oder Tatsachen, die
offenkundig sind oder ihrer Bedeutung nach keiner
Geheimhaltung bedürfen. 3Die Schweigepflicht be-
steht auch nach dem Ausscheiden aus der Mitarbei-
tervertretung oder aus dem Dienst- oder Arbeitsver-
hältnis. 4In Personalangelegenheiten gilt dies gegen-
über den Betroffenen, bis das formale Beteiligungs-
verfahren in den Fällen der Mitberatung oder Mitbe-
stimmung begonnen hat, insbesondere bis der Mitar-
beitervertretung ein Antrag auf Zustimmung zu einer
Maßnahme vorliegt. 5Die Schweigepflicht erstreckt
sich auch auf die Verhandlungsführung und das Ver-
halten der an der Sitzung Teilnehmenden.
(2) 1Die Schweigepflicht besteht nicht gegenüber den
anderen Mitgliedern der Mitarbeitervertretung. 2Sie
entfällt auf Beschluss der Mitarbeitervertretung auch
gegenüber der Dienststellenleitung und gegenüber der
Stelle, die die Aufsicht über die Dienststelle führt.
(3)  Die Mitarbeitervertretung hat für die Einhaltung
des Datenschutzes in den Angelegenheiten ihrer Ge-
schäftsführung zu sorgen.

VI. Abschnitt
Geschäftsführung

§ 23
Vorsitz

(1) 1Die Mitarbeitervertretung entscheidet in geheimer
Wahl über den Vorsitz. 2Der oder die Vorsitzende
führt die laufenden Geschäfte und vertritt die Mitar-
beitervertretung im Rahmen der von ihr gefassten Be-
schlüsse. 3Zu Beginn der Amtszeit legt die Mitarbei-
tervertretung die Reihenfolge der Vertretung im Vor-
sitz fest. 4Die Reihenfolge ist der Dienststellenleitung
schriftlich mitzuteilen.
(2)  Soweit die Mitarbeitervertretung nur aus einer
Person besteht, übernimmt die Stellvertretung der
Wahlbewerber oder die Wahlbewerberin mit der
nächstniedrigeren Stimmenzahl, mit der alle Angele-
genheiten der Mitarbeitervertretung beraten werden
können.

§ 23a
Ausschüsse

(1) 1Die Mitarbeitervertretung kann die Bildung von
Ausschüssen beschließen, denen jeweils mindestens
drei Mitglieder der Mitarbeitervertretung angehören
müssen, und den Ausschüssen Aufgaben zur selbst-
ständigen Erledigung übertragen; dies gilt nicht für
den Abschluss und die Kündigung von Dienstverein-
barungen. 2Die Übertragung und der Widerruf der
Übertragung von Aufgaben zur selbstständigen Erle-
digung erfordern eine Dreiviertelmehrheit der Mit-
glieder der Mitarbeitervertretung. 3Die Übertragung
und der Widerruf sind der Dienststellenleitung schrift-
lich anzuzeigen.
(2) 1In rechtlich selbstständigen Einrichtungen der
Diakonie mit je mehr als 150 Mitarbeitern und Mitar-
beiterinnen kann die Mitarbeitervertretung die Bil-
dung eines Ausschusses für Wirtschaftsfragen be-
schließen. 2Der Ausschuss für Wirtschaftsfragen hat
die Aufgabe, die Mitarbeitervertretung über wirt-
schaftliche Angelegenheiten zu unterrichten. 3Die
Dienststellenleitung hat den Ausschuss für Wirt-
schaftsfragen rechtzeitig und umfassend über die wirt-
schaftlichen Angelegenheiten der Einrichtung unter
Aushändigung der erforderlichen Unterlagen zu un-
terrichten, soweit dadurch nicht die Betriebs- und Ge-
schäftsgeheimnisse der Einrichtung gefährdet werden,
sowie die sich daraus ergebenden Auswirkungen auf
die Personalplanung darzustellen. 4Zu den wirtschaft-
lichen Angelegenheiten gehören insbesondere die An-
gelegenheiten nach § 34 Absatz 2. 5Die Dienststellen-
leitung ist verpflichtet, auf dieser Grundlage mit dem
Ausschuss für Wirtschaftsfragen mindestens einmal
im Jahr, auf ein mit Gründen versehenes Verlangen
der Mitarbeitervertretung einmal im Kalenderviertel-
jahr, über die wirtschaftliche Lage der Einrichtung zu
beraten. 6Sie kann eine Person nach § 4 Absatz 2 mit
der Wahrnehmung dieser Aufgabe beauftragen. 7Der
Ausschuss für Wirtschaftsfragen kann im erforderli-
chen Umfang Sachverständige aus der Dienststelle
hinzuziehen. 8Für die am Ausschuss für Wirtschafts-
fragen beteiligten Personen gilt § 22 entsprechend.

§ 24
Sitzungen

(1)  Spätestens eine Woche nach Beginn der Amtszeit
nach § 15 Absatz 2 hat der Wahlvorstand, im Fall der
vereinfachten Wahl die Versammlungsleitung, die
Mitglieder der Mitarbeitervertretung zur Vornahme
der nach § 23 Absatz 1 vorgesehenen Wahlen einzu-
berufen und die Sitzung zu leiten, bis die Mitarbeiter-
vertretung über ihren Vorsitz entschieden hat.
(2) 1Der oder die Vorsitzende beraumt die weiteren
Sitzungen der Mitarbeitervertretung an, setzt die Ta-
gesordnung fest und leitet die Verhandlungen. 2Die
Mitglieder der Mitarbeitervertretung sind rechtzeitig
unter Mitteilung der Tagesordnung zu laden. 3Dies gilt
auch für die Interessenvertretungen besonderer Mit-
arbeitergruppen (§§ 49 bis 53), soweit sie ein Recht
auf Teilnahme an der Sitzung haben. 4Kann ein Mit-
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glied der Mitarbeitervertretung an der Sitzung nicht
teilnehmen, so hat es dies unter Angabe der Gründe
unverzüglich mitzuteilen.
(3) 1Der oder die Vorsitzende hat eine Sitzung einzu-
berufen und einen Gegenstand auf die Tagesordnung
zu setzen, wenn dies ein Viertel der Mitglieder der
Mitarbeitervertretung oder die Dienststellenleitung
beantragt. 2Dies gilt auch bei Angelegenheiten, die
Schwerbehinderte oder jugendliche Beschäftigte be-
treffen, wenn die Vertrauensperson der Schwerbehin-
derten oder die Vertretung der Jugendlichen und Aus-
zubildenden dies beantragen und die Behandlung des
Gegenstandes keinen Aufschub duldet.
(4) 1Die Sitzungen der Mitarbeitervertretung finden in
der Regel während der Arbeitszeit statt. 2Die Mitar-
beitervertretung hat bei der Einberufung von Sitzun-
gen die dienstlichen Notwendigkeiten zu berücksich-
tigen. 3Die Dienststellenleitung soll von Zeitpunkt und
Ort der Sitzungen vorher verständigt werden. 4Die Sit-
zungen sind nicht öffentlich.

§ 25
Teilnahme an der Sitzung der

Mitarbeitervertretung
(1) 1Mitglieder der Dienststellenleitung sind berech-
tigt, an den Sitzungen teilzunehmen, die auf ihr Ver-
langen anberaumt sind. 2Die Dienststellenleitung ist
berechtigt, zu diesen Sitzungen Sachkundige hinzu-
zuziehen. 3Die Dienststellenleitung ist verpflichtet,
auf Verlangen der Mitarbeitervertretung an Sitzungen
teilzunehmen oder sich vertreten zu lassen.
(2)  Die Mitarbeitervertretung kann zu einzelnen
Punkten der Tagesordnung sachkundige Personen ein-
laden.
(3) 1Für Personen, die nach den Absätzen 1 und 2 an
einer Sitzung der Mitarbeitervertretung teilnehmen,
gilt die Schweigepflicht nach § 22. 2Sie sind ausdrück-
lich darauf hinzuweisen.

§ 26
Beschlussfassung

(1) 1Die Mitarbeitervertretung ist beschlussfähig,
wenn die Mehrheit der Mitglieder anwesend ist. 2Die
Beschlussfähigkeit muss für jeden Beschluss der Mit-
arbeitervertretung gegeben sein.
(2) 1Die Mitarbeitervertretung fasst ihre Beschlüsse
mit der Mehrheit der bei der Abstimmung anwesenden
Mitglieder. 2Bei Stimmengleichheit ist ein Antrag ab-
gelehnt. 3Die Mitarbeitervertretung kann in ihrer Ge-
schäftsordnung bestimmen, dass Beschlüsse im Um-
laufverfahren oder durch fernmündliche Absprachen
gefasst werden können, sofern dabei Einstimmigkeit
erzielt wird. 4Beschlüsse nach Satz 3 sind spätestens
in der Niederschrift der nächsten Sitzung im Wortlaut
festzuhalten.
(3)  An der Beratung und der Beschlussfassung dürfen
Mitglieder der Mitarbeitervertretung nicht teilneh-
men, wenn der Beschluss

a) ihnen selbst oder ihren nächsten Angehörigen
(Eltern, Ehegatten, eingetragenen Lebenspart-
nern oder Lebenspartnerinnen, Kindern und Ge-
schwistern),

b) einer von ihnen kraft Gesetzes oder Vollmacht
vertretenen natürlichen oder juristischen Person

einen Vor- oder Nachteil bringen kann.
(4)  Die Mitarbeitervertretung beschließt in Abwesen-
heit der Personen, die nach § 25 Absatz 1 und 2 an der
Sitzung teilgenommen haben.

§ 27
Sitzungsniederschrift

(1) 1Über jede Sitzung der Mitarbeitervertretung und
ihrer Ausschüsse nach § 23a Absatz 1 Satz 1 ist eine
Niederschrift anzufertigen, die mindestens die Namen
der An- oder Abwesenden, die Tagesordnung, die ge-
fassten Beschlüsse, die Wahlergebnisse und die je-
weiligen Stimmenverhältnisse enthalten muss. 2Die
Niederschrift ist von dem oder der Vorsitzenden der
Mitarbeitervertretung oder des Ausschusses und ei-
nem weiteren Mitglied der Mitarbeitervertretung zu
unterzeichnen.
(2)  Hat die Dienststellenleitung an einer Sitzung der
Mitarbeitervertretung teilgenommen, so ist ihr ein
Auszug aus der Niederschrift über die Verhandlungs-
punkte zuzuleiten, die im Beisein der Dienststellen-
leitung verhandelt worden sind.

§ 28
Sprechstunden, Aufsuchen am Arbeitsplatz

(1) 1Die Mitarbeitervertretung kann Sprechstunden
während der Arbeitszeit einrichten. 2Ort und Zeit be-
stimmt sie im Einvernehmen mit der Dienststellenlei-
tung.
(2)  Die Mitglieder der Mitarbeitervertretung haben
das Recht, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der
Dienststelle an den Arbeitsplätzen aufzusuchen, so-
fern dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist.
(3)  Versäumnis von Arbeitszeit, die für den Besuch
von Sprechstunden oder durch sonstige Inanspruch-
nahme der Mitarbeitervertretung erforderlich ist, hat
keine Minderung der Bezüge zur Folge.

§ 29
Geschäftsordnung

Einzelheiten der Geschäftsführung kann die Mitarbei-
tervertretung in einer Geschäftsordnung regeln.

§ 30
Sachbedarf, Kosten der Geschäftsführung

(1)  Für die Sitzungen, die Sprechstunden und die lau-
fende Geschäftsführung der Mitarbeitervertretung hat
die Dienststelle in erforderlichem Umfang Räume,
sachliche Mittel, dienststellenübliche technische Aus-
stattung und Büropersonal zur Verfügung zu stellen.
(2) 1Die durch die Tätigkeit der Mitarbeitervertretung
entstehenden erforderlichen Kosten trägt die Dienst-
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stelle, bei der die Mitarbeitervertretung gebildet ist.
2Kosten, die durch die Beiziehung sachkundiger Per-
sonen nach § 25 Absatz 2 und § 31 Absatz 3 entstehen,
werden von der Dienststelle übernommen, wenn die
Dienststellenleitung der Kostenübernahme vorher zu-
gestimmt hat.
(3) 1Bei Gemeinsamen Mitarbeitervertretungen wer-
den die Kosten von den beteiligten Dienststellen ent-
sprechend dem Verhältnis der Zahl ihrer Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen getragen. 2Die Gliedkirchen
können andere Regelungen vorsehen.
(4) 1Reisen der Mitglieder der Mitarbeitervertretung,
die für ihre Tätigkeit notwendig sind, gelten als
Dienstreisen. 2Die Genehmigung dieser Reisen und
die Erstattung der Reisekosten erfolgen nach den für
die Dienststelle geltenden Bestimmungen.
(5)  Die Mitarbeitervertretung darf für ihre Zwecke
keine Beiträge erheben oder Zuwendungen annehmen.

VII. Abschnitt
Mitarbeiterversammlung

§ 31
Mitarbeiterversammlung

(1) 1Die Mitarbeiterversammlung besteht aus allen
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der Dienststelle,
soweit sie nicht zur Dienststellenleitung gehören. 2Sie
wird von dem oder der Vorsitzenden der Mitarbeiter-
vertretung einberufen und geleitet; sie ist nicht öffent-
lich. 3Die Einladung hat unter Angabe der Tagesord-
nung mindestens eine Woche vor dem Termin zu er-
folgen. 4Zeit und Ort der Mitarbeiterversammlung
sind mit der Dienststellenleitung abzusprechen.
(2) 1Die Mitarbeitervertretung hat mindestens einmal
in jedem Jahr ihrer Amtszeit eine ordentliche Mitar-
beiterversammlung einzuberufen und in ihr einen Tä-
tigkeitsbericht zu erstatten. 2Die Mitarbeitervertretung
kann bis zu zwei weitere ordentliche Mitarbeiterver-
sammlungen in dem jeweiligen Jahr der Amtszeit ein-
berufen. 3Weiterhin ist der oder die Vorsitzende der
Mitarbeitervertretung berechtigt und auf Antrag eines
Viertels der Wahlberechtigten verpflichtet, eine au-
ßerordentliche Mitarbeiterversammlung einzuberufen
und den Gegenstand, dessen Beratung beantragt ist,
auf die Tagesordnung zu setzen.
(3)  Die Mitarbeitervertretung kann zu einzelnen Ta-
gesordnungspunkten sachkundige Personen zur Bera-
tung hinzuziehen.
(4) 1Die ordentlichen Mitarbeiterversammlungen fin-
den in der Arbeitszeit statt, sofern nicht dienstliche
Gründe eine andere Regelung erfordern. 2Die Zeit der
Teilnahme an den ordentlichen Mitarbeiterversamm-
lungen und die zusätzlichen Wegezeiten gelten als Ar-
beitszeit, auch wenn die jeweilige Mitarbeiterver-
sammlung außerhalb der Arbeitszeit stattfindet. 3Die
Sätze 1 und 2 gelten für außerordentliche Mitarbeiter-
versammlungen entsprechend, wenn dies im Einver-
nehmen zwischen Mitarbeitervertretung und Dienst-
stellenleitung beschlossen worden ist.

(5) 1Die Dienststellenleitung ist zu der jeweiligen Mit-
arbeiterversammlung unter Mitteilung der Tagesord-
nung einzuladen; die Einladung kann auf einzelne Ta-
gesordnungspunkte beschränkt werden. 2Sie erhält auf
Antrag das Wort. 3Sie soll mindestens einmal im Jahr
in einer Mitarbeiterversammlung über die Entwick-
lung der Dienststelle informieren.
(6) 1Kann nach den dienstlichen Verhältnissen eine
gemeinsame Versammlung aller Mitarbeiter und Mit-
arbeiterinnen nicht stattfinden, so sind Teilversamm-
lungen abzuhalten. 2Für Teilversammlungen gelten
die Absätze 1 bis 5 entsprechend. 3Die Mitarbeiter-
vertretung kann darüber hinaus Teilversammlungen
durchführen, wenn dies zur Erörterung der besonderen
Belange der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eines
Arbeitsbereichs oder bestimmter Personengruppen er-
forderlich ist.
(7)  Für die Übernahme der Kosten, die durch die je-
weilige Mitarbeiterversammlung entstehen, gilt § 30
entsprechend.

§ 32
Aufgaben

(1) 1Die Mitarbeiterversammlung nimmt den Tätig-
keitsbericht der Mitarbeitervertretung entgegen und
erörtert Angelegenheiten, die zum Aufgabenbereich
der Mitarbeitervertretung gehören. 2Sie kann Anträge
an die Mitarbeitervertretung stellen und zu Beschlüs-
sen der Mitarbeitervertretung Stellung nehmen. 3Die
Mitarbeitervertretung ist an die Stellungnahme der
Mitarbeiterversammlung nicht gebunden.
(2)  Die Mitarbeiterversammlung wählt den Wahlvor-
stand.

VIII. Abschnitt
Aufgaben und Befugnisse der

Mitarbeitervertretung

§ 33
Grundsätze für die Zusammenarbeit

(1) 1Mitarbeitervertretung und Dienststellenleitung
sind verpflichtet, sich gegenseitig bei der Erfüllung
ihrer Aufgaben zu unterstützen, und arbeiten vertrau-
ensvoll und partnerschaftlich zusammen. 2Sie infor-
mieren sich gegenseitig über Angelegenheiten, die die
Dienstgemeinschaft betreffen. 3Sie achten darauf, dass
alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nach Recht und
Billigkeit behandelt werden, die Vereinigungsfreiheit
nicht beeinträchtigt wird und jede Betätigung in der
Dienststelle unterbleibt, die der Aufgabe der Dienst-
stelle, der Dienstgemeinschaft oder dem Arbeitsfrie-
den abträglich ist.
(2) 1Mitarbeitervertretung und Dienststellenleitung
müssen mindestens einmal im Halbjahr zur Bespre-
chung allgemeiner Fragen des Dienstbetriebes und der
Dienstgemeinschaft und zum Austausch von Vor-
schlägen und Anregungen zusammenkommen. 2In der
Besprechung sollen auch Fragen der Gleichstellung
und der Gemeinschaft in der Dienststelle erörtert wer-
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den. 3Sofern eine Gemeinsame Mitarbeitervertretung
nach § 5 Absatz 2 besteht, findet die Besprechung nach
Satz 1 mit allen beteiligten Dienststellenleitungen ein-
mal im Jahr statt.
(3) 1In strittigen Fragen ist eine Einigung durch Aus-
sprache anzustreben. 2Erst wenn die Bemühungen um
eine Einigung in der Dienststelle gescheitert sind, dür-
fen andere Stellen im Rahmen der dafür geltenden Be-
stimmungen angerufen werden. 3Das Scheitern der Ei-
nigung muss von der Mitarbeitervertretung oder der
Dienststellenleitung schriftlich erklärt werden. 4Die
Vorschriften über das Verfahren bei der Mitberatung
und der Mitbestimmung bleiben unberührt.

§ 34
Informationsrechte der Mitarbeitervertretung

(1) 1Die Mitarbeitervertretung ist zur Durchführung
ihrer Aufgaben rechtzeitig und umfassend zu unter-
richten. 2Die Dienststellenleitung soll die Mitarbeiter-
vertretung bereits während der Vorbereitung von Ent-
scheidungen informieren und die Mitarbeitervertre-
tung, insbesondere bei organisatorischen oder sozialen
Maßnahmen, frühzeitig an den Planungen beteiligen.
3In diesem Rahmen kann die Mitarbeitervertretung
insbesondere an den Beratungen von Ausschüssen und
Kommissionen beteiligt werden.
(2) 1Die Dienststellenleitung hat die Mitarbeiterver-
tretung einmal im Jahr über die Personalplanung, ins-
besondere über den gegenwärtigen und zukünftigen
Personalbedarf, zu unterrichten. 2In rechtlich selbst-
ständigen Einrichtungen der Diakonie mit je mehr als
150 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen besteht darü-
ber hinaus mindestens einmal im Jahr, auf ein mit
Gründen versehenes Verlangen der Mitarbeitervertre-
tung einmal im Kalendervierteljahr, eine Informati-
onspflicht über
a) die wirtschaftliche Lage der Dienststelle,
b) geplante Investitionen,
c) Rationalisierungsvorhaben,
d) die Einschränkung oder Stilllegung von wesent-

lichen Teilen der Dienststelle,
e) wesentliche Änderungen der Organisation oder

des Zwecks der Dienststelle,
f) die Übernahme der Dienststelle oder Einrichtung

durch Dritte, wenn hiermit der Erwerb der Kon-
trolle verbunden ist,

g) die Aufstellung und Änderung des Stellenpla-
nentwurfs.

3Besteht eine Gesamtmitarbeitervertretung, ist diese
zu informieren.
(3) 1Der Mitarbeitervertretung sind die zur Durchfüh-
rung ihrer Aufgaben erforderlichen Unterlagen recht-
zeitig zur Verfügung zu stellen. 2Bei Einstellungen
werden der Mitarbeitervertretung auf Verlangen sämt-
liche Bewerbungen vorgelegt; Mitarbeitervertretung
und Dienststellenleitung können hierüber eine Dienst-
vereinbarung abschließen. 3Die Dienststellenleitung
ist verpflichtet, die Mitarbeitervertretung auch über

die Beschäftigung der Personen in der Dienststelle zu
informieren, die nicht in einem Arbeitsverhältnis zur
Dienststelle stehen.
(4) 1Personalakten dürfen nur nach schriftlicher Zu-
stimmung der betroffenen Person und nur durch ein
von ihr zu bestimmendes Mitglied der Mitarbeiterver-
tretung eingesehen werden. 2Dienstliche Beurteilun-
gen sind auf Verlangen der Beurteilten vor der Auf-
nahme in die Personalakte der Mitarbeitervertretung
zur Kenntnis zu bringen.

§ 35
Allgemeine Aufgaben der Mitarbeitervertretung

(1) 1Die Mitarbeitervertretung hat die beruflichen,
wirtschaftlichen und sozialen Belange der Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen zu fördern. 2Sie hat in ihrer Mit-
verantwortung für die Aufgaben der Dienststelle das
Verständnis für den Auftrag der Kirche zu stärken und
für eine gute Zusammenarbeit einzutreten.
(2) Unbeschadet des Rechts des Mitarbeiters oder der
Mitarbeiterin, persönliche Anliegen der Dienststellen-
leitung selbst vorzutragen, soll sich die Mitarbeiter-
vertretung der Probleme annehmen und die Interessen
auf Veranlassung des Mitarbeiters oder der Mitarbei-
terin, sofern sie diese für berechtigt hält, bei der
Dienststellenleitung vertreten.
(3) Die Mitarbeitervertretung soll insbesondere
a) Maßnahmen anregen, die der Arbeit in der

Dienststelle und ihren Mitarbeitern und Mitar-
beiterinnen dienen,

b) dafür eintreten, dass die arbeits-, sozial- und
dienstrechtlichen Bestimmungen, Dienstverein-
barungen und Anordnungen eingehalten werden,

c) Beschwerden, Anfragen und Anregungen von
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen entgegenneh-
men und, soweit diese berechtigt erscheinen,
durch Verhandlungen mit der Dienststellenlei-
tung auf deren Erledigung hinwirken,

d) die Eingliederung und berufliche Entwicklung
schwerbehinderter Menschen, einschließlich des
Abschlusses von Inklusionsvereinbarungen nach
§ 166 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch, und
sonstiger besonders schutzbedürftiger Personen
in der Dienststelle fördern und für eine ihren
Kenntnissen und Fähigkeiten entsprechende Be-
schäftigung eintreten,

e) für die Gleichstellung und die Gemeinschaft in
der Dienststelle eintreten und Maßnahmen zur
Erreichung dieser Ziele anregen sowie an ihrer
Umsetzung mitwirken,

f) die Integration ausländischer Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen fördern,

g) Maßnahmen des Arbeits- und Gesundheitsschut-
zes und des betrieblichen Umweltschutzes för-
dern.

(4) Werden Beschwerden nach Absatz 3 Buchstabe c
in einer Sitzung der Mitarbeitervertretung erörtert, hat
der Beschwerdeführer oder die Beschwerdeführerin
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das Recht, vor einer Entscheidung von der Mitarbei-
tervertretung gehört zu werden.
(5) Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen können bei Per-
sonalgesprächen ein Mitglied der Mitarbeitervertre-
tung hinzuziehen.

§ 36
Dienstvereinbarungen

(1) 1Mitarbeitervertretung und Dienststellenleitung
können Dienstvereinbarungen abschließen. 2Dienst-
vereinbarungen dürfen Regelungen weder erweitern,
einschränken noch ausschließen, die auf Rechtsvor-
schriften, insbesondere Beschlüssen der Arbeitsrecht-
lichen Kommission, Tarifverträgen und Entscheidun-
gen des Schlichtungsausschusses nach dem Arbeits-
rechtsregelungsgesetz oder allgemeinverbindlichen
Richtlinien der Kirche beruhen. 3Arbeitsentgelte und
sonstige Arbeitsbedingungen, die durch die in Satz 2
genannten Regelungen vereinbart worden sind oder
üblicherweise vereinbart werden, können nicht Ge-
genstand einer Dienstvereinbarung sein, es sei denn,
die Regelung nach Satz 2 lässt eine Dienstvereinba-
rung ausdrücklich zu.
(2)  Dienstvereinbarungen sind schriftlich niederzule-
gen, von beiden Partnern zu unterzeichnen und in ge-
eigneter Weise bekannt zu geben.
(3)  Dienstvereinbarungen gelten unmittelbar und
können im Einzelfall nicht abbedungen werden.
(4) 1Wenn in der Dienstvereinbarung Rechte für die
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen begründet werden,
ist darin in der Regel festzulegen, inwieweit diese
Rechte bei Außerkrafttreten der Dienstvereinbarung
fortgelten sollen. 2Eine darüber hinausgehende Nach-
wirkung ist ausgeschlossen.
(5)  Dienstvereinbarungen können, soweit nichts an-
deres vereinbart ist, mit einer Frist von drei Monaten
zum Ende eines Monats gekündigt werden.

§ 36a
Einigungsstelle
(bis 31.12.2019)

(1)  Die Mitarbeitervertretung und die Dienststellen-
leitung können durch Dienstvereinbarung regeln, dass
in der Dienststelle in Bedarfsfällen oder ständig eine
Einigungsstelle zu bilden ist.
(2) 1Sind Einigungsstellen gebildet worden, so sind sie
zuständig für Regelungsstreitigkeiten zwischen der
Dienststellenleitung und der Mitarbeitervertretung in
organisatorischen und sozialen Angelegenheiten nach
§ 40. 2Der Spruch der Einigungsstelle ersetzt die Ei-
nigung zwischen der Dienststellenleitung und der Mit-
arbeitervertretung.
(3) 1Zum notwendigen Inhalt einer Dienstvereinba-
rung über die Bildung von Einigungsstellen gehören
Regelungen über das Besetzungsverfahren, das Ver-
fahren vor der Einigungsstelle und über den Umfang
der Einigungs- und Regelungsbefugnis sowie deren
Kosten. 2Die Dienstvereinbarung kann vorsehen, dass

in Angelegenheiten, die durch Beschluss der Eini-
gungsstelle bereits entschieden sind, die Kirchenge-
richte für Mitarbeitervertretungssachen nur insoweit
zur Überprüfung und Entscheidung angerufen werden
dürfen, als gerügt wird, dass der Inhalt des Einigungs-
stellenbeschlusses mit diesem Kirchengesetz oder an-
deren Rechtsvorschriften und Dienstvereinbarungen
rechtlich unvereinbar ist.

§ 36a
Einigungsstellen

(ab 1.1.2020)
(1) 1Auf Antrag der Mitarbeitervertretung oder der
Dienststellenleitung ist für die Dienststelle eine Eini-
gungsstelle zur Beilegung von Regelungsstreitigkei-
ten zwischen der Mitarbeitervertretung und der
Dienststellenleitung in organisatorischen und sozialen
Angelegenheiten nach § 40 zu bilden. 2Durch Dienst-
vereinbarung kann eine ständige Einigungsstelle ge-
bildet werden. 3Besteht in der Dienststelle eine Ge-
samtmitarbeitervertretung, kann dieser die Zuständig-
keit für die Bildung von Einigungsstellen von den
Mitarbeitervertretungen übertragen werden. 4Für ge-
meinsame Mitarbeitervertretungen nach § 5 Absatz 3
bedarf die Bildung von Einigungsstellen einer Dienst-
vereinbarung. 5Der Spruch der Einigungsstelle ersetzt
die Einigung zwischen der Mitarbeitervertretung und
der Dienststellenleitung. 6Die Zuständigkeit des Kir-
chengerichts für Rechtsstreitigkeiten nach § 60 bleibt
unberührt.
(2)  Nach Maßgabe des gliedkirchlichen Rechts kön-
nen gemeinsame Einigungsstellen für mehrere Dienst-
stellen gebildet werden.
(3) 1Die Einigungsstelle besteht aus je zwei beisitzen-
den Mitgliedern, die von der Mitarbeitervertretung
und der Dienststellenleitung bestellt werden, sowie ei-
nem oder einer Vorsitzenden, der oder die das Amt
unparteiisch ausübt. 2Der oder die Vorsitzende wird
gemeinsam von der Mitarbeitervertretung und der
Dienststellenleitung bestellt. 3Kommt eine einver-
nehmliche Bestellung nicht zu Stande, entscheidet auf
Antrag das Kirchengericht über die Bestellung.
(4) 1Die Einigungsstelle wird nach Anrufung durch ei-
nen der Beteiligten unverzüglich tätig. 2Sie entschei-
det durch Spruch nach nicht öffentlicher, mündlicher
Verhandlung mit Stimmenmehrheit. 3Bei der Be-
schlussfassung hat sich der oder die Vorsitzende zu-
nächst der Stimme zu enthalten; kommt eine Stim-
menmehrheit nicht zu Stande, nimmt der oder die Vor-
sitzende nach weiterer Beratung an der erneuten Be-
schlussfassung teil. 4Bei der Beschlussfassung hat die
Einigungsstelle die Belange der Dienststelle und ihrer
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Rahmen billigen
Ermessens angemessen zu berücksichtigen. 5Die
Überschreitung der Grenzen billigen Ermessens kann
innerhalb einer Frist von einem Monat von der Mitar-
beitervertretung oder der Dienststellenleitung vor dem
Kirchengericht geltend gemacht werden.
(5) 1Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland
regelt die Entschädigungen für die Mitglieder von Ei-
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nigungsstellen durch Rechtsverordnung. 2Den Glied-
kirchen bleibt eine anderweitige Regelung unter Be-
rücksichtigung ihrer Besonderheiten vorbehalten.
(6)  Die Gliedkirchen können in ihren Anwendungs-
bestimmungen ergänzende Regelungen treffen.

§ 37
Verfahren der Beteiligung der

Mitarbeitervertretung
(1)  Die Mitarbeitervertretung wird insbesondere in
den Verfahren der Mitbestimmung (§ 38), der einge-
schränkten Mitbestimmung (§ 41) und der Mitbera-
tung (§ 45) beteiligt.
(2)  Die Mitarbeitervertretung hat ihre Beteiligungs-
rechte im Rahmen der Zuständigkeit der Dienststelle
und der geltenden Bestimmungen wahrzunehmen.

§ 38
Mitbestimmung

(1) 1Soweit eine Maßnahme der Mitbestimmung der
Mitarbeitervertretung unterliegt, darf sie erst vollzo-
gen werden, wenn die Zustimmung der Mitarbeiter-
vertretung vorliegt oder kirchengerichtlich ersetzt
worden ist oder die Einigungsstelle gemäß § 36a ent-
schieden hat. 2Eine der Mitbestimmung unterliegende
Maßnahme ist unwirksam, wenn die Mitarbeiterver-
tretung nicht beteiligt worden ist. 3Abweichend von
Satz 2 ist ein Arbeitsvertrag wirksam; die Mitarbei-
tervertretung kann jedoch verlangen, dass der Mitar-
beiter oder die Mitarbeiterin so lange nicht beschäftigt
wird, bis eine Einigung zwischen Mitarbeitervertre-
tung und Dienststellenleitung erzielt ist oder die feh-
lende Einigung kirchengerichtlich ersetzt wurde.
(2) 1Die Dienststellenleitung unterrichtet die Mitar-
beitervertretung von der beabsichtigten Maßnahme
und beantragt deren Zustimmung. 2Auf Verlangen der
Mitarbeitervertretung ist die beabsichtigte Maßnahme
mit ihr zu erörtern.
(3) 1Die Maßnahme gilt als gebilligt, wenn die Mitar-
beitervertretung nicht innerhalb von zwei Wochen
schriftlich die Zustimmung verweigert oder eine
mündliche Erörterung beantragt. 2Die Dienststellen-
leitung kann die Frist in dringenden Fällen bis auf drei
Arbeitstage abkürzen. 3Die Frist beginnt mit dem Zu-
gang der Mitteilung an den Vorsitzenden oder die
Vorsitzende der Mitarbeitervertretung. 4Die Dienst-
stellenleitung kann im Einzelfall die Frist auf Antrag
der Mitarbeitervertretung verlängern. 5Die Mitarbei-
tervertretung hat eine Verweigerung der Zustimmung
gegenüber der Dienststellenleitung schriftlich zu be-
gründen. 6Im Fall der Erörterung gilt die Zustimmung
als erteilt, wenn die Mitarbeitervertretung die Zustim-
mung nicht innerhalb von zwei Wochen nach dem
Abschluss der Erörterung schriftlich verweigert. 7Die
Erörterung ist abgeschlossen, wenn dies durch die
Mitarbeitervertretung oder die Dienststellenleitung
schriftlich mitgeteilt wird.
(4) 1Kommt in den Fällen der Mitbestimmung keine
Einigung zu Stande, kann die Dienststellenleitung in-

nerhalb von zwei Wochen nach Eingang der schriftli-
chen Weigerung das Kirchengericht anrufen. 2Die An-
rufung des Kirchengerichts ist für Regelungsstreitig-
keiten bei Angelegenheiten nach § 40 ausgeschlossen,
wenn eine Einigungsstelle gemäß § 36a besteht. 3In
diesen Fällen entscheidet die Einigungsstelle auf An-
trag eines der Beteiligten. 4In Regelungsstreitigkeiten
nach § 36a Absatz 1 können Mitarbeitervertretung und
Dienststellenleitung innerhalb von zwei Wochen nach
festgestellter Nichteinigung die Einigungsstelle anru-
fen.
(5) 1Die Dienststellenleitung kann bei Maßnahmen,
die keinen Aufschub dulden, bis zur endgültigen Ent-
scheidung vorläufige Regelungen treffen. 2Vorläufige
Regelungen dürfen die Durchführung einer anderen
endgültigen Entscheidung nicht hindern. 3Die Dienst-
stellenleitung hat der Mitarbeitervertretung eine be-
absichtigte vorläufige Maßnahme mitzuteilen, zu be-
gründen und unverzüglich das Verfahren der Absätze
1 und 2 einzuleiten oder fortzusetzen.

§ 39
Fälle der Mitbestimmung bei allgemeinen

personellen Angelegenheiten
Die Mitarbeitervertretung hat in den folgenden Fällen
ein Mitbestimmungsrecht:
a) Inhalt und Verwendung von Personalfragebogen

und sonstigen Fragebogen zur Erhebung perso-
nenbezogener Daten, soweit nicht eine gesetzli-
che Regelung besteht,

b) Aufstellung von Beurteilungsgrundsätzen für die
Dienststelle,

c) Aufstellung von Grundsätzen für die Aus-, Fort-
und Weiterbildung sowie die Teilnehmeraus-
wahl,

d) Auswahl der Teilnehmer und Teilnehmerinnen
an Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen,

e) Einführung sowie Grundsätze der Durchführung
von Mitarbeiter-Jahresgesprächen.

§ 40
Fälle der Mitbestimmung in organisatorischen

und sozialen Angelegenheiten
Die Mitarbeitervertretung hat in folgenden Fällen ein
Mitbestimmungsrecht:
a) Bestellung und Abberufung von Vertrauens- und

Betriebsärzten und -ärztinnen sowie Fachkräften
für Arbeitssicherheit,

b) Maßnahmen zur Verhütung von Unfällen und ge-
sundheitlichen Gefahren,

c) Errichtung, Verwaltung und Auflösung von So-
zialeinrichtungen ohne Rücksicht auf ihre
Rechtsform,

d) Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit und
der Pausen, Verteilung der Arbeitszeit auf die
einzelnen Wochentage sowie Festlegung der
Grundsätze für die Aufstellung von Dienstplä-
nen,
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e) Aufstellung von Grundsätzen für den Urlaubs-
plan,

f) Aufstellung von Sozialplänen (insbesondere bei
Auflösung, Einschränkung, Verlegung und Zu-
sammenlegung von Dienststellen oder erhebli-
chen Teilen von ihnen) einschließlich Plänen für
Umschulung zum Ausgleich oder zur Milderung
von wirtschaftlichen Nachteilen und für die Fol-
gen von Rationalisierungsmaßnahmen, wobei
Sozialpläne Regelungen weder einschränken
noch ausschließen dürfen, die auf Rechtsvor-
schriften oder allgemein verbindlichen Richtlini-
en beruhen,

g) Grundsätze der Arbeitsplatzgestaltung,
h) Einführung grundlegend neuer Arbeitsmethoden,
i) Maßnahmen zur Hebung der Arbeitsleistung und

zur Erleichterung des Arbeitsablaufs,
j) Einführung und Anwendung von Maßnahmen

oder technischen Einrichtungen, die dazu geeig-
net sind, das Verhalten oder die Leistung der Mit-
arbeiter und Mitarbeiterinnen zu überwachen,

k) Regelung der Ordnung in der Dienststelle (Haus-
und Betriebsordnungen) und des Verhaltens der
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Dienst,

l) Planung und Durchführung von Veranstaltungen
für die Mitarbeiterschaft,

m) Grundsätze für die Gewährung von Unterstüt-
zungen oder sonstigen Zuwendungen, auf die
kein Rechtsanspruch besteht,

n) Zuweisung von Mietwohnungen oder Pachtland
an Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, wenn die
Dienststelle darüber verfügt, sowie allgemeine
Festsetzung der Nutzungsbedingungen und die
Kündigung des Nutzungsverhältnisses,

o) Grundsätze über das betriebliche Vorschlagswe-
sen.

§ 41
Eingeschränkte Mitbestimmung

(1)  Die Mitarbeitervertretung darf in den Fällen der
eingeschränkten Mitbestimmung (§§ 42 und 43) mit
Ausnahme des Falles gemäß § 42 Buchstabe b (or-
dentliche Kündigung nach Ablauf der Probezeit) ihre
Zustimmung nur verweigern, wenn
a) die Maßnahme gegen eine Rechtsvorschrift, eine

Vertragsbestimmung, eine Dienstvereinbarung,
eine Verwaltungsanordnung, eine andere binde-
nde Bestimmung oder eine rechtskräftige gericht-
liche Entscheidung verstößt,

b) die durch Tatsachen begründete Besorgnis be-
steht, dass der oder die durch die Maßnahme be-
troffene oder andere Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen benachteiligt werden, ohne dass dies aus
dienstlichen oder persönlichen Gründen gerecht-
fertigt ist,

c) die durch Tatsachen begründete Besorgnis be-
steht, dass eine Einstellung zur Störung des Frie-
dens in der Dienststelle führt.

(2)  Im Falle des § 42 Buchstabe b (ordentliche Kün-
digung nach Ablauf der Probezeit) darf die Mitarbei-
tervertretung ihre Zustimmung nur verweigern, wenn
die Kündigung gegen eine Rechtsvorschrift, eine ar-
beitsrechtliche Regelung, eine andere bindende Be-
stimmung oder eine rechtskräftige gerichtliche Ent-
scheidung verstößt.
(3)  Für das Verfahren bei der eingeschränkten Mit-
bestimmung gilt § 38 entsprechend.

§ 42
Fälle der eingeschränkten Mitbestimmung

in Personalangelegenheiten
der privatrechtlich angestellten Mitarbeiter

und Mitarbeiterinnen
Die Mitarbeitervertretung hat in den folgenden Perso-
nalangelegenheiten der privatrechtlich angestellten
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ein eingeschränktes
Mitbestimmungsrecht:
a) Einstellung,
b) ordentliche Kündigung nach Ablauf der Probe-

zeit,
c) Eingruppierung,
d) Übertragung einer höher oder niedriger bewerte-

ten Tätigkeit von mehr als drei Monaten Dauer,
e) dauernde Übertragung einer Tätigkeit, die einen

Anspruch auf Zahlung einer Zulage auslöst, so-
wie Widerruf einer solchen Übertragung,

f) Umsetzung innerhalb einer Dienststelle unter
gleichzeitigem Ortswechsel,

g) Versetzung oder Abordnung zu einer anderen
Dienststelle von mehr als drei Monaten Dauer,
wobei in diesen Fällen die Mitarbeitervertretung
der aufnehmenden Dienststelle unbeschadet des
Mitberatungsrechts nach § 46 Buchstabe d mit-
bestimmt,

h) Weiterbeschäftigung über die Altersgrenze hin-
aus,

i) Anordnungen, welche die Freiheit in der Wahl
der Wohnung beschränken,

j) Untersagung einer Nebentätigkeit sowie Versa-
gung und Widerruf der Genehmigung einer Ne-
bentätigkeit,

k) Ablehnung eines Antrages auf Ermäßigung der
Arbeitszeit oder Beurlaubung.

§ 43
Fälle der eingeschränkten Mitbestimmung

in Personalangelegenheiten
der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen

in öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnissen
Die Mitarbeitervertretung hat in den folgenden Perso-
nalangelegenheiten der Mitarbeiter und Mitarbeiterin-
nen in öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnissen ein
eingeschränktes Mitbestimmungsrecht:
a) Einstellung,
b) (aufgehoben)
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c) Umwandlung des Kirchenbeamtenverhältnisses
in ein solches anderer Art,

d) Ablehnung eines Antrages auf Ermäßigung der
Arbeitszeit oder Beurlaubung in besonderen Fäl-
len,

e) Verlängerung der Probezeit,
f) Beförderung,
g) Übertragung eines anderen Amtes, das mit einer

Zulage ausgestattet ist,
h) Übertragung eines anderen Amtes mit höherem

Endgrundgehalt ohne Änderung der Amtsbe-
zeichnung oder Übertragung eines anderen Am-
tes mit gleichem Endgrundgehalt mit Änderung
der Amtsbezeichnung,

i) Zulassung zum Aufstiegsverfahren, Verleihung
eines anderen Amtes mit anderer Amtsbezeich-
nung beim Wechsel der Laufbahngruppe,

j) dauernde Übertragung eines höher oder niedriger
bewerteten Dienstpostens,

k) Umsetzung innerhalb der Dienststelle bei gleich-
zeitigem Ortswechsel,

l) Versetzung, Zuweisung oder Abordnung von
mehr als drei Monaten Dauer zu einer anderen
Dienststelle oder einem anderen Dienstherrn im
Geltungsbereich dieses Kirchengesetzes, wobei
in diesen Fällen die Mitarbeitervertretung der
aufnehmenden Dienststelle unbeschadet des Mit-
beratungsrechts nach § 46 Buchstabe d mitbe-
stimmt,

m) Hinausschieben des Eintritts in den Ruhestand
wegen Erreichens der Altersgrenze,

n) Anordnungen, welche die Freiheit in der Wahl
der Wohnung beschränken,

o) Untersagung einer Nebentätigkeit sowie Versa-
gung und Widerruf der Genehmigung einer Ne-
bentätigkeit,

p) Entlassung aus dem Kirchenbeamtenverhältnis
auf Probe oder auf Widerruf, wenn die Entlassung
nicht beantragt worden ist,

q) vorzeitige Versetzung in den Ruhestand gegen
den Willen des Kirchenbeamten oder der Kir-
chenbeamtin,

r) Versetzung in den Wartestand oder einstweiligen
Ruhestand gegen den Willen des Kirchenbeam-
ten oder der Kirchenbeamtin.

§ 44
Ausnahmen von der Beteiligung

in Personalangelegenheiten
1Eine Beteiligung in Personalangelegenheiten der Per-
sonen nach § 4 findet nicht statt mit Ausnahme der von
der Mitarbeitervertretung nach Gesetz oder Satzung in
leitende Organe entsandten Mitglieder. 2Daneben fin-
det keine Beteiligung in den Personalangelegenheiten
der Personen statt, die im pfarramtlichen Dienst und
in der Ausbildung oder Vorbereitung dazu stehen;
Gleiches gilt für die Personalangelegenheiten der Leh-
renden an kirchlichen Hochschulen oder Fachhoch-

schulen. 3Die Gliedkirchen können Näheres bestim-
men.

§ 45
Mitberatung

(1) 1In den Fällen der Mitberatung ist der Mitarbeiter-
vertretung eine beabsichtigte Maßnahme rechtzeitig
vor der Durchführung bekannt zu geben und auf Ver-
langen mit ihr zu erörtern. 2Die Mitarbeitervertretung
kann die Erörterung nur innerhalb von zwei Wochen
nach Bekanntgabe der beabsichtigten Maßnahme ver-
langen. 3In den Fällen des § 46 Buchstabe b kann die
Dienststellenleitung die Frist bis auf drei Arbeitstage
verkürzen. 4Äußert sich die Mitarbeitervertretung
nicht innerhalb von zwei Wochen oder innerhalb der
verkürzten Frist nach Satz 3 oder hält sie bei der Er-
örterung ihre Einwendungen oder Vorschläge nicht
aufrecht, so gilt die Maßnahme als gebilligt. 5Die Fris-
ten beginnen mit Zugang der Mitteilung an den Vor-
sitzenden oder die Vorsitzende der Mitarbeitervertre-
tung. 6Im Einzelfall können die Fristen auf Antrag der
Mitarbeitervertretung von der Dienststellenleitung
verlängert werden. 7Im Falle einer Nichteinigung hat
die Dienststellenleitung oder die Mitarbeitervertre-
tung die Erörterung für beendet zu erklären. 8Die
Dienststellenleitung hat eine abweichende Entschei-
dung gegenüber der Mitarbeitervertretung schriftlich
zu begründen.
(2) 1Eine der Mitberatung unterliegende Maßnahme
ist unwirksam, wenn die Mitarbeitervertretung nicht
nach Absatz 1 beteiligt worden ist. 2Die Mitarbeiter-
vertretung kann innerhalb von zwei Wochen nach
Kenntnis, spätestens sechs Monate nach Durchfüh-
rung der Maßnahme das Kirchengericht anrufen, wenn
sie nicht nach Absatz 1 beteiligt worden ist.

§ 46
Fälle der Mitberatung

Die Mitarbeitervertretung hat in den folgenden Fällen
ein Mitberatungsrecht:
a) Auflösung, Einschränkung, Verlegung und Zu-

sammenlegung von Dienststellen oder erhebli-
chen Teilen von ihnen,

b) außerordentliche Kündigung,
c) ordentliche Kündigung innerhalb der Probezeit,
d) Versetzung und Abordnung von mehr als drei

Monaten Dauer, wobei das Mitberatungsrecht
hier für die Mitarbeitervertretung der abgebenden
Dienststelle besteht,

e) Aufstellung von Grundsätzen für die Bemessung
des Personalbedarfs,

f) Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen
auf Verlangen der in Anspruch genommenen
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen,

g) dauerhafte Vergabe von Arbeitsbereichen an
Dritte, die bisher von Mitarbeitern und Mitarbei-
terinnen der Dienststelle wahrgenommen wer-
den.
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§ 47
Initiativrecht der Mitarbeitervertretung

(1) 1Die Mitarbeitervertretung kann der Dienststellen-
leitung in den Fällen der §§ 39, 40, 42, 43 und 46
Maßnahmen schriftlich vorschlagen. 2Die Dienststel-
lenleitung hat innerhalb eines Monats Stellung zu neh-
men. 3Eine Ablehnung ist schriftlich zu begründen.
(2) 1Kommt in den Fällen des Absatzes 1, in denen die
Mitarbeitervertretung ein Mitbestimmungsrecht oder
ein eingeschränktes Mitbestimmungsrecht hat, auch
nach Erörterung eine Einigung nicht zu Stande, so
kann die Mitarbeitervertretung innerhalb von zwei
Wochen nach Abschluss der Erörterung oder nach der
Ablehnung das Kirchengericht anrufen. 2Die Mitar-
beitervertretung kann das Kirchengericht ferner inner-
halb von zwei Wochen anrufen, wenn die Dienststel-
lenleitung nicht innerhalb der Monatsfrist des Absat-
zes 1 schriftlich Stellung genommen hat.
(3) 1Die Anrufung des Kirchengerichts ist für Rege-
lungsstreitigkeiten in Angelegenheiten nach § 40 aus-
geschlossen, wenn eine Einigungsstelle nach § 36a
besteht. 2In diesen Fällen unterbreitet die Einigungs-
stelle den Beteiligten einen Vermittlungsvorschlag.

§ 48
Beschwerderecht der Mitarbeitervertretung

(1)  Verstößt die Dienststellenleitung gegen sich aus
diesem Kirchengesetz ergebende oder sonstige gegen-
über den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen bestehen-
de Pflichten, hat die Mitarbeitervertretung das Recht,
bei den zuständigen Leitungs- und Aufsichtsorganen
Beschwerde einzulegen.
(2)  Bei berechtigten Beschwerden hat das Leitungs-
oder Aufsichtsorgan im Rahmen seiner Möglichkeiten
Abhilfe zu schaffen oder auf Abhilfe hinzuwirken.

IX. Abschnitt
Interessenvertretung besonderer

Mitarbeitergruppen

§ 49
Vertretung der Jugendlichen und

der Auszubildenden
(1) 1Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen unter 18
Jahren, die Auszubildenden sowie die weiteren zu ih-
rer Berufsausbildung Beschäftigten wählen ihre Ver-
tretung, die von der Mitarbeitervertretung in Angele-
genheiten der Jugendlichen und Auszubildenden zur
Beratung hinzuzuziehen ist. 2Wählbar sind alle Wahl-
berechtigten nach Satz 1, die am Wahltag
a) das 16. Lebensjahr vollendet haben und,
b) der Dienststelle seit mindestens drei Monaten an-

gehören.
3Die Gliedkirchen können bestimmen, dass nur Glie-
der einer christlichen Kirche oder Gemeinschaft, die
der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in
Deutschland angeschlossen ist, wählbar sind.

4Gewählt werden

eine Person bei Dienststellen mit in der Regel
5 – 15 Wahlberechtigten;
drei Personen bei Dienststellen mit in der Regel
16 – 50 Wahlberechtigten;
fünf Personen bei Dienststellen mit in der Regel mehr
als insgesamt 50 Wahlberechtigten.

(2)  Die Amtszeit beträgt zwei Jahre.
(3) 1Beantragt ein Mitglied der Vertretung spätestens
einen Monat vor Beendigung seines Ausbildungsver-
hältnisses für den Fall des erfolgreichen Abschlusses
seiner Ausbildung schriftlich die Weiterbeschäfti-
gung, so bedarf die Ablehnung des Antrages durch die
Dienststellenleitung der Zustimmung der Mitarbeiter-
vertretung, wenn die Dienststelle gleichzeitig weitere
Auszubildende weiterbeschäftigt. 2Die Zustimmung
kann nur verweigert werden, wenn der durch Tatsa-
chen begründete Verdacht besteht, dass die Ableh-
nung der Weiterbeschäftigung wegen der Tätigkeit als
Mitglied der Vertretung erfolgt. 3Verweigert die Mit-
arbeitervertretung die Zustimmung, so kann die
Dienststellenleitung innerhalb von zwei Wochen das
Kirchengericht anrufen.
(4)  Für Mitglieder der Vertretung nach Absatz 1 gel-
ten, soweit in den Absätzen 1 bis 3 nichts anderes be-
stimmt ist, die §§ 11, 13, 14, 15 Absatz 2 bis 4 und
§§ 16 bis 19 sowie §§ 21 und 22 entsprechend.
(5)  Die Jugend- und Auszubildendenvertretung hat
folgende allgemeine Aufgaben:
1. Maßnahmen zu beantragen, die den Jugendlichen

und Auszubildenden dienen, insbesondere in Fra-
gen der Berufsausbildung und der Gleichstellung
von weiblichen und männlichen Jugendlichen
und Auszubildenden,

2. darauf zu achten, dass die zugunsten der Jugend-
lichen und Auszubildenden geltenden Bestim-
mungen durchgeführt werden,

3. Anregungen und Beschwerden von Jugendlichen
und Auszubildenden entgegenzunehmen und, so-
weit sie berechtigt erscheinen, durch Verhand-
lung mit der Dienststelle auf ihre Erledigung hin-
zuwirken.

(6) 1Dienststellenleitung und Jugend- und Auszubil-
dendenvertretung sollen mindestens einmal im Halb-
jahr zu gemeinsamen Besprechungen zusammentre-
ten. 2Die Jugend- und Auszubildendenvertretung hat
das Recht, an den Sitzungen der Mitarbeitervertretung
mit einem Mitglied mit beratender Stimme teilzuneh-
men. 3Sie hat Stimmrecht bei Beschlüssen, die über-
wiegend die Belange Jugendlicher und Auszubilden-
der berühren.
(7)  Besteht eine Gemeinsame Mitarbeitervertretung,
ist eine gemeinsame Vertretung der Jugendlichen und
Auszubildenden zu wählen.
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§ 50
Vertrauensperson der schwerbehinderten

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
(1) 1In Dienststellen, in denen mindestens fünf
schwerbehinderte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
nicht nur vorübergehend beschäftigt sind, werden eine
Vertrauensperson und mindestens ein Stellvertreter
oder mindestens eine Stellvertreterin gewählt. 2Für das
Wahlverfahren finden die §§ 11, 13 und 14 entspre-
chende Anwendung.
(2)  Für die Amtszeit der Vertrauensperson und der sie
stellvertretenden Personen gelten die §§ 15 bis 18 ent-
sprechend.
(3)  Wahlberechtigt sind alle in der Dienststelle be-
schäftigten schwerbehinderten Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen.
(4)  Für die Wählbarkeit gilt § 10 entsprechend.
(5)  Besteht eine Gemeinsame Mitarbeitervertretung,
ist eine gemeinsame Vertrauensperson der Schwerbe-
hinderten zu wählen.

§ 51
Aufgaben der Vertrauensperson

der schwerbehinderten Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen

(1)  Aufgaben und Befugnisse der Vertrauensperson
der schwerbehinderten Mitarbeiter und Mitarbeiterin-
nen bestimmen sich nach den §§ 177 bis 179 des
Neunten Buches Sozialgesetzbuch.
(2)  In Dienststellen mit in der Regel mindestens 100
schwerbehinderten Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen
kann die Vertrauensperson nach Unterrichtung der
Dienststellenleitung die mit der höchsten Stimmen-
zahl gewählte stellvertretende Person zu bestimmten
Aufgaben heranziehen.
(3) 1Die Vertrauensperson ist von der Dienststellen-
leitung in allen Angelegenheiten, die einzelne Schwer-
behinderte oder die Schwerbehinderten als Gruppe
berühren, rechtzeitig und umfassend zu unterrichten
und vor einer Entscheidung zu hören; die getroffene
Entscheidung ist der Vertrauensperson unverzüglich
mitzuteilen. 2Die Kündigung schwerbehinderter Mit-
arbeiter und Mitarbeiterinnen, die der Dienstgeber oh-
ne eine Beteiligung der Vertrauensperson ausspricht,
ist unwirksam.
(4) 1Schwerbehinderte Mitarbeiter und Mitarbeiterin-
nen haben das Recht, bei Einsicht in die über sie ge-
führte Personalakte die Vertrauensperson der schwer-
behinderten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hinzu-
zuziehen. 2Die Vertrauensperson bewahrt über den In-
halt der Daten Stillschweigen, soweit sie der schwer-
behinderte Mensch nicht von dieser Verpflichtung
entbunden hat.
(5) 1Die Vertrauensperson hat das Recht, an allen Sit-
zungen der Mitarbeitervertretung beratend teilzuneh-
men. 2Erachtet sie einen Beschluss der Mitarbeiter-
vertretung als erhebliche Beeinträchtigung wichtiger
Interessen der schwerbehinderten Mitarbeiter und

Mitarbeiterinnen, so ist auf ihren Antrag der Beschluss
auf die Dauer von einer Woche vom Zeitpunkt der
Beschlussfassung an auszusetzen. 3Die Aussetzung
hat keine Verlängerung einer Frist zur Folge. 4Nach
Ablauf der Frist ist über die Angelegenheit neu zu be-
schließen. 5Wird der erste Beschluss bestätigt, so kann
der Antrag auf Aussetzung nicht wiederholt werden.
(6) 1Die Vertrauensperson hat das Recht, mindestens
einmal im Jahr eine Versammlung der schwerbehin-
derten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Dienst-
stelle durchzuführen. 2Die für die Mitarbeiterver-
sammlung geltenden Vorschriften der §§ 31 und 32
gelten dabei entsprechend.

§ 52
Persönliche Rechte und Pflichten der

Vertrauensperson der schwerbehinderten
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen

(1) 1Für die Rechtsstellung der Vertrauensperson der
schwerbehinderten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
gelten die §§ 19 bis 22, 28 und 30 entsprechend. 2Er-
gänzend gilt § 179 Absatz 6 bis 9 des Neunten Buches
Sozialgesetzbuch.
(2)  Die Räume und der Geschäftsbedarf, die der Mit-
arbeitervertretung für deren Sitzungen, Sprechstunden
und laufende Geschäftsführung zur Verfügung gestellt
werden, stehen für die gleichen Zwecke auch der Ver-
trauensperson offen, soweit ihr hierfür nicht eigene
Räume und Geschäftsbedarf zur Verfügung gestellt
werden.

§ 52a
Gesamtschwerbehindertenvertretung

(1)  Besteht eine Gesamtmitarbeitervertretung nach
§ 6, bilden die Vertrauenspersonen eine Gesamt-
schwerbehindertenvertretung.
(2)  Ist nur in einer der Dienststellen eine Vertrauens-
person gewählt, nimmt sie die Rechte und Pflichten
der Gesamtschwerbehindertenvertretung wahr.
(3) 1Die Gesamtschwerbehindertenvertretung vertritt
die Interessen der schwerbehinderten Beschäftigten in
Angelegenheiten, die Schwerbehinderte aus mehr als
einer Dienststelle betreffen. 2Sie vertritt auch die In-
teressen der schwerbehinderten Beschäftigten, die in
einer Dienststelle tätig sind, für die eine Vertrauens-
person entweder nicht gewählt werden kann oder nicht
gewählt worden ist.

§ 53
Mitwirkung in Werkstätten

für behinderte Menschen und
in Angelegenheiten weiterer Personengruppen

1Die Mitwirkungsrechte behinderter Menschen in
Werkstätten regelt der Rat der Evangelischen Kirche
in Deutschland durch Rechtsverordnung. 2Er kann
auch für weitere Gruppen von Beschäftigten, die nicht
Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen nach § 2 sind, Mit-
wirkungsrechte durch Rechtsverordnung regeln.
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X. Abschnitt
Gesamtausschüsse der
Mitarbeitervertretungen

§ 54
Bildung von Gesamtausschüssen

(1) 1Im Bereich der Gliedkirchen, des jeweiligen Dia-
konischen Werks oder für beide Bereiche gemeinsam
ist ein Gesamtausschuss der Mitarbeitervertretung im
kirchlichen und diakonischen Bereich zu bilden. 2Ein-
zelheiten über Aufgaben, Bildung und Zusammenset-
zung des Gesamtausschusses regeln die Gliedkirchen.
(2) 1Für die Gesamtausschüsse gelten im Übrigen die
Bestimmungen dieses Kirchengesetzes mit Ausnahme
des § 20 sinngemäß. 2Die Gliedkirchen können nähere
Bestimmungen über die Freistellung der Mitglieder
des Gesamtausschusses treffen.

§ 55
Aufgaben des Gesamtausschusses

Dem Gesamtausschuss sollen insbesondere folgende
Aufgaben zugewiesen werden:
a) Beratung, Unterstützung und Information der

Mitarbeitervertretungen bei der Wahrnehmung
ihrer Aufgaben, Rechte und Pflichten,

b) Förderung des Informations- und Erfahrungsaus-
tauschs zwischen den Mitarbeitervertretungen
sowie Förderung der Fortbildung von Mitglie-
dern der Mitarbeitervertretungen,

c) Erörterung arbeits-, dienst- und mitarbeiterver-
tretungsrechtlicher Fragen von grundsätzlicher
Bedeutung, sofern hierfür nicht andere Stellen
zuständig sind,

d) Abgabe von Stellungnahmen zu beabsichtigten
kirchengesetzlichen Regelungen im Arbeitsrecht
sowie

e) Mitwirkung bei der Besetzung der Kirchenge-
richte nach § 57.

§ 55a
Ständige Konferenz, Bundeskonferenz,

Gesamtausschuss der
Evangelischen Kirche in Deutschland

(1)  Die gliedkirchlichen Gesamtausschüsse und die
Gesamtmitarbeitervertretung der Einrichtungen,
Amts- und Dienststellen der Evangelischen Kirche in
Deutschland bilden die Ständige Konferenz.
(2)  Die Gesamtausschüsse im diakonischen Bereich
bilden die Bundeskonferenz.
(3) 1Zusammen bilden die Vorstände der Ständigen
Konferenz und der Bundeskonferenz der Diakonie den
Gesamtausschuss der Evangelischen Kirche in
Deutschland. 2Dieser tritt in der Regel einmal im Jahr
zu einer Sitzung zusammen.
(4)  Die Gesamtausschüsse nach § 54 Absatz 1 ent-
senden aus ihrer Mitte jeweils zwei Mitglieder in die
Ständige Konferenz oder in die Bundeskonferenz.

§ 55b
Aufgaben der Ständigen Konferenz

und der Bundeskonferenz
Die Ständige Konferenz und die Bundeskonferenz ha-
ben insbesondere folgende Aufgaben:
a) Abgabe von Stellungnahmen zu beabsichtigten

kirchengesetzlichen Regelungen im Arbeitsrecht
der Evangelischen Kirche in Deutschland,

b) Förderung des Informations- und Erfahrungsaus-
tausches zwischen den Gesamtausschüssen und
Förderung ihrer Fortbildungsarbeit sowie

c) Beratung und Unterstützung der entsendenden
Gremien.

§ 55c
Geschäftsführung

(1)  Die Ständige Konferenz und die Bundeskonferenz
wählen jeweils aus ihrer Mitte ein vorsitzendes und
vier weitere Mitglieder des Vorstandes.
(2) 1Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte. 2Die
Amtszeit beträgt vier Jahre.
(3) 1Für die dem Vorstand übertragenen Aufgaben
werden ein Mitglied zu 100 vom Hundert oder zwei
Mitglieder zu jeweils 50 vom Hundert der regelmäßi-
gen Arbeitszeit Vollbeschäftigter unter Fortzahlung
der Bezüge freigestellt. 2Durch Vereinbarung kann ei-
ne abweichende Regelung über die Verteilung der
Freistellung vereinbart werden.
(4)  Für die Ständige Konferenz und die Bundeskon-
ferenz wird eine gemeinsame Geschäftsstelle beim
Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland
eingerichtet.
(5)  Die erforderlichen Kosten der Ständigen Konfe-
renz und der Bundeskonferenz tragen die Evangeli-
sche Kirche in Deutschland sowie das Evangelische
Werk für Diakonie und Entwicklung e.V. je zur Hälfte.

§ 55d
Weitere Regelungen

(1)  Einzelheiten der Geschäftsführung kann die Stän-
dige Konferenz oder die Bundeskonferenz in einer
Geschäftsordnung regeln.
(2)  Erforderliche Reisen der Mitglieder des Vorstan-
des der Ständigen Konferenz und der Bundeskonfe-
renz gelten als Dienstreisen.
(3)  Im Übrigen gelten die Bestimmungen dieses Kir-
chengesetzes sinngemäß.

XI. Abschnitt
Kirchengerichtlicher Rechtsschutz

§ 56
Kirchengerichtlicher Rechtsschutz

1Zu kirchengerichtlichen Entscheidungen sind die Kir-
chengerichte in erster Instanz und in zweiter Instanz
der Kirchengerichtshof der Evangelischen Kirche in
Deutschland berufen. 2Die Bezeichnung der Kirchen-
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gerichte erster Instanz können die Gliedkirchen ab-
weichend regeln.

§ 57
Bildung von Kirchengerichten

(1) 1Die Gliedkirchen und die gliedkirchlichen Zu-
sammenschlüsse errichten Kirchengerichte für den
Bereich des gliedkirchlichen Zusammenschlusses, der
Gliedkirche und ihres Diakonischen Werkes oder für
mehrere Gliedkirchen und Diakonischen Werke ge-
meinsam. 2Die Kirchengerichte bestehen aus einer
oder mehreren Kammern. 3Das Recht der Gliedkir-
chen und der gliedkirchlichen Zusammenschlüsse
kann abweichend von Satz 1 die Zuständigkeit des
Kirchengerichts der Evangelischen Kirche in
Deutschland begründen.
(2)  Durch Vereinbarungen mit Institutionen außer-
halb des Geltungsbereichs dieses Kirchengesetzes
kann bestimmt werden, dass ein Kirchengericht für
diese Institutionen zuständig ist, sofern die Institutio-
nen die Bestimmungen dieses Kirchengesetzes oder
Bestimmungen wesentlich gleichen Inhalts für ihren
Bereich anwenden.

§ 57a
Zuständigkeitsbereich des Kirchengerichts der

Evangelischen Kirche in Deutschland
Das Kirchengericht der Evangelischen Kirche in
Deutschland ist zuständig
a) für den Bereich der Evangelischen Kirche in

Deutschland und ihrer Amts- und Dienststellen
und Einrichtungen;

b) für das Evangelische Werk für Diakonie und Ent-
wicklung e.V. und seine Dienststellen und die
ihm unmittelbar angeschlossenen rechtlich
selbstständigen Einrichtungen;

c) für die Gliedkirchen der Evangelischen Kirche in
Deutschland, die gemäß § 57 sowie gemäß § 5
Absatz 2 Nummer 2 und § 6 Absatz 1 des Kir-
chengerichtsgesetzes eine Zuständigkeit begrün-
den;

d) für die kirchlichen und freikirchlichen Einrich-
tungen, Werke und Dienste im Bereich der evan-
gelischen Kirchen, für die gemäß § 6 Absatz 2 des
Kirchengerichtsgesetzes die Zuständigkeit be-
gründet wird, sowie

e) für Mitgliedseinrichtungen der gliedkirchlichen
Diakonischen Werke, die das Mitarbeitervertre-
tungsgesetz der EKD aufgrund einer Befreiung
von der Anwendung des gliedkirchlichen Mitar-
beitervertretungsrechts oder aufgrund von § 1
Absatz 2a anwenden.

§ 58
Bildung und Zusammensetzung der Kammern

(1) 1Eine Kammer besteht aus drei Mitgliedern. 2Die
Gliedkirchen können andere Besetzungen vorsehen.
3Vorsitzende und beisitzende Mitglieder müssen zu
kirchlichen Ämtern in einer Gliedkirche der Evange-

lischen Kirche in Deutschland wählbar sein. 4Sofern
das Kirchengericht auch für Freikirchen zuständig ist,
können auch deren Mitglieder berufen werden. 5Für
jedes Mitglied wird mindestens ein stellvertretendes
Mitglied berufen.
(2) 1Vorsitzende sowie deren Stellvertreter und Stell-
vertreterinnen müssen die Befähigung zum Richter-
amt haben. 2Sie dürfen nicht in öffentlich-rechtlichen
Dienst- oder privatrechtlichen Dienst- und Arbeits-
verhältnissen zu einer kirchlichen Körperschaft oder
einer Einrichtung der Diakonie innerhalb der Evange-
lischen Kirche in Deutschland stehen.
(3)  Für die Berufung von Vorsitzenden und deren
Stellvertretern oder Stellvertreterinnen soll ein einver-
nehmlicher Vorschlag der Dienstgeber- und Dienst-
nehmerseite vorgelegt werden.
(4)  Für jede Kammer werden als beisitzende Mitglie-
der mindestens je ein Vertreter oder eine Vertreterin
der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und ein Vertreter
oder eine Vertreterin der Dienstgeber berufen; das
Gleiche gilt für die stellvertretenden Mitglieder.
(5)  Das Nähere regeln
1. der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland

durch Verordnung,
2. die Gliedkirchen für ihren Bereich.

§ 59
Rechtsstellung der Mitglieder

des Kirchengerichts
(1) 1Die Mitglieder des Kirchengerichts sind unabhän-
gig und nur an das Gesetz und ihr Gewissen gebunden.
2Sie haben das Verständnis für den Auftrag der Kirche
zu stärken und auf eine gute Zusammenarbeit hinzu-
wirken. 3Sie unterliegen der richterlichen Schweige-
pflicht.
(2)  Mitglied des Kirchengerichts kann nicht sein, wer
einem kirchenleitenden Organ der Evangelischen Kir-
che in Deutschland oder einer Gliedkirche sowie den
leitenden Organen des Evangelischen Werkes für Dia-
konie und Entwicklung e.V. oder der gliedkirchlichen
Diakonischen Werke angehört.
(3) 1Die Amtszeit der Mitglieder des Kirchengerichts
beträgt sechs Jahre. 2Solange eine neue Besetzung
nicht erfolgt ist, bleiben die bisherigen Mitglieder im
Amt.
(4)  Die §§ 19,  21 und § 22 Absatz 1 Satz 1 bis
3 und 5 sowie Absatz 2 gelten entsprechend.

§ 59a
Berufung der Richter und Richterinnen

des Kirchengerichtshofes
der Evangelischen Kirche in Deutschland

(1) 1Für die Berufung der Vorsitzenden Richter und
Vorsitzenden Richterinnen soll ein einvernehmlicher
Vorschlag der Dienstgeber- und Dienstnehmerseite
vorgelegt werden. 2Kommt ein einvernehmlicher Vor-
schlag nicht spätestens binnen einer Frist von sechs
Monaten nach dem Ablauf der regelmäßigen Amtszeit
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zu Stande, kann eine Berufung auch ohne Vorliegen
eines solchen Vorschlags erfolgen.
(2)  Die übrigen Richter und Richterinnen werden je
als Vertreter oder Vertreterin der Mitarbeiter und Mit-
arbeiterinnen vom Gesamtausschuss der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland sowie als Vertreter oder
Vertreterin der Dienstgeber vom Kirchenamt benannt.
(3)  Das Nähere regelt der Rat der Evangelischen Kir-
che in Deutschland durch Verordnung.

§ 60
Zuständigkeit der Kirchengerichte

(1)  Die Kirchengerichte entscheiden auf Antrag un-
beschadet der Rechte des Mitarbeiters oder der Mit-
arbeiterin über alle Streitigkeiten, die sich aus der An-
wendung dieses Kirchengesetzes zwischen den je-
weils Beteiligten ergeben.
(2)  In den Fällen, in denen die Kirchengerichte wegen
der Frage der Geltung von Dienststellenteilen und
Einrichtungen der Diakonie als Dienststellen angeru-
fen werden (§ 3), entscheiden sie über die Ersetzung
des Einvernehmens.
(3)  In den Fällen, in denen die Kirchengerichte wegen
des Abschlusses von Dienstvereinbarungen angerufen
werden (§ 36), wird von ihnen nur ein Vermittlungs-
vorschlag unterbreitet.
(4) 1In den Fällen der Mitberatung (§ 46) stellen die
Kirchengerichte nur fest, ob die Beteiligung der Mit-
arbeitervertretung erfolgt ist. 2Ist die Beteiligung un-
terblieben, hat dies die Unwirksamkeit der Maßnahme
zur Folge.
(5) 1In den Fällen, die einem eingeschränkten Mitbe-
stimmungsrecht unterliegen (§§ 42 und 43), haben die
Kirchengerichte lediglich zu prüfen und festzustellen,
ob für die Mitarbeitervertretung ein Grund zur Ver-
weigerung der Zustimmung nach § 41 vorliegt. 2Wird
festgestellt, dass für die Mitarbeitervertretung kein
Grund zur Verweigerung der Zustimmung nach § 41
vorliegt, gilt die Zustimmung der Mitarbeitervertre-
tung als ersetzt.
(6) 1In den Fällen der Mitbestimmung entscheiden die
Kirchengerichte über die Ersetzung der Zustimmung
der Mitarbeitervertretung. 2Die Entscheidung muss
sich im Rahmen der geltenden Rechtsvorschriften und
im Rahmen der Anträge von Mitarbeitervertretung
und Dienststellenleitung halten.
(7) 1In den Fällen der Nichteinigung über Initiativen
der Mitarbeitervertretung (§ 47 Absatz 2) stellen die
Kirchengerichte fest, ob die Weigerung der Dienst-
stellenleitung, die von der Mitarbeitervertretung be-
antragte Maßnahme zu vollziehen, rechtwidrig ist.
2Die Dienststellenleitung hat erneut unter Berücksich-
tigung des Beschlusses über den Antrag der Mitarbei-
tervertretung zu entscheiden.
(8) 1Der kirchengerichtliche Beschluss ist verbindlich.
2Die Gliedkirchen können bestimmen, dass ein Auf-
sichtsorgan einen rechtskräftigen Beschluss auch

durch Ersatzvornahme durchsetzen kann, sofern die
Dienststellenleitung die Umsetzung verweigert.

§ 61
Durchführung des kirchengerichtlichen

Verfahrens in erster Instanz
(1)  Sofern keine besondere Frist für die Anrufung der
Kirchengerichte festgelegt ist, beträgt die Frist zwei
Monate nach Abschluss der Erörterung.
(2) 1Der oder die Vorsitzende der Kammer hat zu-
nächst durch Verhandlungen mit den Beteiligten auf
eine gütliche Einigung hinzuwirken (Einigungsge-
spräch). 2Gelingt diese nicht, so ist die Kammer ein-
zuberufen. 3Im Einvernehmen der Beteiligten kann der
oder die Vorsitzende der Kammer allein entscheiden.
(3)  Das Einigungsgespräch findet unter Ausschluss
der Öffentlichkeit statt.
(4) 1Die Beteiligten können zu ihrem Beistand jeweils
eine Person hinzuziehen, die Mitglied einer Kirche
sein muss, die der Arbeitsgemeinschaft Christlicher
Kirchen angehört. 2Für die Übernahme der Kosten fin-
det § 30 Anwendung. 3Im Streitfall entscheidet der
oder die Vorsitzende der Kammer.
(5) 1Der oder die Vorsitzende der Kammer kann den
Beteiligten aufgeben, ihr Vorbringen schriftlich vor-
zubereiten und Beweise anzutreten. 2Die Kammer ent-
scheidet aufgrund einer von dem oder der Vorsitzen-
den anberaumten mündlichen Verhandlung, bei der
alle Mitglieder der Kammer anwesend sein müssen.
3Die Kammer tagt öffentlich, sofern nicht nach Fest-
stellung durch die Kammer besondere Gründe den
Ausschluss der Öffentlichkeit erfordern. 4Der Mitar-
beitervertretung und der Dienststellenleitung ist in der
Verhandlung Gelegenheit zur Äußerung zu geben.
5Die Kammer soll in jeder Lage des Verfahrens auf
eine gütliche Einigung hinwirken. 6Im Einvernehmen
mit den Beteiligten kann von einer mündlichen Ver-
handlung abgesehen und ein Beschluss im schriftli-
chen Verfahren gefasst werden.
(6) 1Die Kammer entscheidet durch Beschluss, der mit
Stimmenmehrheit gefasst wird. 2Stimmenthaltung ist
unzulässig. 3Den Anträgen der Beteiligten kann auch
teilweise entsprochen werden.
(7) 1Der Beschluss ist zu begründen und den Beteilig-
ten zuzustellen. 2Er wird mit seiner Zustellung wirk-
sam.
(8) 1Der oder die Vorsitzende der Kammer kann einen
offensichtlich unbegründeten Antrag ohne mündliche
Verhandlung zurückweisen. 2Gleiches gilt, wenn das
Kirchengericht für die Entscheidung über einen An-
trag offenbar unzuständig ist oder eine Antragsfrist
versäumt ist. 3Die Zurückweisung ist in einem Be-
scheid zu begründen. 4Der Bescheid ist zuzustellen.
5Der Antragsteller oder die Antragstellerin kann in-
nerhalb von zwei Wochen nach Zustellung des Be-
scheides mündliche Verhandlung beantragen.
(9) 1Für das Verfahren werden Gerichtskosten nicht
erhoben. 2Für die Übernahme der außergerichtlichen

178   Gesetz- und Verordnungsblatt der Lippischen Landeskirche Band 17 Nr. 4 vom 29. Feb. 2020



Kosten, die zur Rechtsverfolgung und Rechtsverteidi-
gung notwendig waren, findet § 30 Anwendung.
(10)  Kann in Eilfällen die Kammer nicht rechtzeitig
zusammentreten, trifft der oder die Vorsitzende auf
Antrag einstweilige Verfügungen.

§ 62
Verfahrensordnung

1Im Übrigen finden, soweit kirchengesetzlich nicht et-
was anderes bestimmt ist, die Vorschriften des Ar-
beitsgerichtsgesetzes über das Beschlussverfahren in
der jeweils geltenden Fassung entsprechende Anwen-
dung. 2Die Vorschriften über Zwangsmaßnahmen sind
nicht anwendbar.

§ 63
Rechtsmittel

(1) 1Gegen die verfahrensbeendenden Beschlüsse der
Kirchengerichte findet die Beschwerde an den Kir-
chengerichtshof der Evangelischen Kirche in
Deutschland statt. 2§ 87 Arbeitsgerichtsgesetz findet
entsprechende Anwendung. 3Für die Anfechtung der
nicht verfahrensbeendenden Beschlüsse findet § 78
Arbeitsgerichtsgesetz entsprechende Anwendung.
(2) 1Die Beschwerde bedarf der Annahme durch den
Kirchengerichtshof der Evangelischen Kirche in
Deutschland. 2Sie ist anzunehmen, wenn
1. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Be-

schlusses bestehen,
2. die Rechtsfrage grundsätzliche Bedeutung hat,
3. der Beschluss von einer Entscheidung des Kir-

chengerichtshofes der Evangelischen Kirche in
Deutschland, einer Entscheidung eines obersten
Landesgerichts oder eines Bundesgerichts ab-
weicht und auf dieser Abweichung beruht oder

4. ein Verfahrensmangel geltend gemacht wird und
vorliegt, auf dem der Beschluss beruhen kann.

3Für die Darlegung der Annahmegründe finden die für
die Beschwerdebegründung geltenden Vorschriften
Anwendung.
(3) 1Die Entscheidung nach Absatz 2 trifft der Kir-
chengerichtshof der Evangelischen Kirche in
Deutschland ohne mündliche Verhandlung. 2Die Ab-
lehnung der Annahme ist zu begründen.

(4)  Die Kirchengerichte in erster Instanz legen dem
Kirchengerichtshof der Evangelischen Kirche in
Deutschland die vollständigen Verfahrensakten vor.
(5)  Einstweilige Verfügungen kann der Vorsitzende
Richter oder die Vorsitzende Richterin in dringenden
Fällen allein treffen.
(6)  Die Entscheidungen des Kirchengerichtshofes der
Evangelischen Kirche in Deutschland sind endgültig.
(7)  Im Übrigen finden, soweit kirchengesetzlich nicht
etwas anderes bestimmt ist, die Vorschriften des Ar-
beitsgerichtsgesetzes über die Beschwerde im Be-
schlussverfahren in der jeweils geltenden Fassung ent-
sprechende Anwendung.

XII. Abschnitt
Schlussbestimmungen

§ 64
Übernahmebestimmungen

(1)  Die Gliedkirchen können in den Übernahmebe-
stimmungen regeln, dass Maßnahmen abweichend
von diesem Kirchengesetz weiterhin der Mitbestim-
mung unterliegen, soweit Regelungen der Gliedkir-
chen dies bisher vorsehen.
(2)  Darüber hinaus kann bestimmt werden, dass Maß-
nahmen, die bisher einem Beteiligungsrecht unterla-
gen, das in seiner Wirkung nicht über die einge-
schränkte Mitbestimmung hinausgeht, der einge-
schränkten Mitbestimmung unterworfen werden.

(Inkrafttreten)
- hier nicht abgedruckt -

Detmold, den 14. Januar 2020
Das Landeskirchenamt

Gesetz- und Verordnungsblatt der Lippischen Landeskirche Band 17 Nr. 4 vom 29. Feb. 2020   179



PERSONALNACHRICHTEN

XIII.
Personalnachrichten

Aus dem Landeskirchenamt
Herr Andreas Heidemann ist zum 31. Januar 2020 aus
dem Dienst der Lippischen Landeskirche ausgeschie-
den. Herr Heidemann war Abteilungsleiter der Abtei-
lungen „Recht/Vermögen/Bau-und Liegenschaften/
EDV“.
Frau Laura Ramm ist zum 1. Februar 2020 bei der
Lippischen Landeskirche als Sozialarbeiterin im Dia-
koniereferat auf unbestimmte Zeit eingestellt worden.
Frau Rosemarie Kahlert ist zum 29. Februar 2020 aus
dem Dienst der der Lippischen Landeskirche ausge-
schieden. Frau Kahlert war im Beratungszentrum tä-
tig.

Verstorben
Pfarrer in Ruhe Werner Weiland, zuletzt tätig in der
Evangelisch-reformierten Kirchengemeinde St. Pauli
in Lemgo, ist am 21. Oktober 2019 im Alter von 84
Jahren verstorben.
Herr Gerhard Grunau, Diakon und zuletzt tätig zur
Erteilung von Ev. Religionsunterricht an berufsbil-
denden Schulen, ist am 20. Dezember 2019 im Alter
von 92 Jahren verstorben.
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